Stadt Braunschweig 16-02575

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Bebauungsplan "Forschungszentrum Rebenring”, HA 128
Stadtgebiet zwischen Rebenring, Blultenweg, Konstantin-Uhde-Str.
und Pockelsstr.

Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss erganzendes
Verfahren gem. § 214 BauGB

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 25.08.2016
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 31.08.2016 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 06.09.2016 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 13.09.2016 o}
Beschluss:

,1. Die wahrend der Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemaR § 4 (2) BauGB und der Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB
eingegangenen Stellungnahmen werden entsprechend den Vorschlagen der
Verwaltung gemaR den Anlagen 6 und 7 behandelt.

2. Der Bebauungsplan ,Forschungszentrum Rebenring“, HA 128 wird in der wahrend der
Sitzung ausgehangten Fassung gemal § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen.

3. Die zugehdrige Begrindung wird beschlossen.

4. Der Bebauungsplan wird rickwirkend zum 08. Juli 2013 in Kraft gesetzt.”

Beschlusskompetenz

Die Zustandigkeit des Rates fiir den Satzungsbeschluss ergibt sich aus § 58 (2) Nr. 2
NKomVG.

Sachverhalt
Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Der Verwaltungsausschuss hat am 11. Dezember 2007 die Aufstellung des
Bebauungsplanes ,Forschungszentrum Rebenring“, HA 128, beschlossen. Der
Bebauungsplan wurde vom Rat am 24. Juni 2013 als Satzung beschlossen und am 08.
Juli 2013 offentlich bekannt gemacht.

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplans haben die Eigentimer der Hauser Rebenring 34, 35
und 36 fristgerecht eine Normenkontrollklage beim niedersachsischen
Oberverwaltungsgericht eingereicht.



Die Klager hatten wahrend der 6ffentlichen Auslegung Beflirchtungen dahingehend
gedulert, dass der durch den Bebauungsplan ermdglichte Neubau des BRICS-
Forschungszentrums der TU Braunschweig Schallreflexionen auf die Bestandsgebaude
bewirkt und damit zu einer unzulassigen Larmbelastung fuhrt. Die Stadt hat daraufhin eine
entsprechende schalltechnische Untersuchung vorgenommen. Diese ergab eine
geringflgige Erh6hung der Beurteilungspegel von 0,5 dB(A) fir die kritische Hohe an den
Fassaden (1. OG) und von rd. 1 dB(A) im Bereich der AuRenwohnanlagen der Klager. Diese
Erhohung wurde in der Abwagung zum Satzungsbeschluss als unerheblich eingestuft, da sie
nicht wahrnehmbar und im Verhaltnis zur Larmvorbelastung geringfligig ist. Eine Erhéhung
von mehr als 1 dB(A) wird in der anerkannten Fachliteratur als messbar eingestuft.

Die Klager hatten mit ihrem Normenkontroll-Eilverfahren aus formellen Griinden keinen
Erfolg, sodass der Bebauungsplan vollziehbar war.

Anlasslich des parallel vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig angestrengten
Klageverfahrens der Klager gegen die bauaufsichtliche Zustimmung des Landes zum BRICS
hatte das Staatliche Baumanagement eine Gerduschimmissions- und
Gerauschemissionsprognose erstellen lassen, die die vorhergehende Bewertung der Stadt
bestatigt. Die aus der Verkehrszunahme und durch das neue Gebaude zu erwartenden
Reflexionen fuhren danach zu einer Erh6hung der Beurteilungspegel um ca. 0,4 dB(A).

Um das Normenkontrollverfahren gutlich beizulegen, hatte die Stadt gegentiber dem OVG
ihre Bereitschaft erklart, an einem Mediationsverfahren teilzunehmen. An diesem waren das
Staatliche Baumanagement Braunschweig als Bauherr, die Anwohner als Antragsteller sowie
die Stadt als Planungstragerin und Antragsgegnerin beteiligt. Das Mediationsverfahren ist an
den unterschiedlichen Anspriichen zur Beilegung des Konflikts gescheitert. Mit Schreiben
vom 12. April 2016 teilte das OVG die Einstellung des Mediationsverfahrens mit.

Mit Urteil vom 31. Mai 2016 hat das OVG daraufhin im Normenkontrollverfahren den
Bebauungsplan HA 128 fur unwirksam erklart. In der Urteilsbegriindung hat das OVG
dargelegt, dass die bereits bestehende Larmvorbelastung aus dem Verkehr auf dem
Rebenring in der vorgenommenen Abwagung Uber die Stellungnahmen der Klager nicht
ausreichend berlicksichtigt worden sei. Eine Anderung der Planung hat das OVG dagegen
nicht reklamiert.

Aus diesem Grund wird die Abwagung nunmehr unter Wiirdigung aller ma3geblichen
Gesichtspunkte im Einzelnen erganzt. Wie bisher macht die Stadt deutlich, dass sie die
bestehende hohe Vorbelastung erkannt hat. Die im Verhaltnis zur Vorbelastung
hinzutretende Belastung wird auch im Hinblick auf die Larmsituation der Klager ausfihrlich
bewertet, die Abwagung kommt aber zum gleichen Ergebnis wie bisher. Die Begriindung
wird hinsichtlich des Themas Larm erganzt.

Gemal § 214 (4) BauGB kénnen die Gemeinden bei Satzungen durch ein ergénzendes
Verfahren tatsachliche oder vermeintliche Fehler beheben und die Satzung rickwirkend in
Kraft setzen. Dabei ist das Aufstellungsverfahren an der Stelle wieder aufzunehmen, an der
Bedarf fiir eine Nachbesserung besteht. Im vorliegenden Fall wurde der vermeintliche Fehler
im Rahmen der Abwagung uber die vorgebrachten Stellungnahmen der Beteiligung der
Offentlichkeit identifiziert. Zur Heilung des Fehlers wurde daher die Abwagung Uber die
Stellungnahmen der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB (iberarbeitet (vgl. Anlage 6). Mit der
so geanderten Abwagung ist der Satzungsbeschluss zu wiederholen.

Mit der rickwirkenden Inkraftsetzung wird erreicht, dass der durch den Bebauungsplan
vermittelte planungsrechtliche Zustand auch seit der ersten Inkraftsetzung rechtlich wirksam
wird, also zwischenzeitlich kein ,planungsrechtliches Vakuum® bestand. Dies ist
gegebenenfalls im Hinblick auf die nach dem Satzungsbeschluss erteilte — einer
Baugenehmigung entsprechenden — bauaufsichtliche Zustimmung des Landes flr das
BRICS von Bedeutung.



Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager offentlicher Belange gemaR
§ 4 (2) BauGB und sonstiger Stellen

Von der Durchfiihrung der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung sowie von der Beteiligung
der Behorden nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde abgesehen. Auf die Moéglichkeit, sich friihzeitig
Uber die Planung zu informieren, wurde in der Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschlusses hingewiesen.

Die Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange geman § 4 (2) BauGB
und sonstiger Stellen wurde in der Zeit vom 4. Dezember 2012 bis 7. Januar 2013 durchgefuhrt.

Im Rahmen der Tragerbeteiligung werden insbesondere die bauliche Hohe der Neubauten und
die Kostenlbernahme der Gehwegflachen im ndrdlichen Bereich der Konstantin-Uhde-Stralle
diskutiert.

Die Anregungen wurden zum Teil bei der Uberarbeitung der Festsetzungen bzw. werden im Bau-
antragsverfahren bertcksichtigt oder werden durch vertragliche Regelungen auf3erhalb des
Bebauungsplanverfahrens behandelt.

Die Stellungnahmen der TOB werden der Vorlage als Anlage 7 zum Satzungsbeschluss
beigefligt und dabei mit einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag
versehen.

Beteiligung der Offentlichkeit gemiR § 3 (2) BauGB

Am 12. Marz 2013 wurde die &ffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen und in
der Zeit vom 22. Méarz bis 22. April 2013 durchgefuhrt.

Wahrend der 6ffentlichen Auslegung wurde seitens der Eigentiimer der Gebaude Rebenring 34 bis 36
eine Anregung vorgebracht. Die Einwander sehen sich durch den Bebauungsplan in
unzulassigerweise Beeintrachtigungen ausgesetzt und flhren hierzu u. a. Nachteile bei der
Larmsituation und hinsichtlich der Klima- bzw. Geruchssituation auf. Weitergehend werden
Verschattungsnachteile und der Verlust bestehender Blickbeziehungen vorgebracht. Das
Aufstellungsverfahren wird bemangelt. Die eingegangene Stellungnahme ist als Anlage 6 der Vorlage
beigefligt und mit einem Vorschlag der Verwaltung zum Umgang versehen.

Beschleunigtes Verfahren

Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von Flachen bzw. einer MaRnahme der
Innenentwicklung im Sinne von § 13 a BauGB. Das Planverfahren wird daher im beschleunigten
Verfahren unter Anwendung der Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gemaf § 13 BauGB
durchgefihrt.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen 6 und 7 aufgefuhrten Stellungnahmen den
Vorschlagen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den Bebauungsplan

»Forschungszentrum Rebenring, HA 128“ als Satzung sowie die Begriindung zu
beschlielen.

Leuer

Anlagen:

Anlage 1: Ubersichtskarte



Anlage 2:

Anlage 3 a:
Anlage 3 b:

Anlage 4:
Anlage 5:
Anlage 6:

Anlage 7:

Nutzungsbeispiel

Zeichnerische Festsetzungen

Planzeichenerklarung

Textliche Festsetzungen und Hinweise

Begrindung

Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Offentlichkeit geman
§ 3 (2) BauGB

Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behdrden geman

§ 4 (2) BauGB und sonstiger Stellen



Anlage 1

Braunschweig

Stadt

Bebauungsplan

HA 128

Forschungszentrum Rebenring

Ubersichtskarte
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Stand: 04.07.2016

Stadt % Braunschweig Anlage 2

Bebauungsplan
Forschungszentrum Rebenring HA 128
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Anlage 3 a
Stand: 04.07.2016

Stadt % Braunschweig

Bebauungsplan
Forschungszentrum Rebenring
Zeichnerische Festsetzungen
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Stadt & Braunschweig

Bebauungsplan
Forschungszentrum Rebenring

Anlage 3 b
Stand: 04.07.2016

HA 128

Planzeichenerklarung
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Stadt g@ Braunschweig

Bebauungsplan
Forschungszentrum Rebenring

Anlage 4
Stand: 04. Juli 2016

HA 128

Textliche Festsetzungen und Hinweise

A Stadtebau
gemaR § 1 a und § 9 BauGB

MaR der baulichen Nutzung, Héhe baulicher
Anlagen

- 1. Inden Sondergebieten SO 1, SO 2 und SO 3-
! Art der baulichen Nutzung dirfen die zuldssigen Grundflachen durch die
. . . Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit
1. D_|e AnS|ec_iIung von Betrieben ode_r Anlagen, ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des §
die der Pflicht zur Durchfiihrung einer Umwelt- 14 BauNVO SO\;Vie bauliche Anlagen unterhalb
vertragllchke_ltsprUfL_mg gem.__An_Iage 1des der Gelandeoberflache, durch die das Bau-
UVPG unterliegen, ist unzuléssig. grundstiick lediglich unterbaut wird, bis zu 50
. . . vom Hundert Uberschritten werden, héchstens
2. Im Sondergeblet. SO1 sind Einrichtungen der jedoch bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8.
Technischen Universitat und des Museums zu- '
lassig. 2. Indem Sondergebiet SO 1 darf die Gebaude-
. . . . hoéhe des turmartigen Geb&udeteils mit der Ge-
3. Ausnahmsweise kdnnen im Sondergebiet SO 1 baudehohe von 41,0 m als HéchstmaR durch
zugelassen werden: den Abschluss der Glaskuppel um ca. 6,0 m
Uberschritten werden
¢ Anlagen fiir soziale und gesundheitliche
Zwecke, soweit sie der Museums- oder Uni- 3. Bezugspunkt fur Hohenfestsetzungen ist die
versitatsnutzung zugeordnet sind und sich Hohenlage der nachstgelegenen 6ffentlichen
ihr in Grundflache und Baumasse unterord- Verkehrsflache oder privaten Erschlieung an
nen, dem Punkt, der der Mitte der straf&enz_uge-
 gastronomische Einrichtungen bis zu einer wandten Gebaudeseite am nachsten liegt.
GesamtgroRe von 600 m2.
g 4. Steigt_ oder fallt das_ Gelande vom Bezugspunkt
4 Im Sondergebiet SO 2 st i Forschungszent.
rum fiir Systembiologie mit einem Biiro-/Labor- AN ; ,, ¥
und einem Konferenzbereich sowie eine bauli- gﬁguglrﬁhen Steigung oder des Gefalles zu ver
che Anlage mit R&umen fiir Ausstellungs- '
zwecke (HdW-Forum) zulassig. In den La- Il Bauweise
boratorien des Forschungszentrums dirfen
gentechnische Arbeiten nur bis zu den Sicher- . . .
. x 1. Indem mit A gekennzeichneten Bereich des
heitsstufen 1 und 2 geman § 7 Abs. 1 des Ge- . ST .
: Sondergebietes SO 1 ist eine Uberschreitun
fs__er:zes zm:jr Regelung der Gentechnik durchge- der Bauggrenzen durch Gebéaudeteile auch ing
uhrt werden. geringfugigem Ausmalfd unzulassig, soweit die
5. Das Sondergebiet SO 3 dient der Unterbrin- Baugrenzen an offentliche Verkehrsflachen an-
gung von Einrichtungen der Technischen Uni- grenzen.
versitat. 2. Indem mit B gekennzeichneten Bereich des
6. Ausnahmsweise kdnnen im Sondergebiet SO 3 gsgrr:iirfgeeigleert?_sélr?goe ?/é?]ﬁzsggr%auu%mg nAq?rl]a-
Betriebe, die Forschung und Lehre und/oder L .
Entwicklung im Bereich der Systembiologie be- gestens 50,0 m all:f d'.e nordlich festgesetzte
treiben oder auf dem Gebiet der Systembiolo- augrenze zuruckspringen.
gie spezifische Dienstleistungen erbringen, zu-
gelassen werden, wenn sie dem Forschungs-
zentrum gegeniber in Grundflache und Bau- IV___Nebenanlagen

masse untergeordnet sind.

Im Planungsgebiet sind Nebenanlagen im Sin-
ne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen,
soweit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flachen zuléssig sind, nur innerhalb der Gber-

Bebauungsplan Forschungszentrum Rebenring, HA 128

vorgelegtvon: ~ Meil3ner Architekten BDA
Lessingplatz 7, 38100 Braunschweig

Textliche Festsetzungen, Stand: 04. Juli 2016
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB




baubaren Flachen zulassig. Davon ausgenom-
men sind Ein- und Ausfahrten von 6ffentlichen
Verkehrsflachen, Stellplatze, die der Versor-
gung des Gebietes dienenden Nebenanlagen
im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO und techni-
sche Anlagen, soweit sie der Austibung der
Forschungsnutzung dienen und von unterge-
ordneter Grof3e sind.

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes

Im Plangebiet sind passive Schallschutzmal3-
nahmen fir Aufenthaltsrdume (z.B. Biro-/ Kon-
ferenz-/ Unterrichtsrdume, Horséle) nach den
Bestimmungen fir die im Bebauungsplan fest-
gesetzten Larmpegelbereiche geman DIN 4109
»Schallschutz im Hochbau" und geméan VDI
2719 ,Schallddmmung von Fenstern und deren
Zusatzeinrichtungen® durchzufiihren.

Larmpegel- mafRgeblicher
bereich AuBBenlarmpegel
Il 56 bis 60 dB(A)
I 61 bis 65 dB(A)
\Y, 66 bis 70 dB(A)
\Y; 71 bis 75 dB(A)

i

Grunordnung

Innerhalb des Geltungsbereiches sind alle
gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB zeichnerisch
festgesetzten Baume zu erhalten und bei Ab-
gang an gleicher Stelle gleichwertig zu erset-
zen.

Die nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen
zwischen den Baufeldern der Sondergebiete
SO 2 und SO 3 sind platzartig unter Pflanzung
von mittelkronigen Laubbdumen zu gestalten.

Auf Stellplatzanlagen mit mehr als 5 Stellplat-
zen ist je 6 Stellplatze zusatzlich zu den Baum-
pflanzungen geméaR Textlicher Festsetzungen
VI 1. ein mindestens mittelkroniger Laubbaum
in die Stellplatzanlage zu integrieren.

Innerhalb der Flache fir Anpflanzungen ist eine
durchgéngige Hainbuchenhecke als Schnitthe-
cke mit einer Hohe von max. 1,8 m zu entwi-
ckeln. Als Mindestpflanzqualitat bei Anlage der
Hecke ist die Sortierung ,verpflanzte Hecken-
pflanze, 80-100 cm‘ vorzusehen.

Im Sondergebiet SO 3 sind die Rdume in der
gesamten Tiefe zwischen den gesamten bauli-
chen Ruckspriingen der straRenseitigen Fas-
saden gartnerisch anzulegen.

Alle anzupflanzenden B&dume sind als Hoch-
stémme mit einem Stammumfang von mind. 18
— 20 cm zu pflanzen. Fur die gemalf textlicher
Festsetzung VI 3. anzupflanzenden B&aume ist
je Baum eine vegetationsfahige Flache von in
der Regel mind. 2,0 m Breite und 9,0 m2 Flache
als Baumscheibe vorzusehen. Die Flachen sind
dauerhaft zu begriinen und nachhaltig gegen
Uberfahren zu schiitzen.

Die zur Begriinung vorgesehenen Grund-
stucksflachen mussen bis zur Ingebrauchnah-
me der baulichen Anlagen ausgebaut sein. Sie
sind spétestens in der nachfolgenden Pflanzpe-
riode gemaf den Festsetzungen abschlieBend
zu begrinen.

Alle festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-
recht durchzufuhren, dauerhaft zu erhalten und
bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

B Hinweise

1.

Zum Zustimmungsverfahren gemaf § 74 NBauO
ist ein qualifizierter Freiflachengestaltungsplan
zu erstellen und mit der Stadt einvernehmlich
abzustimmen.

Im gesamten Planungsgebiet ist mit Kampfmit-
teln zu rechnen. Vor Hoch- und Tiefbauarbeiten
sind Oberflachensondierungen erforderlich.

Bei Unterkellerungen, die mit Grundwasserab-
senkungen einhergehen, sind die Auflagen im
Rahmen der wasserrechtlichen Erlaubnis zu
beachten.

Der Umgang mit zukinftig zusatzlich zu ent-
sorgendem Oberflachenwasser ist in einem
Entwésserungskonzept darzustellen.

Im Geltungsbereich befindet sich eine Grund-
wassersanierungsanlage, deren Betrieb bis zur
Erreichung des Sanierungszieles zu betreiben
ist.

Im Planbereich befinden sich aus geologischer
Sicht potentiell hochwassergefahrdete Gebiete,
die z.T. auRRerhalb der Grenzen des Jahrhun-
derthochwassers (HQ100) liegen. Falls bei Ex-
tremereignissen die vorhandenen Schutzmalf-
nahmen (z.B. Damme, Deiche) versagen soll-
ten, konnen diese Gebiete von Uberschwem-
mungen betroffen sein.

Zur Umsetzung der Festsetzungen ,Festset-
zungen zum Schutz gegen schadliche Umwelt-
einwirkungen im Sinne des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes® sind folgende Grundla-
gen mal3geblich:

e DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Her-
ausgeber Deutsches Institut fiur Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 1989,

e VDI-Richtlinie 2719 ,Schallddmmung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®,
Herausgeber VDI-Verlag GmbH, Dussel-
dorf, 1987.

Diese Unterlagen kénnen in der ,Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt“ der Stadt
Braunschweig, Langer Hof 8, eingesehen wer-
den.

Bebauungsplan Forschungszentrum Rebenring, HA 128

Textliche Festsetzungen, Stand: 04. Juli 2016
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geandert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722)

Baunutzungsverordnung (BauNVQO)

in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548)

Planzeichenverordnung (PlanzZV)

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), geandert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. 1 S. 1509)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. S. 1274), zu-
letzt gedndert durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI |
S. 1474)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch
Artikel 421 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474)

Gesetz Uiber die Umweltvertraglichkeitspriufung (UVPG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), zu-
letzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2015 (BGBI. |
S. 2490)

Niedersdchsisches Ausfihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(NAGBNatSchG)

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104)

Niederséchsische Bauordnung (NBauQ)

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt ge&ndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2014 (Nds. GVBI. S. 206)

Niederséchsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gean-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. November 2015 (Nds. GVBI
S. 311)

Bisherige Rechtsverhaltnisse

2.1

Regional- und Landesplanung

Im Niederséchsischen Landesraumordungsprogramm 2008 (LROP) ist die
Stadt Braunschweig im oberzentralen Verbund mit den benachbarten Stad-
ten Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum der Region festgelegt. Im Re-
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gionalen Raumordnungsprogramm 2008 fir den Grol3raum Braunschweig
(RROP) wird die Stadt Braunschweig dariiber hinaus als Standort mit der
Schwerpunktaufgabe der Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Ar-
beitsstatten festgelegt.

In der zeichnerischen Darstellung des RROP ist der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes HA 128 als vorhandener Siedlungsbereich oder bauleit-
planerisch gesicherter Bereich dargestellt. Der Rebenring ist als ,Hauptver-
kehrsstralle” festgelegt. Ansonsten werden fir den Geltungsbereich und das
nahere Umfeld keine besonderen Festlegungen getroffen. Damit stehen die
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht im Widerspruch zu
den Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms und sind im Sinne
von 8 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst.

Flachennutzungsplanung

Fur den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplan-Entwurfs gelten
die Darstellungen des rechtswirksamen Flachennutzungsplans der Stadt
Braunschweig in der Form der Bekanntmachung vom 06.10.2005 in seiner
derzeit aktuellen Fassung. Er stellt in seiner derzeit geltenden Fassung fur
das Plangebiet ,Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung ,Sportanlagen®
dar. Da der Flachennutzungsplan zwar eine Sonderbauflache darstellt, aller-
dings mit der Zweckbestimmung ,Sportanlagen®, ist der Bebauungsplan nicht
aus dem Flachennutzungsplan entwickelbar.

Da es sich bei dem vorliegenden Verfahren um einen Bebauungsplan der
Innenentwicklung handelt, kann gemaR § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ein Be-
bauungsplan auch aufgestellt werden, bevor der Flachennutzungsplan ge-
andert oder erganzt ist. Der Flachennutzungsplan ist in diesem Fall lediglich
im Wege einer Berichtigung durch Herausnahme der Zweckbestimmung
~Sportplatz® in der Sonderbauflache anzupassen.

Bebauungsplanung

Das Planungsgebiet befindet sich im Bereich des rechtskréaftigen Bebau-
ungsplanes HA 78 von 1965, der fur die Gebéude der Technischen Universi-
tat und fir das Museum ein Sondergebiet festsetzt. Fir den Sportplatz und
den heute bestehenden Kinderspielplatz ist private Griunflache festgesetzt,
so dass eine Bebauung derzeit nicht moglich ist. Parallel zum Builtenweg
sind Leitungsrechte und eine Trafostation festgesetzt. Die Uberbaubaren
Flachen entsprechen dem heutigen Gebaudebestand. Es sind mindestens
ein und maximal acht Vollgeschosse mit einer maximalen Geschossflachen-
zahl von 0,5 festgesetzt. Nebenanlagen sind mit Ausnahme von Versor-
gungseinrichtungen aufRerhalb der Uberbaubaren Flachen unzulassig. Ent-
lang des Rebenringes sind 6ffentliche Verkehrsflachen festgesetzt, die be-
reits realisiert wurden.
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3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes

Vorrangiges Ziel des Bebauungsplanes ist es, auf dem Sportplatz der Uni-
versitat am Rebenring den Bau eines Forschungszentrums fir Systembiolo-
gie (Braunschweig Integrated Centre for System Biology" — kurz BRICS) zu
ermdglichen. Im BRICS werden zukiinftig die TU Braunschweig und das
Helmholtz-Zentrum fur Infektionsforschung zusammenarbeiten.

In dem Zentrum soll die Dynamik und Regulation komplexer biologischer
Prozesse mit Hilfe der Mathematik berechnet werden. Dabei soll die verkuirz-
te Forschungszeit von der Grundlagenforschung bis zum fertigen Pharma-
produkt der Medizin zugutekommen.

Das Forschungszentrum steht fur die Tradition der engen Zusammenarbeit
zwischen der Universitat und Forschungseinrichtungen der Region. Das
BRICS vereint Naturwissenschaftler verschiedenster Disziplinen sowie Inge-
nieure, um in enger Kooperation Fragen aus der Gesundheitsforschung mit
Methoden der Systembiologie zu beantworten. Ziel der Forschung ist es
neue Medikamente, Therapien und Strategien gegen Krankheitserreger zu
entwickeln. Das BRICS ist damit auch ein wichtiger Baustein der Translati-
onsallianz Niedersachsen (TRAIN), starkt die Position des Landes bei den
Lebenswissenschaften.

Da der Sportplatz seit der Integration der ehemaligen Padagogischen Hoch-
schule in die Universitat nicht mehr flr Sportveranstaltungen genutzt wird,
steht dieser grundsatzlich fir eine Bebauung zur Verfligung. Dadurch kann
die bislang offene stadtebauliche Situation, die auf die Anlage des sog. klei-
nen Exerzierplatzes aus dem 19. Jahrhundert zuriickgeht, mit einer besse-
ren rAumlichen Fassung des Rebenrings als Hauptverkehrsstral3e neu inter-
pretiert werden. Grundlage fur die Entwicklung des baulichen Konzeptes ist
der ausgewahlte Entwurf eines Verhandlungsverfahrens, ausgelobt durch
das Staatliche Baumanagement Braunschweig.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des BRICS ist nachgeordnet
die Errichtung eines bis zu 4-geschossigen Gebaudes fir das gemeinsam
von der Stadt Braunschweig, dem Naturhistorischen Museum, dem Haus der
Wissenschaften (HdW) und der TU Braunschweig getragene HdW-Forum
geplant. Die geplanten Gebaude nehmen die Flucht der westlich anschlie-
Renden Institutsgebaude zum Rebenring auf und bilden somit eine weitge-
hend geschlossene Stralienrandbebauung. In einem 2. Bauabschnitt soll in-
nerhalb der verbleibenden Flache zur Konstantin-Uhde-Stral3e ein weiteres
Gebaude zur Nutzung durch Institute der TU untergebracht werden. Dieses
Geb&ude oder das Gebaudeensemble soll so ausformuliert werden, dass es
zur Konstantin-Uhde-StralRe eine kammartige Struktur erhalt, um eine Ver-
netzung von gliedernden Auf3enrdumen mit dem StraRenraum zu ermdogli-
chen.

Mit dem Neubau des BRICS ist zwischen diesem und dem Baukoérper des
geplanten 2. Bauabschnitts ein angerartig gestalteter Raum vorgesehen. Er
nimmt Bezug auf die Freitreppe des westlich anschiel3enden ehemaligen
Turnhallenbaus der Kant-Hochschule. Dieser Anger bildet die Erschliel3ungs-

Bebauungsplan Forschungszentrum Rebenring, HA 128 Begrundung, Stand: 04.Juli 2016
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB



- 5 -

flache fur Nutzer und Besucher des BRICS, des HdW-Forums und der Insti-
tutsgebaude.

Zwischen dem Gebaudeensemble der ehemaligen Padagogischen Hoch-
schule und den oben beschriebenen geplanten baulichen Anlagen entsteht
eine raumliche Zasur mit dem Charakter eines mit Baumstandorten begrin-
ten FuRgangerbereiches, der eine Verbindung zwischen Rebenring und
Konstantin-Uhde-StraRRe herstellt. Uber diese Flache erfolgen auch die Zu-
fahrten zu den erforderlichen Stellplatzen der gesamten geplanten Nutzun-
gen. Die Anzahl der Stellplatze wird nach Umsetzung der letzten Ausbaustu-
fe der im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens zulassigen baulichen An-
lagen auf der bereits heute entsprechend genutzten Flache sudlich des
ehemaligen Turnhallenbaus und innerhalb des oben beschriebenen Ful3-
gangerbereiches um maximal 101 Stellplatze auf insgesamt ca. 188 Stiick
erhoht.

Da mit dem Bau des Forschungszentrums auch die derzeitigen Festsetzun-
gen zur Bebauungsdichte und zu den Uberbaubaren Flachen zu tUberarbeiten
sind, ist es notwendig, den Gebaudebestand in den Bebauungsplan einzu-
beziehen. AuRerdem soll die auRerhalb der derzeit fiir die Uberbauung fest-
gesetzten Flache an der Konstantin-Uhde-Stral3e errichtete TU-eigene Kin-
derkrippe durch geeignete Baufeldfestsetzungen planungsrechtlich gesichert
werden. Auch der bestehende Kinderspielplatz an der Ecke Rebenring/ Biil-
tenweg wird in seinem Bestand festgesetzt, so dass diese Flache ebenfalls
Teil des Geltungsbereiches wird. Somit umfasst der Geltungsbereich des
Bebauungsplanes den gesamten stadtebaulichen Block, der durch den Re-
benring im Norden, den Bultenweg im Osten, die Konstantin-Uhde-Stral3e im
Siuden und die Pockelsstraf3e im Westen umschrieben wird.

Da mit dem Bau des Forschungszentrums der Wissenschaftsstandort
Braunschweig gestarkt wird und auch aus stadtplanerischer und gestalteri-
scher Sicht eine Bebauung an dem Standort zu befiirworten ist, hat der Ver-
waltungsausschuss am 11. Dezember 2007 die Aufstellung des Bebauungs-
planes Forschungszentrum Rebenring, HA 128, beschlossen.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach 8 13 a Abs.1
Nr.1 BauGB aufgestellt, da es sich bei der Planung um eine Nachverdich-
tung im Bereich der Innenstadt handelt und die max. zulassigen Grundfl&-
chen (Bestand und Planung) im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO (Bebauung,
Stellplatze) mit 19.730 m2 sogar unter Hinzurechnung der Uberschreitungs-
moglichkeiten gemal § 19 Abs. 4 BauNVO weniger als 20.000 m2 betragen.

Am 30. Mai 2016 wurde der Bebauungsplan durch ein Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Luneburg fur unwirksam erklart.

Im Rahmen des ergdnzenden Verfahrens gemal 8§ 214 BauGB wird der Sat-
zungsbeschluss unter Behebung der geriigten Abwéagungsfehler neu ge-
fasst.
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4  Planungsgebiet / Denkmalschutz

Das Planungsgebiet wird von den Stral3en Rebenring, Bultenweg, Konstan-
tin-Uhde-StralRe und Pockelsstral3e umschlossen und umfasst eine Gro3e
von ca. 3,3 ha. Im Geltungsbereich befinden sich das Naturhistorische Mu-
seum sowie die Gebaude der Technischen Universitat. An den derzeitigen
Sportplatz grenzen im Osten ein Kinderspielplatz sowie eine Trafostation.
Der Biltenweg fur den Gesamtverkehr und die Pockelsstral3e fir den Rad-
und Ful3gangerverkehr stellen die Verbindung zwischen dem Ring im Nor-
den, dem sidlich gelegenen Wallbereich und der Innenstadt dar. Der Reben-
ring ist BundesstralRe (B 1) und Teil des verkehrlichen Ringschlusses um die
Innenstadt. Diese vierspurige innerstadtische Hauptverkehrsstral3e ist bereits
heute mit einem hohen Verkehrsaufkommen belastet.

Die Gebaudegruppe des Museums und der Universitat (ehem. Bernhard-
Rust-Hochschule aus dem Jahre 1935-1937) setzt sich aus mehreren eigen-
standigen Baukoérpern zusammen. Dominate der Gesamtanlage ist der 45 m
hohe Turm an der Ecke Pockelsstral3e/ Konstantin-Uhde-Stral3e, den ur-
sprunglich eine ,Volkssternwarte“ kronte. Hier befindet sich auch der Haupt-
eingang zu den Raumen der Lehrerausbildung. An der Ecke Pockelsstralie/
Rebenring liegt das Gebaude des Naturhistorischen Museums, dessen Front
aus drei Aneinandergereihten Giebeln, in der Mitte Uberhdht, gebildet wird.
Die Ostseite der Gesamtanlage wird durch das Geb&ude der Turnhalle be-
tont, dem eine gebaudebreite Freitreppe zum direkt anschlieRenden Sport-
platz vorgelegt ist.

Die genannten giebelstandigen Solitare wurden durch zweigeschossige,
mafig tiefe und traufstdndige Bauten zu einer zeilenférmigen, geschlosse-
nen Bebauung verbunden. Sie unterstitzten die gewlinschte Monu-
mentalitat der Solitdre und umschlieRen mit diesen dreiseitig einen Innenhof.

Alle Fassaden sind ziegelsichtig und durch Vor- und Ruckspriinge, Stufun-
gen, Banderungen und Muster plastisch reich ausgebildet.

In den 50er Jahren erhielten die langgestreckten zweigeschossigen Gebau-
de ein drittes Geschoss, die markante Trauflinie blieb dabei erhalten. Das
Dach und die Dreiecksgiebel der Turnhalle wurden, vermutlich nach Kriegs-
schaden, erneuert, die Dachneigung zuriickgenommen. Anfang der 60er
Jahre wurde entlang des Rebenrings ein zweigeschossiges, langgestrecktes
Gebé&ude errichtet. Damit wurde der Innenhof nahezu allseitig geschlossen.

Aufgrund ihrer besonders geschichtlichen, bauktnstlerischen und stadtebau-
lichen Bedeutung ist die Gesamtanlage Baudenkmal (§ 3(3) NDSchG). Ziel
der Denkmalpflege ist die Erhaltung der Gebaudegruppe und ihrer besonde-
ren Wirkung in die angrenzenden Stral3en-, Platz- und HofrAume hinein. Be-
sondere Beachtung gilt der entwurfsbestimmenden Idee der Solitare, die
durch Verbindungsbauten zu einer hofbildenden Anlage verknipft werden.
Die an die Turnhalle 6stlich angrenzende Freitreppe steht ebenfalls unter
Denkmalschutz. Der Sportplatz der ehemaligen Padagogischen Hochschule
sowie die Erweiterungsbauten der Technischen Universitat am Rebenring
aus der zweiten Halfte der finfziger Jahre sind keine Baudenkmale.
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Nordlich des Rebenrings und 6stlich des Blltenwegs grenzen gemischte
Bauflachen an das Planungsgebiet. Stdlich der Konstantin-Uhde-Stral3e be-
finden sich im westlichen Bereich die Bibliothek sowie weitere Institute der
Technischen Universitéat - im dstlichen Bereich schliel3t Wohnbebauung an.
An die Westseite der PockelsstralRe, zwischen Katharinenstral3e und Reben-
ring gelegen, grenzt die Restflache des ehemaligen Garnisonsfriedhofes.

Umweltbelange

5.0

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne
von 8§ 13a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht die Herstellung stadtebauli-
cher Qualitaten durch die Sicherung von Baufeldern und Raumkanten zur
Definition der 6ffentlichen Flache vor. Es handelt sich somit um eine Mal3-
nahme der Nachverdichtung im Bereich der Innenstadt. Die durch den Bau-
korper und die festgesetzten Verkehrsflachen versiegelbare Flache betragt
einschlieRlich der Uberschreitungsmdglichkeiten gemaR § 19 Abs. 4
BauNVO maximal 19.730 mz. Sie liegt damit unterhalb von 20.000 m2.

Andere Bebauungspléne, die in einem engen sachlichen, raumlichen und
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, liegen nicht vor. Vorhaben, die
der Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung unterliegen,
werden durch den Bebauungsplan nicht erméglicht. Mit dem Bebauungsplan
soll zudem keine Mdglichkeit fur die Errichtung UVP-pflichtiger Vorhaben be-
grundet werden. Anhaltspunkte fir die Beeintrachtigung von FFH- oder Vo-
gelschutzgebieten sind nicht erkennbar. Dartiber hinaus kdnnen aufgrund
der geplanten Nutzung (Forschungslabore zur Durchfiihrung gentechnischer
Arbeiten der unteren Sicherheitsstufen) Konflikte insbesondere zur stdlich
angrenzenden Wohnbebauung ausgeschlossen werden.

Im Verfahren nach 8 13a BauGB wird eine Umweltprifung nicht durchgefihrt
und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die auf
Grund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der Eingriffs-
regelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig. Ein na-
turschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen.

Nachfolgend werden die Umweltbelange, soweit sie mit der Planung in Be-
rihrung stehen, dargelegt.

Neben den grundsatzlichen Anforderungen an die Bertcksichtigung der Ziele
des Umweltschutzes in der Bauleitplanung sind die konkret fiir den Pla-
nungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der Fachplanun-
gen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu bertcksichtigen. Nachfol-
gende Aufstellung gibt einen Uberblick tiber die einschlagigen Fachgesetze
und die fur den Raum vorliegenden Fachplanungen und Gutachten.

Fachgesetze:
e Baugesetzbuch
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Bundes-Immissionsschutzgesetz
Bundesnaturschutzgesetz
Niederséachsisches Naturschutzgesetz
Bundesbodenschutzgesetz
Wasserhaushaltsgesetz
Niederséachsisches Wassergesetz

Gesetz zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Fachplanungen und Gutachten:

¢ Regionales Raumordnungsprogramm, 2008

e Landschaftsrahmenplan, 1999

e Umweltatlas, 1998

e Modellierung meteorologischer und lufthygienischer Felder im Stadtge-
biet Braunschweig mit dem mesoskaligen Stromungs- und Ausbrei-
tungsmodell FITNAH, GEO-NET 2006

¢ Klima- und immissionstkologische Funktionen im Stadtgebiet Braun-
schweig, GEO-NET 2007

e Klimaanalyse von Steinicke & Streifeneder 2012

e Pflanzen- und Tierartenschutzkonzept, Stadt Braunschweig (2008)

e Verkehrsuntersuchung zur ErschlieBung des Zentrums fur Systembiolo-
gie BRICS, WVI, 2010

e ,Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan HA 128 ,Forschungszent-
rum Rebenring“ (BRICS) der TU-Braunschweig (Kanthochschule) auf
dem Gelande des Sportplatzes am Rebenring in Braunschweig“ Untere
Immissionsschutzbehdrde Braunschweig, 2013

e Gerauschimmissions- und Gerauschemissionsprognose fiir den Bebau-
ungsplan HA 128 in Zusammenhang mit dem Neubau eines Zentrums
fur Systembiologie (BRICS), AAS, 2013

5.1 Klima, Luft, Eaem; Nutzung und menschliche Gesundheit

Aufgrund der unmittelbaren Nahe zum Rebenring, einer vierspurigen inner-
stadtischen HauptverkehrsstraRe mit rund 36.000 Fahrzeugen Verkehrsauf-
kommen, besteht eine erhdhte Luftschadstoff- und Feinstaubbelastung. Die
lokalen Klimafunktionen im Planungsgebiet sind aufgrund des innerstadti-
schen Standorts eingeschrank.
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Aufgrund des Einsatzes von nur geringen Mengen an Losemitteln sind Uber-
schreitungen der Emissionsbegrenzungen gemal TA Luft bzw. gemalf3 31.
BImSchV nicht zu erwarten. Ggf. auftretende geruchsbeladene Abluft ist ge-
malf3d Nr. 5.5 der TA Luft grundsatzlich so Uber Dach abzuleiten, dass diese
mit der freien Luftstromung abtransportiert wird und zu keinen erheblichen
Belastigungen in der Nachbarschaft fuhrt. Uber die zulassige Wahrneh-
mungshaufigkeit von Geruchseindriicken in der Umgebung sind die Rege-
lungen der Geruchsimmissions -Richtlinie Niedersachsen (GIRL) zu beach-
ten.

Mit diesem Bebauungsplan wird die Ansiedlung umweltvertraglichkeitspri-
fungspflichtiger Betriebe nicht ermdglicht. Dadurch kdnnen potenzielle Nut-
zungskonflikte zwischen den in den Sondergebieten SO 2 und SO 3 aus-
nahmsweise zulassigen Betrieben fur Forschung und Lehre und der sudlich
angrenzenden Wohnnutzung weitgehend ausgeschlossen werden.

Zur Einschatzung und Bewaéltigung mdglicher Probleme durch das zusatzli-
che Verkehrsaufkommen im zu- und abflieRenden Verkehr wurde eine Ver-
kehrsuntersuchung (WVI, 2010) erstellt.

Im Hinblick auf die Umsetzung der gesamten im Bebauungsplan festgesetz-
ten Nutzungen wird als Entlastung fir den Abschnitt des Blltenwegs zwi-
schen Rebenring und Konstantin-Uhde-Stral3e und dem 6stlichen Abschnitt
der Konstantin-Uhde-Stral3e eine zusatzliche Einfahrt vom Rebenring pla-
nungsrechtlich zugelassen. Durch diese Malinahme kann der von Westen
zuflieRende Verkehr direkt die Nutzungen anfahren.

Das Planungsgebiet befindet sich nicht in einem Schutzgebiet nach Natur-
schutzrecht. Der Uberplante Sportplatz wird im Wesentlichen von einer
Scherrasenflache mit randlichem Baumbestand aus Ahorn, Linde und Kas-
tanie sowie einer Hainbuchenhecke gepragt. Die im Planungsgebiet vorhan-
denen Baume sollten insbesondere vor dem Hintergrund der starken
Feinstaubbelastung erhalten bleiben oder adéaquat ersetzt werden, da ihr
Grunvolumen bereits zur Filterung beitragen kann.

Boden/Wasser

Auf dem Gelande des Sportplatzes befindet sich eine temporére Sanie-
rungsanlage zur Aufbereitung von verunreinigtem Grundwasser, das seinen
Ursprung sudlich der Konstantin-Uhde-Straf3e hat. Die Sanierungsanlage ist
bis zur Erreichung des Sanierungszieles zu betreiben. Sollte eine Grund-
wasserabsenkung erforderlich werden, ist im Rahmen der wasserrechtlichen
Erlaubnis mit speziellen Auflagen bzw. Anforderungen an die Wasserhaltung
zu rechnen. Auch fur die Ausfuhrung der Baugrube ist ggf. mit wasserrechtli-
chen Auflagen zu rechnen.

Der Umgang mit zukinftig zusétzlich zu entsorgendem Oberflachenwasser
ist im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens in einem Ent-
wasserungskonzept nachzuweisen.
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Das Planungsgebiet ist im 2. Weltkrieg stark bombardiert worden. Bomben-
blindganger sind daher nicht auszuschliel3en. Vor Hoch- und Tiefbauarbeiten
ist eine Oberflachensondierung (EDV-Aufzeichnung) durchzufihren. Sollte
das Sondierergebnis aufgrund der Bodenbeschaffenheit (Bauschutt, Schla-
cke, zu viel Storkorper) nicht interpretierbar sein, ist der Erdaushub baube-
gleitend auf Kampfmittel zu Gberwachen (mit anschlieRender Sohlensondie-
rung).

Zur Einschatzung und Bewaéltigung der durch die Planung moéglicherweise
entstehenden Konfliktsituation wurde eine schalltechnische Untersuchung
(Stadt Braunschweig, 2013) erstellt. Au3erdem wurde im Rahmen des bau-
aufsichtlichen Zustimmungsverfahrens eine Gerauschimmissions- und Ge-
rauschemissionsprognose vom Ingenieurburo fur Bauwesen- AAS erstellt,
die die akustischen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umgebung unter-
sucht. Die verwandten Zahlenwerte sind diesem Gutachten entnommen.
Das Plangebiet ist auf Grund seiner innenstadtnahen Lage hauptsachlich
durch Larm aus dem Stral3enverkehr des Rebenrings beaufschlagt. Dabei
fuhrt der Verkehrslarm schon im Bestand (ohne Vorhaben) im Beurteilungs-
prognosejahr 2020 zu Uberschreitungen der maRgebenden Orientierungs-
werte gemal3 DIN 18005 Beiblatt 1 an der bestehenden Wohnbebauung
ndrdlich des Plangebietes und Uberschreitet selbst teilweise die Schwelle der
Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts.

Neben der Ermittlung der Belastung im Plangebiet durch Verkehrslarm auf
Basis der Verkehrsprognosedaten 2020 hat die Stadt und ein vom Bauherrn
beauftragter Schallgutachter zu den immissionsrelevanten Emissionen des
Forschungszentrums Stellung genommen. Dabei muss zwischen der im Su-
den geplanten Stellplatzanlage und dem im Norden geplanten und inzwi-
schen realisierten Neubau des Forschungszentrums unterschieden werden.

Im Suden des Plangebietes befindet sich bereits gegenwartig eine Stell-
platzanlage, die bei der Realisierung des 2. Bauabschnitts baulich erweitert
wird. Diese Stellplatzanlage unterschreitet laut Parkplatzlarmstudie den er-
forderlichen Mindestabstand (28,00 m) wahrend der Nachtzeit zur gegen-
uberliegenden Wohnbebauung. Dadurch kann es zur Nachtzeit zu Uber-
schreitungen des Spitzenpegels von 60 dB(A) (TA Larm) kommen. Die
Uberschreitungen werden vorrangig durch Larm, der durch an- und abfah-
rende Fahrzeuge verursacht wird, erzeugt. Da die Stellplatze fur Mitarbeiter
der Forschungseinrichtung zur Verfligung stehen, ist die Nutzung der Stell-
platzflachen nachts, also nach 22:00 Uhr nicht bzw. nur in Ausnahmefallen
zu erwarten. Entsprechende Auflagen hinsichtlich Nutzungsart und —dauer
sind daher im bauaufsichtlichen Zustimmungsverfahren zum 2. Bauabschnitt
zu erteilen, um den Schutz der benachbarten Wohnbebauung sicher zu stel-
len.

Die gegenuber der Neubebauung des Forschungszentrums befindliche
Wohnbebauung, die bereits durch die angrenzende stark befahrene Haupt-
verkehrsstralRe stark larmvorbelastet ist, wird durch Schallreflexionen an der
Fassade des Neubaus zusatzlich belastet. Die im sudlichen Bereich befindli-
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chen Bestandsbauten profitieren von der abschirmenden Wirkung des For-
schungszentrums.

Im Rahmen der Planung ist der Verkehrslarm, der sich unmittelbar auf das
Plangebiet auswirkt, sowie die betrieblichen Larmquellen des Plangebiets,
die sich auf die bestehende umliegende Bebauung auswirken, zu bertck-
sichtigen. Mal3gebliche Beurteilungsgrundlage fir die Planung ist die DIN
18005 ,Schallschutz im Stadtebau“ mit ihren dazugehorigen Orientierungs-
werten (ORW) gemal3 Beiblatt 1 der DIN 18005:

Die Einstufung der Schutzwuirdigkeit der relevanten Immissionsorte der Um-
gebung wurde entsprechend den Festsetzungen der jeweiligen Bebauungs-
plane bzw. entsprechend der planungsrechtlichen Einstufung gemar

8§ 34 BauGB vorgenommen.

Stral3enverkehrslarm:

Innerhalb des Plangebietes, das als Sondergebiet (SO) festgesetzt ist, wer-
den entsprechend des Beiblattes 1 zu DIN 18005-durch Verkehrslarm (Prog-
nosedaten 2020) gemal3 dem Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung
mit 56 — 74 dB(A) tags und 48 — 66 dB(A) nachts die Orientierungswerte
nach DIN 18005 mehr oder weniger tUberschritten (60 dB(A) tags, 50 dB(A)
nachts). Die Gerduschbelastung nimmt dabei von der sidlichen Plangebiets-
flache (Konstantin-Uhde-Stral3e) nach Norden hin (Rebenring) zu.

Neben der Ermittlung der Immissionssituation im Plangebiet ist auch die
durch das Planvorhaben verursachte Betroffenheit an der Bestandsbebau-
ung aulRerhalb des Plangebiets zu ermitteln und zu beurteilen. Dazu wurde
in der schalltechnischen Untersuchung (Schallgutachten AAS) fiir das Beur-
teilungsprognosejahr 2020 die Stral3enverkehrslarmsituation mit und ohne
Berucksichtigung des Vorhabens BRICS ermittelt.

Dabei zeigte sich, dass an der relevanten Bestandsbebauung nérdlich des
Rebenrings bereits ohne Planvorhaben teilweise die gerichtlich bestimmte
Schwelle der Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in
der Nacht mit Beurteilungspegeln bis zu 70,5 dB(A) tags und 61,9 dB(A)
nachts tberschritten werden (vgl. Schallgutachten AAS, S. 25).

In dieser Berechnung der Plansituation wurden neben dem zusatzlichen
Verkehr durch das Vorhaben auch die MaRRe und die Stellung/ Anordnung
der vorgesehenen Geb&ude beriicksichtigt. Die Berechnung erfolgte richtli-
niengerecht fir den ersten Reflexionsgrad. Es zeigte sich, dass sich unter
Bertcksichtigung des Vorhabens BRICS die Beurteilungspegel des Ver-
kehrslarms mit bis zu 70,9 dB(A) tags und 62,3 dB(A) nachts nur geringfligig
- max. 0,4 dB(A) - andern (vgl. Schallgutachten AAS, S. 26). Diese Erhéhung
wird maf3geblich durch Schallreflexionen verursacht. Die Aussage des
Schallgutachtens AAS bestétigt die von der Stadt zuvor erstellte Ausbrei-
tungsberechnung, die unter Berticksichtigung einer 5-fach-Reflexion eine
Pegelerhhung von maximal 0,5 dB(A) ermittelt hatte. Diese geringfligige
Abweichung zwischen dem Ergebnis der beiden Begutachtungen begriindet
jedoch keinen Zweifel an der Richtigkeit der Gutachten, sondern ist u.a. da-
rauf zurtickzufiihren, dass die Stadt bei ihrer Berechnung zugunsten der An-
wohner von einer rechtlich nicht erforderlichen Flunffachreflexion ausgegan-
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gen ist. Die beiden vorgenommenen Ermittlungen kommen damit im Wesent-
lichen zu einem identischen Ergebnis.

Da diese Erhohung deutlich unter der Schwelle der akustischen Wahrnehm-
barkeit von 1 dB(A) liegt, ist dieser Anstieg des Beurteilungspegels aus
schallschutzfachlicher Sicht nicht wahrnehmbar und verandert daher die vor-
handene, bereits erheblich durch Verkehrslarm beeintrachtigte Wohnqualitat
nicht. Durch die abschirmende Wirkung des Neubaus werden an einigen
sudlich gelegenen Immissionsorten die Beurteilungspegel sogar gemindert.
Die vorhandene Larmbelastung der betroffenen Wohnbebauung nordlich der
Hauptverkehrsstral3e aufgrund des Verkehrslarms, also ohne Auswirkungen
des Bebauungsplanes, Uberschreitet jedoch die Schwelle der potentiellen
Gesundheitsgefahrdung von tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A). Daher ist
die durch den zusatzlichen Verkehr aus dem Plangebiet und aufgrund der
Gebéaudereflexion resultierende Zunahme der Stral3enverkehrslarm-
iImmissionen angemessen in die Planung einzustellen.

Zur Reduzierung der Verkehrslarmimmissionen — insbesondere fir die Be-
standsbebauung - wurden daher mehrere Schallschutzldsungen naher be-
trachtet:

- planerische Ma3nahmen (z. B. Abstande, Gebaudeanordnung, Grund-
rissorientierung, Fahrbahnoptimierung, Reflexionsminderungen, etc.),

- aktive MalRBnahmen (Schallschutzwand, -wall),

- passive MalRnahmen (Schalldammung der AuRenbauteile).

Eine quellnahe Mdglichkeit fir eine Reduktion der durch Verkehrslarm verur-
sachten Immissionswerte an den Bestandsgebauden entlang des Reben-
rings ware das Aufbringen einer larmarmen Fahrbahnoberflache, sogenann-
tem ,FlUusterasphalt®. Die Stadt Braunschweig hat zur Reduktion von Larmbe-
lastungen im Stadtgebiet einen Larmaktionsplan aufgestellt. Unter den be-
schlossenen Mafinahmen zur Umsetzung wird grundsétzlich festgestellt,
dass bei Strallenneubau und Sanierung immer zu prufen ist, ob ein leiserer
Belag eingebaut werden kann, sofern technologisch keine Griinde dagegen
sprechen. AuRerdem wurde im Larmaktionsplan eine Priorisierung vorge-
nommen, nach der zunachst die ,hotspots®, also diejenigen Bereiche, in de-
nen eine moglichst hohe Anzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern eine
Verbesserung erhalten, umgesetzt werden sollen.

Da die Fahrbahnoberflache des Rebenrings gegenwartig keiner Sanierung
bedarf und die Zahl der Anwohner fir diesen Streckenabschnitt eher gering
ausfallt, kommt diese aus o6ffentlichen Mitteln zu finanzierende Maflinahme
zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Betracht. Sollte eine Sanierung der Fahr-
bahnoberflache notwendig werden, wird diese Alternative erneut geprift, da
dadurch eine Larmminderung -abhangig von der Qualitat des Flisteras-
phalts- in Hohe von 2 bis 5 dB(A) mdglich ist.

Ein Abrticken des Neubaus von der Stral3enbegrenzungslinie in stdliche
Richtung oder die Reduzierung der Gebaudehtdhe, wirde die geringfligige
Larmpegelerhohung durch Schallreflexion nur unwesentlich reduzieren. Des-
weiteren ware die Umsetzung des 2. Bauabschnitts aus Platzgriinden einge-
schrankt. Der Bebauungsplan sieht die stral3enbegleitende Bebauung in der
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Fortsetzung der westlich angrenzenden TU-Gebaude ausdricklich vor, um
so auch stadtraumlich die funktionale Verknipfung aufzuzeigen. Aufgrund
der Tatsache, dass das Forschungszentrum bereits gebaut wurde, stellt die-
se Moglichkeit keine realistische Mal3nahme zur LA&rmminderung dar.

Eine weitere planerische Losungsmoglichkeit ware das Vorsehen von absor-
bierenden Fassadenelementen am Neubau. Durch die Verwendung absor-
bierender und hochabsorbierender Fassadenbaustoffe anstelle von schall-
harten Fassadenelementen wie Klinker und Fensterflachen kdonnte eine Ver-
ringerung der Reflexionswirkung der Fassade erreicht werden. Die Verwen-
dung von Akustikplatten oder Loch- bzw. Trapezblechen sowie Edelstahlgit-
ter mit unterfuttertem Dammmaterial wirde die Reflexionswirkung grundsatz-
lich verringern. Aufgrund der Grundrisskonzeption, namlich die Anordnung
von Buroraumen hinter der Fassade am Rebenring, ist eine gute Ausleuch-
tung der Raume durch Tageslicht erforderlich. Daher kdnnte sich das An-
bringen der 0.g. schallabsorbierenden Elemente nur auf die Fassade aul3er-
halb der Fenster beziehen. Die schallmindernde Wirkung wére unter dieser
Voraussetzung (geringes Flachenverhéltnis von Fassade: Fenster) jedoch
relativ gering, die Kosten hoch. Ferner soll der Neubau sich aus stadtgestal-
terischen Grinden an Materialien orientieren, die in diesem Bereich insbe-
sondere im Hinblick auf die vorhandenen Bauten (z.B. Naturhistorisches Mu-
seum) typisch sind.

Aus den genannten stadtebaulichen und funktionalen Aspekten wird eine
solche Alternative nicht weiter verfolgt.

Als aktive MalRBnahme eine zur Stral3e hochabsorbierende Larmschutzwand
— nordlich oder beidseitig des Rebenrings - zu errichten wiirde die Larmsitua-
tion fUr die Bewohner insgesamt verbessern. Diese aktive Schallschutzmal3-
nahme scheidet als effektive Larmminderungsmaf3nahme aus, da hierfur
keine Flachen im o6ffentlichen Raum zur Verfiigung stehen. Zudem wirde ei-
ne solche Larmschutzwand entlang der Hauptverkehrsstraf3e zu einer stadt-
raumlich nicht vertretbaren Situation fihren und kommt insbesondere vor
den denkmalgeschitzten Geb&auden im Umfeld aus stadtgestalterischer
Sicht nicht in Betracht.

Aus den genannten Grinden soll keine der o. g. schallmindernden Maf3nah-
men umgesetzt werden, da deren Kosten und/ oder stadtebaulichen Nachtei-
le in keinem Verhaltnis dazu stehen, dass durch das Vorhaben eine nur ge-
ringflgige und nicht spurbare Larmerhéhung eintritt.

Im Allgemeinen sind planerische und aktive Ma3nahmen den passiven ge-
genuber vorzugswirdig; soweit aber Gerduschbelastungen verbleiben, weil
planerische Optimierung und aktiver Schallschutz nicht ausreichen oder nicht
umsetzbar sind, kdnnen passive Mal3hahmen vorgesehen werden.

Entsprechend kommt als weiterer Lésungsansatz zur Reduzierung der vom
Vorhaben verursachten Verkehrslarmerhéhungen im Hinblick auf die gegen-
Uberliegenden Wohngebaude ein passiver Schallschutz insbesondere durch
Schallschutzfenster fur schutzbedirftige Raume in Betracht. Allerdings steht
der Einbau z.B. von Schallschutzfenstern und schallgeddmmten Liftungen in
einem unverhaltnismafigen Kosten-Nutzen-Verhaltnis zum Schutzzweck,
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den nur rechnerisch ermittelbaren, aber nicht spirbaren bebauungsplanbe-
dingten Larmanstieg zu vermeiden. Die Finanzierung der nachsthéheren
Schallschutzkategorie der betroffenen Fenster wiirde dazu fiihren, dass nicht
nur der geringfuigigen Erhdhung des Verkehrslarms Rechnung getragen
wirde, sondern zu Gunsten der Betroffenen eine dartber hinausgehende
Verbesserung der Immissionssituation erfolgt. Im Hinblick darauf, dass die
vorhabenbedingte Immissionserhéhung nicht spirbar ist, dass bereits eine
erhebliche Vorbelastung besteht und das Vorhaben an diesem Standort und
in dieser Ausfiihrung stadtebaulich erwiinscht ist, sollen die Belange der be-
troffenen Nachbarn insoweit zurticktreten.

Auch ein vollstandiger Verzicht auf eine Bebauung im Plangebiet ist aus den
in Kapitel 3 ,Anlass und Ziel des Bebauungsplanes“ genannten Griinden
stadtebaulich nicht vertretbar. Hierbei ist insbesondere auf den im Bauge-
setzbuch verankerten Planungsgrundsatz zu verweisen, der besagt, dass die
stadtebauliche Entwicklung vorrangig durch Malinahmen der Innenentwick-
lung erfolgen soll (vgl. BauGB, 81 Absatz 5). Eine vollumfangliche Bertck-
sichtigung des Larmschutzes wirde danach entlang des Wilhelminischen
Ringes mit seiner bestehenden Verkehrsbelastung jegliche Bebauung unter-
binden. Insbesondere aber wiirde aus stadtplanerischer Sicht die maf3gebli-
chen stadtebaulichen Potentiale der Flache in ihrer Méglichkeit die vorhan-
denen universitaren Einrichtungen zu erganzen und baulich zu arrondieren,
nicht genutzt und damit der Forschungsstandort der Stadt Braunschweig ge-
schwacht. Ein solcher Verzicht ware aus stadtentwicklungsplanerischer Sicht
nicht vertretbar.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei Larmbelastungen, die die
Schwelle zur Gesundheitsgefdhrdung im Prognosejahr 2020 von tags 70
dB(A) und nachts 60 dB(A) (vgl. Schallgutachten AAS, S. 25/26) Uberschrei-
ten, auch geringfiigige Larmpegelerhohungen ihrer Bedeutung entsprechend
in die Abwagung eingestellt werden missen. Mdgliche Larmschutzmaf3nah-
men zur Vermeidung oder Reduzierung der durch das Planvorhaben verur-
sachten Verkehrslarmimmissionen wurden naher gepruft und abgewogen.

Die Stadt Braunschweig ist sich bewusst, dass die Anlieger nordlich des Re-
benrings durch den Verkehrslarm Schallpegeln ausgesetzt sind, die oberhalb
der gerichtlich festgestellten Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung liegen.
Eine Reduzierung des vorhandenen Verkehrslarms, die auch im Bestand zur
Einhaltung der Orientierungswerte fihrt, ist im Zuge des Bebauungsplanes
nicht moglich. Selbst der vollstandige Verzicht auf die Planung nimmt keinen
Einfluss auf die bestehende Situation.

Der Bebauungsplan und der durch die planungsrechtlichen Vorgaben ermdg-
lichte Neubau des Forschungszentrums fihren zu einer Pegelerhéhung von
maximal 0,4 dB(A). Diese Erhohung liegt somit unterhalb der akustischen
Wahrnehmbarkeitsschwelle von 1 dB(A).

Eine solche Erh6hung und die damit einhergehende weitere Belastung Ein-
zelner erscheint vor dem Hintergrund der gesamtstadtisch ausstrahlenden

Realisierung einer bedeutenden Einrichtung fur die Technische Universitat

Braunschweig hinnehmbar.
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Anlagenemissionen:

An das Plangebiet grenzen unterschiedliche Nutzungen mit den Gebietsein-
stufungen Allgemeines Wohngebiet (WA), Mischgebiet und Sondergebiet.
Dieser Bestand ist bei der Planung des Forschungszentrums zu bertcksich-
tigen und die zu erwartenden Emissionen (Parkplatze, ErschlieBungsver-
kehr, Anlagengerausche etc.) so zu begrenzen, dass die Immissionsricht-
werte nach Nr. 6.1 der TA Larm in der Nachbarschaft eingehalten werden.
Eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte ist im Rahmen des Zustimmungs-
verfahrens zur baulichen Umsetzung entsprechend nachzuweisen.

5.5 Stadt- und Landschaftshild
Durch die Festsetzung von Geschosszahlen und Maximalhéhen wird das
Stadtbild beeinflusst, da entlang des Rebenrings wirksame Raumkanten ent-
stehen. Innerhalb des Stadtgebietes der Braunschweiger Innenstadt ent-
spricht es der vorhandenen Bebauung, dass qualitatvolle stadtebauliche
Raume gepragt werden. Dies erméglicht eine bessere Integration des Re-
benrings in die Ihn umgebenden Stadtbereiche.

5.6  Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfallen und

Bei den vorgesehenen Malinahmen, insbesondere bei Erdbewegungsmal3-
nahmen fallen ggf. Abfalle an. Ausgehobene und abgetragene Bodenmassen
sind unter Berlcksichtigung der Vorgaben der Mitteilung 20 der LAGA —
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfallen
(Stand 6. November 2003) abfallrechtlich zu beurteilen. Es ist davon auszu-
gehen, dass Boden, der aus dem Planungsbereich abgefahren werden soll,
einer fachgerechten Entsorgung/Verwertung zugefiihrt werden muss. Hierzu
sind ggf. zusétzliche Deklarationsanalysen erforderlich, die sich nach den An-
forderungen der jeweiligen Entsorgungs- bzw. Verwertungsstellen richtet.

Boden, der als Abfall anféllt, sowie alle weiteren Abfalle sind unter Beachtung
der abfallrechtlichen Gesetzgebung ordnungsgemal zu entsorgen.

e Erhohung des Vegetationsanteils ggf. durch Dach- und Fassadenbe-
grinung.

e Auch innerhalb der tberplanten Flachen Klimaoasen (Grunflachen mit
Geholzstrukturen, ggf. offene Wasserflachen, Brunnen etc.) schaffen,
zum Schutz und Wohl der am Ort tatigen Menschen.

6 Begrundung der Festsetzungen

6.1 Art der baulichen Nutzung

Im Planungsgebiet werden gemal3 8 11 der Baunutzungsverordnung (BauN-
VO) drei sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzt. Das mit SO 1 bezeichne-
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te Sondergebiet orientiert sich an der bestehenden Nutzung und setzt als
Zweckbestimmung Museum/ Universitat fest. Im Sondergebiet SO 2 sind die
Unterbringung eines Forschungszentrums und des HdW-Forums zulassig.
Ausnahmsweise sind im Sondergebiet SO 2 auch Betriebe fir Forschung
und Lehre zulassig. Das Sondergebiet SO 3 dient der baulichen Nutzung
durch Einrichtungen der Technischen Universitat.

Um Nutzungskonflikte, insbesondere zur stdlich angrenzenden Wohnnut-
zung, auszuschliel3en, sind in den geplanten Laboratorien des Forschungs-
zentrums nur gentechnische Arbeiten der unteren Sicherheitsstufen (Stufen
1 und 2) zulassig. Die Sicherheitsstufen sind im Paragraph 7 des Gesetzes
zur Regelung der Gentechnik festgelegt. Danach sind nur gentechnische Ar-
beiten zulassig, bei denen nach dem Stand der Wissenschatft nicht oder nur
von einem geringen Risiko fur die menschliche Gesundheit und die Umwelt
auszugehen ist. Weiter heil3t es im Gesetz zur Regelung der Gentechnik
(Paragraph 11), dass die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer
gentechnischen Anlage nur zu erteilen ist, wenn gewabhrleistet ist, dass fur
die erforderliche Sicherheitsstufe die nach dem Stand der Wissenschaft und
Technik notwendigen Vorkehrungen getroffen sind und deshalb schadliche
Einwirkungen auf das Leben und die Gesundheit von Menschen, die Umwelt
in ihrem Wirkungsgefluge, Tiere, Pflanzen und Sachguter nicht zu erwarten
sind. Dieser Nachweis ist im Zuge des Zustimmungsverfahrens zu erbringen.

Im Sondergebiet SO 1 sind ausnahmsweise auch Anlagen fur gastronomi-
sche, soziale und gesundheitliche Zwecke zulassig, wenn sie der Hauptnut-
zung zugeordnet sind und sich ihr baulich unterordnen. Diese Festsetzung
betrifft insbesondere das im 7. Geschoss des Turmbaus im Haus der Wis-
senschaften betriebene Restaurant und eine Nutzung als Cafe im Naturhisto-
rischen Museum.

Fur die in den Sondergebieten SO 1 und SO 3 ausnahmsweise zuléassigen
Nutzungen gilt, dass sie sich baulich den Hauptnutzungen unterordnen, um
den festgesetzten Gebietscharakter nicht zu verfalschen.

Maf der baulichen Nutzung

Durch das Malf der baulichen Nutzung wird die mdgliche bauliche Auslas-
tung eines Gebietes quantitativ festgelegt. Im vorliegenden Bebauungsplan
wird das Mal3 der baulichen Nutzung durch die Festsetzung der Grund- und
Geschossflachenzahlen, der Zahl der Vollgeschosse sowie der maximalen
Gebaudehdhe bestimmt. Die Festsetzungen dienen insbesondere dazu, die
stadtrdumliche Qualitat einer in ihrer Hohenentwicklung harmonischen
raumbildenden Bebauung am Rebenring zu ermdglichen.

Im Sondergebiet SO 1 resultiert die weitgehend detaillierte Festsetzung der
Grund- und Geschossflachenzahlen aus den durch Baulinien festgesetzten
denkmalgeschutzten Bestand und die sehr eng gefassten Baugrenzen fur
die Gbrigen Baufelder dieses Baugebietes, die Spielraume fir An- und Um-
bauten mit Ausnahme der an der Konstantin-Uhde-Stral3e gelegenen Kinder-
tagesstatte ausschlieRen, um das Erscheinungsbild der denkmalgeschuitzten
Gebaude zu erhalten.
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Grundflachenzahl

Im Sondergebiet SO 1 wird das Verhaltnis der Uberbaubaren Flache zur
Grundstucksflache (Grundflachenzahl = GRZ) mit 0,35, im Sondergebiet
SO 2 mit 0,6 und im Sondergebiet SO 3 mit 0,5 festgesetzt. Fir Stellplatze,
Garagen, Tiefgaragen und ihre Zufahrten ist eine 50% Uberschreitung der
Grundflachenzahl jedoch hdchstens bis zu einer Grundflache von 0,8 zulas-

sig.

Die Festsetzungen der Grundflachenzahlen ermoéglichen im Sondergebiet
SO 1 eine maximale Grundflache von ca. 5.331 m2 (mit Stellplatzen, Gara-
gen, Tiefgaragen und Zufahrten ca. 7.996 m?), im Sondergebiet SO 2 eine
maximale Grundflache von ca. 2.969 m2 (mit Stellplatzen, Garagen, Tiefga-
ragen und Zufahrten ca. 3.960 m?) und im Sondergebiet SO 3 eine maximale
Grundflache von ca. 5.080 m2 (mit Stellplatzen, Garagen, Tiefgaragen und
Zufahrten ca. 7.774 m2). Somit wird mit dem vorliegenden Bebauungsplan
eine maximal zulassige Grundflache von insgesamt ca. 19.730 mz festge-
setzt. Im Umkreis des Planungsgebietes werden keine weiteren Bebauungs-
plane aufgestellt, so dass zusatzliche Grundflachen im Sinne des

§ 13 a Abs.1 Nr.1 BauGB nicht anfallen.

Die getroffenen Festsetzungen ermoglichen im Sondergebiet SO 1 neben
der bereits fertiggestellten Kinderkrippe zusatzlich bauliche Erweiterungen
und Ergadnzungen des Bestandes. Im Sondergebiet SO 2 ermoglicht die ma-
ximal zulassige Grundflache das fur das Forschungszentrum und HdW-
Forum notwendige Raumprogramm. Im Sondergebiet SO 3 kann durch die
Festsetzungen ein Gebaude fir ergdnzende Einrichtungen der Hochschule
umgesetzt werden. Durch die Festsetzungen ist auch die Unterbringung des
ruhenden Verkehrs im Rahmen der Spielrdume, die durch die BauNVO ge-
geben sind, moglich.

Geschossflachenzahl

Die Geschossflachenzahl gibt das Verhéltnis von maximaler Geschossflache
zur gesamten Grundsticksflache an. Sie wird fur den vorliegenden Bebau-
ungsplan als Hochstmal} festgesetzt.

Im Sondergebiet SO 1 orientiert sich die festgesetzte Geschossflachenzahl
sowohl am denkmalgeschitzten Bestand als auch an den mdéglichen bauli-
chen Erweiterungen. In den Sondergebieten SO 2 und SO 3 ermdéglicht die
maximal festgesetzte Geschossflachenzahl von 2,4 bzw. 2,0 eine Bebauung
mit vier Vollgeschossen und stellt geméal? § 17 BauNVO die fir sonstige
Sondergebiete zulassige Obergrenze dar.

Zahl der Vollgeschosse, maximale Gebaudehdhe

Die direkt an den Rebenring grenzende Bebauung soll eine straldenraumbil-
dende Wirkung haben und wird deshalb sowohl im Sondergebiet SO 1 als
auch im Sondergebiet SO 2 mit hdchstens vier Vollgeschossen festgesetzt.
Die derzeit vorhandene zweigeschossige Bebauung am Rebenring (Sonder-
gebiet SO 1) hat Bestandsschutz, so dass die festgesetzte Viergeschos-
sigkeit als Hochstmal? nur fur Neuplanungen gilt. Um eine der Nutzung an-
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gemessene Hohenentwicklung im Sondergebiet SO 3 zu erméglichen, wird
auch hier eine Festsetzung von maximal vier Vollgeschossen getroffen.

Um den Denkmalbestand im Sondergebiet SO 1 auch planungsrechtlich zu
sichern und zu schitzen wird dessen Kubatur mit Satteldach durch Geb&u-
dehdhen als Hochstmal? dem Bestand folgend festgesetzt. Dabei wird eine
maogliche Wiederherstellung der historischen Dachkontur der Turnhalle nicht
ausgeschlossen. Um die Qualitat der in jungerer Zeit auf den turmartigen Teil
des Ensembles aufgesetzten Glaskuppel zu sichern, wird die Uberschreitung
der Gesamthéhe fir das denkmalgeschiitzte Gebaude innerhalb des En-
sembles zugelassen. Die Festsetzungen der nicht unter Denkmalschutz ste-
henden Gebaude im Sondergebiet SO 1 und in den Sondergebieten SO 2
und SO 3 orientieren sich an der Hohenentwicklung der angrenzenden unter
Denkmalschutz stehenden Bebauung, die in ihrer stadtebaulichen und archi-
tektonischen Wirkung nicht eingeschrankt werden soll.

Die Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse beinhaltet keine Hohenbe-
schrankungen. Es kénnen aber gerade in Sondergebieten aufgrund der
Sondernutzung der Gebéaude unerwiinschte Héhenentwicklungen auftreten.
Um Beeintrachtigungen zur denkmalgeschitzten Bebauung auszuschliel3en,
wird fur samtliche Gebaude und Gebaudeteile, dem Bestand folgend eine
maximale Gebaudehothe festgesetzt. Zur Realisierung der angestrebten Nut-
zung wird far den Baukoérper des BRICS abweichend eine maximale Gebau-
dehdhe von 21,5 m festgesetzt. Insbesondere der bestehende, denkmalge-
schitzte achtgeschossige Turmbau an der Ecke Konstantin-Uhde-Stral3e/
Pockelsstral3e soll damit in seiner Wirkung als stadtebauliche Dominante
(H6he = 45 m) geschitzt werden.

Die universitatseigene Kinderkrippe an der Konstantin-Uhde-Stral3e ist mit
maximal einem Vollgeschoss festgesetzt, da sie sich der direkt angrenzen-
den denkmalgeschitzten Bausubstanz unterordnen soll.

Uberbaubare Grundstiicksflachen, Bauweise

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden fur den denkmalgeschiitzten
Bestand durch die Festsetzung von Baulinien und bei den Ubrigen Baufel-
dern durch die Festsetzung von Baugrenzen bestimmt. Fir den Bereich des
geplanten Forschungszentrums und des HdW-Zentrums (Sondergebiet

SO 2) umfasst die Uberbaubare Flache den Bereich, der im Westen durch
die raumliche Zasur zum Altbestand, durch den Rebenring, den Spielplatz
und die geplante angerartige Erschliel3ung in raumlicher Verlangerung des
ehemaligen Turnhallenbaus definiert wird, um das gewunschte Bauvolumen
am Rebenring zu konzentrieren. Die Uberbaubare Grundstticksflache im
Sondergebiet SO 3 orientiert sich im Norden an der Kontur der geplanten Er-
schlielungsflache, die die raumliche Dominanz des ehemaligen Turnhallen-
baus erhéalt. Nach Stden soll durch die Gliederung des Baufeldes eine bauli-
che Kammestruktur zur Konstantin-Uhde-Strafl3e gewahrleistet werden. Um
diese Gliederung planerisch zu sichern, wird der durch Baugrenzen definier-
te Bereich des Baufeldes mit der Bezeichnung B festgesetzt. Um die im
grunordnerischen Fachbeitrag géartnerisch anzulegenden Freiflachen zwi-
schen Teilen der baulichen Anlage zu sichern, missen sudorientierte Fassa-
den auf einer Lange von in der Summe mindestens 50,0m auf die nérdlich
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festgesetzte Baugrenze zurtckspringen. Um Spielrdume zu erhalten, die ei-
ne zukinftige Gebaudeplanung erfordert, kdnnen die inneren seitlichen Bau-
grenzen durch die geplanten baulichen Anlagen auch mehr als geringfligig
Uberschritten werden.

Die im Sondergebiet SO 1 festgesetzten Baulinien orientieren sich im Be-
reich der denkmalgeschutzten Bebauung am Bestand. Fur den direkt am
Ring liegenden Gebaudeteil sind bauliche Erweiterungen moglich. Dartber
hinaus sind Uberbaubare Flachen im Bereich der Kinderkrippe festgesetzt.

Um Nutzungseinschrankungen der angrenzenden o6ffentlichen Verkehrsfla-
che vorzubeugen, ist eine Uberschreitung der Baugrenzen von Gebaudetei-
len in geringfigigem Ausmal3 im Sinne des 8 23 Abs. 3 BauNVO im Bereich
der Kinderkrippe unzulassig.

Im gesamten Planungsgebiet sind Nebenanlagen nur innerhalb der Uber-
baubaren Grundsticksflachen zulassig, um einer negativen Gestaltwirkung
vorzubeugen und die Hauptgebaude in ihrer architektonisch- stadtebaulichen
Wirkung nicht einzuschranken. Stellplatze und ihre Zufahrten sowie Neben-
anlagen, die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizitat, Gas, Warme und
Wasser sowie zur Ableitung des Wassers dienen, sind von dieser Festset-
zung ausgenommen, da sich die Uberbaubaren Flachen insbesondere im
Sondergebiet SO 1 eng am Gebaudebestand bzw. den zu planenden bauli-
chen Anlagen orientieren.

Verkehrliche ErschlielRung

Uber eine Ein-/Ausfahrt von der sudlichen Fahrbahn Rebenring zwischen
den Bestandsgebauden und dem geplanten HdW-Zentrum wird das Bauge-
biet direkt an das HauptstralRennetz angebunden. Diese Ein-/Ausfahrt wird
nach Aussage des Verkehrsgutachters fur die zweite Ausbaustufe erforder-
lich. Durch diese zusatzliche Einfahrt wird der Abschnitt des Blltenwegs zwi-
schen Rebenring und Konstantin-Uhde-Stral3e sowie fur den 6stlichen Tell
der Konstantin Uhde-Stral3e entlastet. Zwar ist auch weiterhin die Ausfahrt-
moglichkeit in die Konstantin-Uhde-Stral3e erforderlich, um den nach Westen
gerichteten Verkehr Uber Konstantin-Uhde-, Pockels- und Katharinenstral3e
abflieBen zu lassen. Durch eine geeignete Beschilderung und Gestaltung der
Zufahrten vom Rebenring als Ful3géanger- und Radfahrbereich wird vermie-
den, dass eine Abklrzung fur den Verkehr aus Westen vom Rebenring
kommend in die TU-Tiefgarage unter dem Forum und in den westlichen Teil
der Konstantin-Uhde-StralRe entstehen kann.

Die Zufahrtsmdglichkeiten sind durch Unterbrechungen des Ein- und Aus-
fahrtsverbotes im Plan bestimmt.

Die Anbindung des kiinftigen Forschungszentrums an den Offentlichen Per-
sonennahverkehr (OPNV) ist unkritisch. Unweit des geplanten Forschungs-
zentrums existiert auf dem Ring eine Bushaltestelle. Die nachstgelegene
Stadtbahnhaltestelle ,Muhlenpfordtstral’e” befindet sich in der Stralle Am
Wendenwehr.
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Um das geplante Forschungszentrum sowie die bereits vorhandene Kinder-
krippe ful3laufig besser erreichen zu kénnen, ist ein zusatzlicher Gehweg auf
der Nordseite der Konstantin-Uhde-StralRe vorgesehen. Derzeit besteht nur
ein Gehweg auf der Sudseite der Stral3e. Zur Realisierung dieses Gehweges
wird auf dem Gelande der Universitat eine 6ffentliche Verkehrsflache festge-
setzt. Ein Umbau der Konstantin-Uhde-Stral3e, ahnlich dem der Katharinen-
stralRe (beidseitig der Fahrbahn Gehwege und beidseitig Parkplatze in
Langsaufstellung), fur den der bisherige Stral3enquerschnitt ausreichend wa-
re, wird nicht befirwortet. In diesem Fall wiirden zu viele Parkplatze entfallen
und der Parkplatzdruck im Uni-Viertel wirde damit noch weiter verstarkt.

Im Vorbereich der Krippe soll aufgrund der bereits beschriebenen schwieri-
gen Lage des Gebéaudes, die offentliche Verkehrsflache nur in einer Breite
von 1 m im dbrigen Bereich in einer Breite von 2 m festgesetzt werden.

Ruhender Verkehr

Die im Planungsgebiet vorgesehenen Nutzungen erfordern die Neuanlage
von voraussichtlich 101 Einstellplatzen.

Die fur das Forschungszentrum notwendigen Einstellplatze sollen in den
Sondergebieten SO 2 und SO 3 untergebracht werden.

Zur Sicherung der Nutzungsqualitat geplanter oberirdischer Stellplatzanla-
gen und zur Erzielung einer positiven Gestaltwirkung sind oberirdische Stell-
platzanlagen mit mehr als 5 Stellplatzen im gesamten Planungsgebiet ent-
sprechend der Festsetzungen zur Griinordnung mit mindestens mittelkroni-
gen Laubbaumen zu versehen.

Ver- und Entsorgung

Das Planungsgebiet ist voll erschlossen, so dass Neubauten problemlos an
die bestehenden Leitungstrassen angeschlossen werden kdénnen. Fir eine
Versorgung des Planungsgebietes mit Fernwarme kénnen die dafur benétig-
ten Leitungen vom Bliltenweg Uber den Rebenring an das Planungsgebiet
herangefiihrt werden.

Der Anschluss an die Regen- und Schmutzwasserkanalisation ist von meh-
reren angrenzenden Stral3en aus moglich. Fir das geplante Forschungs-
zentrum wird aufgrund des hohen Versiegelungsgrades des derzeit noch un-
versiegelten Grundstiickes eine Regenwasserversickerung notwendig, um
zusatzliche Ableitungen in die bestehenden Kandale zu vermeiden. Die Versi-
ckerungsanlagen werden unterirdisch realisiert und werden in ausreichender
Grolie dimensioniert. Der Nachweis der Entwasserungsanlagen erfolgt im
Rahmen eines wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Auf die Fest-
setzung entsprechender Flachen wird daher verzichtet.

Fur die Stromversorgung ist im Planungsgebiet angrenzend an den Bulten-
weg eine zentrale Schaltstation (Trafo) vorhanden, die in die Planzeichnung
aufgenommen wurde und damit planungsrechtlich gesichert ist. Zur Strom-
versorgung wird das geplante Forschungszentrum BRICS in das Mittelspan-
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nungsnetz der Technischen Universitat Braunschweig tGber die Konstantin-
Uhde-Stral3e eingebunden.

Nach Ermittlung des Leistungsbedarfs fur den geplanten Neubau wird sei-
tens des Energieversorgers geprift, ob an der TU-Ubergabe am Hagenring
30 der zusatzliche Leistungsbedarf zur Verfiigung steht.

Grunordnung

Sowohl die Pockelsstrale als auch der Bultenweg sind wichtige Verbindun-
gen fur Radfahrer und FuRganger von der Innenstadt zum Ring und weiter in
Richtung Norden. Beide Stral3enziige, deren Gestaltung durch Stral3enb&u-
me bzw. angrenzende offentliche Grinflachen gepragt ist, binden Uber den
Rebenring hinaus an das ndrdliche Ringgleis als geplanter Freiraumvernet-
zungsachse zum Uni-Standort/BGS-Kaserne, ,Campus Nord“ an.

Die Freiraume des Staatlichen Naturhistorischen Museums und des Hauses
der Wissenschaften dienen z.T. als alternative Ful3- und Radwegebeziehun-
gen zwischen TU-Zentralbereich und den nérdlich des Rebenrings gelege-
nen Siedlungsflachen, z. T. auch als reprasentative Vorfelder der spezifi-
schen Nutzungen wie z. B. Ausstellungen. Der vom Rebenring erschlossene
Innenhof wird als Parkplatz sowie als Grinflache genutzt, die Kindertages-
statte an der Konstantin-Uhde-Stral3e nutzt zum HdW gelegene Spielflachen.
Diese Freiraume werden von der vorliegenden Planung nicht berthrt bzw. in
ihrem Bestand gesichert.

Das Gelande des ehemaligen Universitatssportplatzes ist derzeit nicht offent-
lich zuganglich. Es wirkt mit einer Hecke und drei grol3kronigen Bestands-
baumen als gringepragter Freiraum in den Verkehrsraum des Rebenrings
hinein.

Zwischen den bestehenden Geb&uden der Universitat und des Museums
sowie den neu geplanten Gebauden des BRICS und des HdW-Forums wird
eine neue, direkte Verbindung zwischen Rebenring und Konstantin-Uhde-
Stral3e ermdglicht. In Kombination mit der ErschlieBung der Kfz-Einstell-
platze wird so eine befahrbare Verbindung zwischen Rebenring und Kon-
stantin-Uhde-Stral3e entstehen. Damit diese Verbindung von Autofahrern
nicht als bequemer Bypass missbraucht wird, soll der Ful3géangerverkehr in
diesem Bereich eindeutig Vorrang erhalten. Durch eine gemeinsame Nut-
zung von Verkehrsflachen und entsprechende Belagsmaterialien und H6-
henverspringe soll dieser Anspruch gestalterisch unterstrichen werden. Ge-
pruft wurde die Darstellung eines separaten FulRweges mit Grunstreifen und
damit verbunden eine Verkleinerung der Baufelder. Eine Trennung von Fahr-
und Ful3géngerverkehr wirde dem Ansinnen einer von allen Verkehrsteil-
nehmern gemeinsam nutzbaren Flache zuwider laufen, da mit einer solchen
Losung der StraRencharakter betont werden wirde. Die Errichtung eines ge-
trennten Gehweges wurde zudem das Baufeld erheblich verkleinern. Im
westlich des BRICS geplanten HdW-Forum lief3e sich die gemeinsam von
der Stadt Braunschweig, dem Naturhistorischen Museum, dem Haus der
Wissenschaften und der TU Braunschweig geplante Nutzung nicht mehr im
erforderlichen Umfang realisieren, da ein Verschieben des Baukdrpers HAW-
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Forum um das Mal3 der Gehweganlage in Richtung Osten aufgrund der bau-
rechtlich einzuhaltenden Gebaudeabstande nicht moglich ist.

Zwischen den geplanten Baukdrpern der Sondergebiete SO 2 und SO 3 wird
ein Anger aufgespannt, der Bezug nimmt auf die Freitreppe des westlich an-
schie3enden, unter Ensembleschutz stehenden Geb&udeteils. Dieser Anger
bildet die ErschlieBungsflache (FuRganger und Radfahrer) fir Nutzer und
Besucher der Geb&ude und wird als eine Abfolge von kleinen, z. T. baum-
Uberstandenen Platzen mit unterschiedlichen Beldgen ausgefihrt. Stdlich
des Gebaudes im Baufeld des Sondergebietes SO 3 werden gartnerisch an-
zulegende Flachen zur Gliederung der langen Fassade ermdglicht, die damit
auch auf die Abfolge von Gebauden und Freiflachen auf der Stdseite der
Konstantin-Uhde-Stral3e reagieren kann. Gepruft wurde auch eine kleinteili-
ge Anordnung von Gebaude und Freiflachen im Sondergebiet SO3. Diese
Gebaudetypologie entspricht allerdings nicht den Anforderungen des Nutzers
TU Braunschweig nach grof3eren, effizienter zu organisierenden Einheiten.

Zur Sicherung der derzeitigen Gestaltwirkung der Freiflachen im Vorfeld des
Hauses der Wissenschaften wird die dort vorhandene Birkenallee als zu er-
halten festgesetzt. Die im Plan als zu erhalten festgesetzten Baume sind bei
Abgang an gleicher Stelle gleichwertig zu ersetzen.

Die Stellplatzanlagen nehmen den Uberwiegenden Teil der nicht Gberbau-
baren Flachen der Sondergebiete SO 2 und SO 3 ein. Um eine positive Ge-
staltwirkung zu erzielen, ist auf oberirdischen Stellplatzanlagen fur mindes-
tens jeweils 6 Stellplatze ein mindestens mittelkroniger Laubbaum zu pflan-
zen. Die Anordnung der Baume starkt die Wirkung der neuen Verbindung
zwischen Rebenring und Konstantin-Uhde-Stral3e auch unter Beriicksichti-
gung von erhaltbaren Bestandsbaumen, die Stellplatzanlagen parallel zur
Konstantin-Uhde-Stral3e werden durch die Baume wirkungsvoll gegliedert,
auch im Zusammenspiel mit der vorhandenen Lindenreihe. Voraussetzungen
fur eine gute Entwicklung und langfristige Sicherung der festgesetzten Bau-
me auf den Parkplatzflachen ist eine offene, gegen Uberfahren gesicherte
Vegetationsflache.

Entlang des neuen FuBweges an der Nordseite der Konstantin-Uhde-Stralie
schirmt eine Hecke die Stellplatzanlage zum 6ffentlichen StraRenraum ab.
Die Hohe der Hecke kann variieren, um den Passanten Einblicke zu den
neuen Universitatsgebauden zu ermdglichen. Als Pflanzenart wird die gut
schnittvertragliche Hainbuche gewahlt, die auch schon auf den Vorflachen
des Hauses der Wissenschaft verwendet wird.

Baumpflanzungen oder Fassadenbegrinungen direkt am geplanten Neubau
des BRICS bzw. des Forums des Hauses der Wissenschaften im Sonderge-
biet SO 2 sind aufgrund der Nordexposition und des sehr schmalen Vorfel-
des nicht moglich und haben auch keine gestalterische Entsprechung ent-
lang der westlich anschlieRenden Gebaude. Die Stadt Braunschweig pruft,
entlang der Sudseite des Rebenrings auf3erhalb des Geltungsbereiches
GrolRbaumpflanzungen zur Gliederung des Verkehrsraums zu realisieren.

Fur die anzupflanzenden Baume wird eine Mindestqualitat festgesetzt, um
eine maglichst schnelle ortshildgestaltende Wirkung zu gewahrleisten. Die-
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sem Ziel dient auch die zeitliche Kopplung von Herstellung der baulichen An-
lagen und Begriinung.

Die den ehemaligen Universitatssportplatz einfassenden Hecken sowie die
drei Baume auf der Grenze zum Rebenring und ein weiterer an der Konstan-
tin-Uhde-Stral3e entfallen, um Geb&aude und Grundstiickszufahrten zu er-
maoglichen.

Da das Verfahren nach § 13a BauGB durchgefuhrt wird, gelten gemaf
Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe als bereits erfolgt oder zulassig. Ein natur-
schutzrechtlicher Ausgleich eines Eingriffs ist somit nicht erforderlich. Im
Rahmen der Vorhabenplanung wird dennoch versucht, die entstehenden
Beeintrachtigungen in den Gehdlzbestand nach Méglichkeit zu minimieren
und die zu fallenden Baume adéquat zu ersetzen.

Der im Plan als offentliche Griinflache festgesetzte Kinderspielplatz wird in
seinem Bestand gesichert.

Zur Sicherung der grinordnerischen Planungsziele ist zum jeweiligen Zu-
stimmungsverfahren ein qualifizierter Freiflachengestaltungsplan zu erstel-
len.

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundesimmissionsschutzgesetzes

Die Ergebnisse der Untersuchung (s.a. Kap. 5.4) zeigen, dass aufgrund des
StralRenverkehrslarms die Orientierungswerte geman DIN 18005 in den be-
stehenden Wohngebieten sowie im Plangebiet zur Tag- und Nachtzeit deut-
lich Uberschritten werden. Den Hauptbeitrag hierzu leistet der Verkehr auf
dem Rebenring.

Um die vorhandene Gerauschimmissionsbelastung in den relevanten Berei-
chen des Plangebiets kenntlich zu machen, wurden Larmpegelbereiche ge-
maf DIN 4109 ermittelt. Als mal3gebliche Au3enlarmpegel fur den relevan-
ten bebaubaren Bereich sind 62 dB(A) bis 75 dB(A) schalltechnisch ermittelt
worden. Der maf3gebliche Aul3enlarmpegel ergibt sich gemaf3 DIN 4109 im
Regelfall aus dem um 3 dB(A) erhdhten Beurteilungspegel zur Tagzeit. Da
sich jedoch im vorliegenden Fall aufgrund der hohen néchtlichen Verkehrs-
gerausche keine Differenz von 10 dB(A) zwischen Tag- und Nachtzeitraum
ergibt, erfolgt die Einteilung der Larmpegelbereiche auf Grundlage des um
10 dB(A) erhdhten resultierenden Aul3enlarmpegels zur Nachtzeit. Entspre-
chend werden nach DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau® in den relevanten
Bereichen des Plangebietes die Larmpegelbereiche (LPB) Il - V in den Fest-
setzungen aufgefiihrt und gekennzeichnet

Bebauungsplan Forschungszentrum Rebenring, HA 128 Begrundung, Stand: 04.Juli 2016

Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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Larmpegelbereich Mafl3geblicher Au3en- | Erforderliches, resultie-
larmpegel in dB(A) rendes Schalldd@mmmali

des Gesamtaul3enbau-
teils

Il 56 — 60 dB(A)

1l 61 — 65 dB(A) 35dB

\Y% 66 — 70 dB(A) 35dB

\Y 71 - 75 dB(A) 35dB

Aus den Larmpegelbereichen resultieren die erforderlichen Bauschalldamm-
Malde R'w, res (DIN 4109, Tab. 8). Diese sind je nach Gebaudenutzung un-
terschiedlich; bezogen auf das Planverfahren wird im vorliegenden Fall z.B.

zwischen Unterrichtsrdumen und Buroraumen differenziert.

Demgemal sind zum Schutz vor Stral3enverkehrslarm fur die geplanten Ge-
baude im Geltungsbereich entsprechend der Larmpegelbereiche Il - V ge-
maf DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau® sowie gemaf VDI 2719 ,Schall-
dammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ besondere bauliche
MalRRnahmen des passiven Schallschutzes zu treffen. Ggf. sind in diesem
Zusammenhang zur Sicherstellung einer ausreichenden Beluftung die Fens-
ter von schutzwirdigen Raumen wie Horsale und Unterrichtsraume mit
schallgedammten Liftungséffnungen (mit einem Einfligungsdampfungsmalrs,
dass dem Schalldammmal der Fenster entspricht) auszustatten.

Grundsatzlich kann eine sinnvolle Gebaudeanordnung und/oder Raumorien-
tierung dazu fiihren, dass der mal3gebliche AuB3enlarmpegel derart verringert
wird, dass sich die besonderen baulichen Mal3hahmen des passiven Schall-

schutzes auf ein Minimum reduzieren.

Der Nachweis zu eingehaltenen Schallddmmmalien ist mittels geeigneter
nachvollziehbarer Bauvorlagen zugehdrig zum Zustimmungsverfahren zu er-
bringen bzw. der Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

Malnahmen des aktiven Larmschutzes in Form einer Schallschutzwand o-
der eines Schallschutzwalls sollen aus stadtebaulichen Griinden vermieden
werden, um eine optische Isolierung gegenuber der Umgebung zu vermei-
den. Das gewunschte Zusammenwachsen der Siedlungskorper im Sinne der
Nachverdichtung im Bereich der Innenstadt wirde verhindert werden.

Hinsichtlich der Emissionen (ErschlieBungsverkehr, Stellplatze, Kihl- und
Liftungsanlagen, etc.) des Forschungszentrums und der daraus resultieren-
den Immissionen wurden keine Festsetzungen getroffen. Die Emissionen
sind im Rahmen der spéteren konkreten Planung entsprechend dem Stand
der Technik so zu projektieren, dass die relevanten Immissionsrichtwerte
gemald Nr. 6.1 der TA Larm in der umliegenden Bestandsnachbarschaft ein-
gehalten werden. Dies ist im Rahmen des Zustimmungsverfahrens ent-
sprechend nachzuweisen.

Fur die geplante Kinderkrippe ist aufgrund der abschirmenden Wirkung der
vorhandenen Bebauung kein erhdhter Schallschutz erforderlich.

Bebauungsplan Forschungszentrum Rebenring, HA 128 Begrundung, Stand: 04.Juli 2016
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
7.1 GrolRe des Planungsgebietes
Sondergebiet SO 1. ca. 15.231 m?
Sondergebiet SO 2: ca. 4.949 m2
Sondergebiet SO 3 ca. 10.160 m?
Spielplatz: 1.972 m2
Trafostation mit Grundstick: 258 m2
FuRweg an der Konstantin-Uhde-Stral3e 599 m?
Summe: 32.898 m?
7.2 Mal3 der baulichen Nutzung
Gebiet GRZ max. zulassige Ge- | max. zulassige
baudegrundflache |Grundflache mit
Uberschreitung
durch Stellplatze
und Garagen
SO1 0,35 ca. 5.331 m? ca. 7.996 m?
SO 2 0,6 ca. 2.969 m? ca. 3.960 m?
SO 3 0,5 ca. 5.080 m? ca. 7.774 m?
Summe ca. 13.380 m? ca. 19.730 m?
Grundflache max. zul. 20.000 m2
entspricht
§ 13 a Abs.1
Nr.1 BauGB
Gebiet GebietsgroiRe GFz max. zulassige
Geschossflache
SO 1 ca. 15.231 m? 1,2 ca. 18.277 m?
SO 2 ca. 4.949 m? 2,4 ca. 11.877 mz?
SO 3 ca. 10.160 m? 2,0 ca. 20.320 m2
8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes

8.1 MalRnahmen
Nach Umsetzung der letzten Ausbaustufe der im Rahmen des Bebauungs-
plans zulassigen baulichen Anlagen erfolgt der Ausbau des Gehweges auf
der Nordseite der Konstantin-Uhde-Stral3e.

8.2 Kosten und Finanzierung

Es ist Ziel, die Flache des FuRweges an der Nordseite der Konstantin-Uhde-
Stral3e, im Zuge eines koordinationsrechtlichen Vertrages zur Bereinigung
verschiedener Eigentumsverhéltnisse im Rahmen eines Flachenausgleichs
kostenfrei an die Stadt zu Gbertragen.

Begriindung, Stand: 04.Juli 2016
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB
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9 Bodenordnende und sonstige MaRnahmen, fur die der Bebauungsplan
die Grundlage bilden soll

Da sich das Grundstiick des geplanten Forschungszentrums im Besitz von
nur einem Eigentimer befindet, ist eine Grundstiicksneuordnung nicht not-
wendig.

10 Auller Kraft tretende Bebauungsplane

Mit Rechtskraft des vorliegenden Bebauungsplanes HA 128 treten die tber-
lagerten Teile des bestehenden rechtskraftigen Bebauungsplanes HA 78 von
1965 aulRer Kraft.

Bebauungsplan Forschungszentrum Rebenring, HA 128 Begriindung, Stand: 04.Juli 2016
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB



Stadt % Braunschweig stand: 04 lage S

Bebauungsplan

Forschungszentrum Rebenring HA 128
Behandlung der Stellungnahmen der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB in der Zeit
vom 22. Méarz bis 22. April 2013

Stellungnahme Nr. 1 Stellungnahme der Verwaltung

Schreiben von

Anwalte am Dom, Dr. Moeskes
Rechtsanwalte

vom 22. April 2013

-Wir vertreten die Eigentimer und Bewohner | Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis ge-
des Rebenrings Herrn Dr. Hans-Georg nommen.

Ahrens, Rebenring 35, 38106 Braunschweig,
Herrn Dr. Christroph Maul, Rebenring 34,
38106 Braunschweig, Burschenschaft Ger-
mania Braunschweig e. V., vertreten durch
den Vorstand, Rebenring 36, 38106 Braun-
schweig, Studentenheimverein Rebenring 36
e. V., vertreten durch den Vorstand, Reben-
ring 36, 38106 Braunschweig.

Namens und in Vollmacht der vorgezeichne-
ten geben wir hiermit nachstehende Einwen-
dungen und Stellungnahmen zum Entwurf
des Bebauungsplans Forschungszentrum
Rebenring ab. Vorliegende anwaltliche Voll-
machten werden lhnen hiermit anwaltlich
versichert. Die Vollmachten werden nachge-
reicht.

Die vorbezeichneten sind jeweils Eigentiimer
und Bewohner von Hausern in Braun-
schweig, Rebenring (im Folgenden ,Betroffe-
ne“). Es handelt sich hierbei um -jeweils Re-
benring- Herrn Dr. Maul, Nummer 34: Herrn
Dr. Ahrens, Nummer 35; sowie die Bur-
schenschaft Germania Braunschweig e. V.
sowie fur den Studentenheimverein, Nummer
36; die beiden letztgenannten vermieten in
dem Haus Wohnungen.

Die Betroffenen erheben folgende Einwen-
dungen und Stellungnahmen gegen den
Entwurf des Bebauungsplanes Forschungs-
zentrum Rebenring. Die nachstehenden Ein-
wendungen und Stellungnahmen sind nicht
abschliel3end:

Der Bebauungsplan Forschungszentrum Re-
benring fuhrt jeweils zu einer empfindlichen




Verletzung des jeweiligen Eigentumsrechtes,
Art. 14 GG, sowie zu einer Verletzung des
jeweiligen Rechts auf korperliche Unver-
sehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S.1 GG) und flhrt zu
einer spurbaren Verschlechterung der ge-
genwartigen Situation.

Im Einzelnen:

1. Die Hauser befinden sich auf der nordli-
chen Seite des Rebenrings ndrdlich des B-
Plangebietes.

Die von den Betroffenen jeweils bewohnten
und zu Eigentum stehenden Hauser stehen
jeweils unter Denkmalschutz.

Die Hauser werden jeweils von den jeweili-
gen Betroffenen und ihren Familien seit vie-
len Jahren bewohnt. Hinter jedem Haus be-
findet sich ein groRer Garten, der jeweils von
den Betroffenen und ihren Familien neben
gartnerischen Aktivitaten vor allem auch zur
Ruhe und Entspannung genutzt wird. Die
Verbindung und der Heimverein nutzen eben-
falls den Garten in gleicher Weise; im Haus
leben des Weiteren 18 verschiedene Mieter,
welche ebenfalls auf Ruhe und Erholung in
dem hinter dem Verbindungshaus liegenden
Garten angewiesen sind.

Der Betroffene Ahrens ist 62 Jahre alt und ist
auf die Nutzung des Gartens angewiesen.

2. a) Inshesondere durch die HOhe des ge-
planten Bauwerkes am Rebenring (gegen-
Uber den genannten Flachen unserer Man-
danten) kommt es zu einer empfindlichen
Trichterwirkung wegen den zu erwartenden
Larmimmissionen (Verkehrslarm). Der L&rm
kann nicht mehr in alle Richtungen ,abflie-
Ren®. In Folge dessen werden die Larmim-
missionen sowohl im vorderen Bereich der

Es ist aus Sicht des Betroffenen nachvoll-
ziehbar, dass dieser eine erholsame und ru-
hige Nutzung des Gartens winscht. Dieser
Umstand wird jedoch aufgrund der bereits
vorhandenen Larmbelastigung durch den
Stral3enverkehr nicht gewahrleistet. Es ist
nicht ersichtlich, warum der Betroffene mehr
als Ublich auf die Nutzung des Gartens an-
gewiesen sein soll.

Grundsatzlich ist ein Hausgarten geeignet,
die Wohnqualitéat zu erhéhen. Innerhalb des
verdichteten Stadtraumes, zu dem das Plan-
gebiet und seine Nachbarschaft zu zéhlen
sind, gehort ein Hausgarten allerdings nicht
regelmafig zur Wohnungsausstattung.

Der Rebenring gehdrt zu einer der vielbefah-
renen StralRen innerhalb des Stadtgebietes
von Braunschweig. Es wird nicht verkannt,
dass die Wohnhauser der Einwander erhebli-
chen Larmimmissionen aus dem Verkehr
ausgesetzt sind. Allerdings ist festzustellen,
dass die unter Denkmalschutz stehenden
Gebéaude zu einer Zeit errichtet wurden, als
der Rebenring noch nicht seine heutige ver-




H&auser (zum Rebenring hin), die ausschliel3-
lich zu Wohnzwecken benutzt werden, emp-
findlich steigen. Die Zunahme der Larmim-
missionen bewirkt zudem, dass auch im hin-
teren Bereich (ebenfalls Wohnnutzung) keine
Wohnnutzung sowie hinter den Hausern eine
Gartennutzung nicht mehr erfolgen kann, da
der L&rm aus dem Rebenring heraus in Folge
der Hohe des geplanten Bauwerkes in nordli-
che Richtung zu den Hausern und in die Ab-
stande zwischen den Hausern hineinflief3t
und damit gerade auch im hinteren Bereich
sowie hinter den Hausern (Garten) erheblich
ist. In ndrdlicher Richtung hinter den Garten
befindet sich ebenfalls eine héherstockige
Bebauung. In Folge der entsprechenden
Trichterwirkung im Rebenring ist daher mit
einer sich verstarkende Larmimmissionsent-
wicklung sowohl im vorderen Bereich der
Hauser, als auch im hinteren Wohnbereich
sowie im Gartenbereich zu rechnen.

kehrliche Bedeutung besal3. Die aus dem
Verkehr resultierenden Larmimmissionen
werden durch die zusatzlichen Verkehrsstro-
me, die aus der Realisierung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, tatsachlich ge-
ringfligig erhdht. Die Stadt hat den Umstand,
inwieweit der Neubau des Forschungszent-
rums eine weitergehende Trichterwirkung
hervorruft, mittels einer Schallausbreitungs-
berechnung untersucht. Die schalltechnische
Untersuchung ergab zur Straf3e hin eine ge-
ringfugige Erhohung der Beurteilungspegel
von 0,5 dB(A) fur die kritische Ho6he an den
Fassaden (1. OG) und von rd. 1 dB(A) im
Bereich der AulRenanlagen der Grundstlcke
Rebenring 34-36. Fir den Bereich der Au-
Benanlagen errechnen sich aufgrund der
Schallreflexionen fur den Bereich Ublicher
Terrassenanordnungen Mittelungspegel von
max. 57 dB(A) tags und 48 dB(A) nachts.
Diese liegen unterhalb der fur ein Mischge-
biet maflRgeblichen Orientierungswerte der
DIN 18005 (60 dB(A) tags/50 dB(A) nachts).
Die Erh6hung ist daher bereits aus diesem
Grund hinnehmbar. Zudem ist bezogen auf
den Gartenbereich — wie auch bezogen auf
die Gebaude- die Erhéhung der Larmimmis-
sionen nicht spirbar: Pegelanderungen un-
terhalb von 1 dB(A) gelten als messtechnisch
nicht nachweisbar. Die von der Stadt - Abtei-
lung Umweltschutz — berechnete Erhéhung
der Schallimmissionen wurde im Nachgang
von dem Blro Akustik Analyse Service (AAS)
bestétigt. Das Blro gelangte sogar zu Immis-
sionspegeln, die statt 0,5 dB(A) nur 0,4 dB(A)
hoher waren als ohne das Vorhaben. Diese
geringfligige Abweichung zwischen dem Er-
gebnis der beiden Begutachtungen begrin-
det jedoch keinen Zweifel an der Richtigkeit
der Gutachten, sondern ist u.a. darauf zu-
rickzufiihren, dass die Stadt bei inrer Be-
rechnung zugunsten der Anwohner von einer
rechtlich nicht erforderlichen Finffachreflexi-
on ausgegangen ist. Die beiden vorgenom-
menen Ermittlungen kommen damit im We-
sentlichen zu einem identischen Ergebnis.
Pegelanderungen unterhalb von 1 dB(A) gel-
ten als messtechnisch nicht nachweisbar,
Pegelanderungen unterhalb von 3 dB(A)
kénnen als nicht wahrnehmbar eingestuft
werden.

Bereits die bestehende verkehrliche Situation
fuhrt an den Wohnh&usern der Einwander zu
Beurteilungspegeln, die oberhalb der aus der
Rechtsprechung entwickelten Schwelle der
Gesundheitsgefahrdung von tags 70 dB(A)




und nachts 60 dB(A) liegen. Daher wurden
verschiedene Malinahmen geprift, die einer
weiteren Erhéhung der Beurteilungspegel
entgegenwirken.

Die Errichtung einer Larmschutzwand nérd-
lich des Plangebietes kommt aus stadtgestal-
terischer Sicht nicht in Betracht. Innerhalb
des verdichteten Stadtgebietes und entlang
des Rebenrings als wichtige Einfallstral3e
wirde eine Larmschutzwand als Fremdkor-
per wahrgenommen. Zudem ware lediglich
ein Standort auf der Nordseite des Reben-
rings und damit unmittelbar vor den Hauser
der Einwander Uberhaupt fur eine Larm-
schutzwand geeignet, den Verkehrslarm zu
reduzieren. Entsprechende Flachen stehen
hierzu nicht zur Verfiigung.

Das Aufbringen von schallabsorbierendem
Asphalt, sogenanntem Flisterasphalt, kann
zu einer Minderung der Larmbelastung fuh-
ren. Veranderungen der Fahrbahnoberflache
werden in Braunschweig in der Regel dann
vorgenommen, wenn der Stral3enraum ohne-
hin sanierungsbediirftig ist. Ublicherweise
bildet die sanierungsbediirftige unterirdische
Leitungsinfrastruktur wie z.B. die Kanalisation
den Anlass, um auch oberirdische Verande-
rungen am Stralenraum vorzunehmen. Das
alleinige Aufbringen von Flisterasphalt steht
allerdings in keinem angemessenen Verhalt-
nis von Aufwand und Nutzen, wenn lediglich
die Reduzierung einer nicht spirbaren
Larmerhdhung fur drei Wohnh&user damit
ausgeglichen werden soll. Aus finanziellen
Grunden kann eine solche Mal3nahme erst
dann ausgefuhrt werden, wenn die Stral3e
ohnehin sanierungsdurftig ist.

Die Realisierung einer schallabsorbierenden
Fassade am Neubau des Forschungsgebau-
des wurde von der Bauherrin gepruft. Im Er-
gebnis ist festzustellen, dass eine solche
MaRRnahme die Funktionalitat der dahinterlie-
genden Burordume in Bezug auf Belichtung
und Beluftung einschrdnken wirde. Zudem
wirde eine Fassade ebenfalls Kosten ausl6-
sen, die nicht mehr im Verhaltnis zu dem
erzielbaren Vorteil stehen.

Als MalRnahme fir die betroffenen Wohnhau-
ser wurden auch passive MalRnahmen wie
der Einbau von Schallschutzfenstern in Er-
wagung gezogen. Zum Teil haben die Ein-
wander bereits vor Realisierung des Vorha-
bens einen Austausch der stral3enseitigen




Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Sowohl der Dauerschallpegel als auch die
Spitzenpegel werden das enteignungsrecht-
lich relevante Mal} Uiberschreiten.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Nicht nur die HOhe ist entscheidend. Auch in
Folge des Umstandes, dass das geplante
Gebaude direkt an den Burgersteig gebaut
werden soll, verstérken sich die vorgenann-
ten Wirkungen noch erheblich. Dies fuhrt zu
einer weiteren Verengung des Immissions-
raumes und damit auch zu einer Verstarkung

Fenster an den Gebauden des Einwanders
vorgenommen. Eine weitergehende Reduzie-
rung ware danach — wie der Einwander wei-
ter unten selbst feststellt — kaum erzielbar.

Vor diesem Hintergrund wird von konkreten
Malnahmen zur Reduzierung der Beurtei-
lungspegel Abstand genommen. Die gering-
fugige Pegelernéhung aus dem ermdglichten
Vorhaben erscheint aufgrund der hohen Vor-
belastung auf dem Rebenring vertretbar. Die
ebenfalls betrachtete Reflexion des beste-
henden StraRenlarms auf die Hauser der
Einwander wird ebenfalls als nicht so gewich-
tig angesehen, dass sie zwingend Schutz-
maflnahmen auslésen mussten.

Die Technische Universitat bildet fir die Stadt
Braunschweig einen erheblichen Bedeu-
tungsfaktor in der Wissens- und Dienstleis-
tungswirtschaft. Sie begruindet eine nationale
und internationale Bekanntheit der Stadt und
stellt einen Baustein der wirtschaftlichen
Prosperitat dar. Die Stadt Braunschweig be-
tont daher regelmaRig die Bedeutung der
Forschungseinrichtungen und ihren Willen,
diesen Wirtschafts- bzw. Wissenschaftssek-
tor weiter zu fordern.

Auch fur andere StraRenraume innerhalb des
Stadtgebietes sind erhebliche Larmvorbelas-
tungen zu konstatieren. Die vollumfangliche
Bertcksichtigung des Larmschutzes lieRe
hier wie dort keine weitere Stadtentwicklung
zu. Vor diesem Hintergrund erscheint es ge-
rechtfertigt, den angemessenen Ansied-
lungsvoraussetzungen fir weitere Institutio-
nen ein héheres Gewicht zukommen zu las-
sen als die vollumféngliche Berlcksichtigung
der Belange Einzelner, an einer bereits heute
stark befahrenen Hauptverkehrsstral3e einen
vollumfanglichen Larm-Immissionsschutz zu
realisieren.

Es wird nicht verkannt, dass die Gebaudeho-
he mitentscheidend fur die Schallreflexion
innerhalb eines Strallenraumes ist. Allerdings
setzt dies i.d.R. eine beiderseits annahernd
gleichhohe Bebauung voraus. Der Rebenring
behalt auch nach der Realisierung des For-
schungsgebaudes einen sehr breiten Stra-




der Immissionswirkungen zu den jeweiligen
Grundstiicken der jeweiligen Betroffenen. Der
Larm flie3t nicht ab, sondern wird bestéandig
erhalten und verstarkt sich. Die Abstande
zwischen dem Larm leiten die Immissionen
guasi durch.

In der uns bekannten zugénglichen Stellung-
nahme, soweit diese Uberhaupt ausgelegt
und zuganglich gemacht wurden, sind die
vorliegenden Umstande nicht erfasst. Damit
sind die Immissionsschutzrelevanten Rah-
menbedingungen fur das Forschungszentrum
nicht ausgewiesen.

Die Berechnung des Stral3enverkehrslarms
ist nicht nachvollziehbar. Es ist die Rede da-
von, dass aufgrund von Verkehrsprognose-
daten des WVI —Institutes fur 2010 und 2020
Berechnungen durchgefiihrt wurden. Die Er-
mittlung dieser Daten ist jedoch dunkel. Es ist
nicht ersichtlich, aufgrund welcher genauen
Daten bestimmte Prognosebildungen und
aufgrund welcher Grundannahmen diese
erfolgten.

Die Erlauterung weist als Untersuchungsge-
biet den Raum zwischen dem Rebenring, der

Renraum. Bei den zu erwartenden unter-
schiedlichen Gebaudehdhen ist eher zu er-
warten, dass die Reflexionen mit zunehmen-
der Hohe abnehmen, da oberhalb einer be-
stimmten Hohe keine beidseitige Reflexions-
wand mehr besteht. Die Untersuchungser-
gebnisse zeigen, dass es auch unter Berlck-
sichtigung der hohen Vorbelastung zu keiner
subjektiv wahrnehmbaren Verstarkung der
Immissionslast fur die Bestandgebaude
kommt.

Die schalltechnische Beurteilung der Abtei-
lung Umweltschutz mit den Planungsunterla-
gen konnte wahrend der offentlichen Ausle-
gung eingesehen werden. Die schalltechni-
sche Beurteilung erfolgte umfanglich fir das
Plangebiet. Mangel in der Erhebung sind
nicht erkennbar. Das Plangebiet selbst wird
hauptséchlich vom Stral3enverkehrslarm des
Rebenrings beaufschlagt. Die Abteilung Um-
weltschutz hat aufgrund der Einwendungen
die Immissionserhéhungen fir die betroffe-
nen Gebaude nochmals konkret berechnet.
Daruber hinaus hat der Vorhabentrager im
Rahmen des Zustimmungsverfahrens eine
schalltechnische Untersuchung an einen ex-
ternen Gutachter vergeben, die das Gutach-
ten der Stadt- Abteilung Umweltschutz- be-
statigt hat.

Die Berechnung des Verkehrslarms ful3t auf
den Verkehrsdaten 2010 sowie auf den
Prognosedaten fiir das Jahr 2020, welche
beide vom Verkehrsgutachter WVI (Prof. Dr.
Wermuth Verkehrsforschung und Infrastruk-
turplanung GmbH) fur das gesamte Stadtge-
biet ermittelt wurden.

Zur Ermittlung der Immissionen aus Ver-
kehrslarm werden Verkehrsprognosen zu-
grunde gelegt, um die durch Zahlungen er-
mittelten Werte flr die verhéltnismafig lange
Geltungsdauer von Bebauungsplanen eine
verlassliche Datenbasis zu erlangen. Die zu
erwartenden Verkehre aus der Zu- und Ab-
fahrt in das Plangebiet wurden separat ermit-
telt.

Diese Werte werden zu einem wissenschaft-
lich anerkannten Modell verarbeitet. Es be-
steht daher aus Sicht der Stadt Braun-
schweig kein Anlass an der Aussagekraft des
Gutachtens zu zweifeln.

Das Untersuchungsgebiet ist weitgehend
identisch mit dem Plangebiet. Dadurch wird




Konstantin-Uhde-Str., dem Biiltenweg und
der PockelsstraRe. Damit ist der genannte
Bereich der Betroffenen gerade nicht erfasst.

Dies bedeutet, dass das Untersuchungsge-
biet ausschlieRlich auf den Bereich begrenzt
war, der sidlich an das geplante Bebau-
ungsplangebiet anschliel3t. Der Bereich unse-
rer Mandantschaft, der in nérdlicher Richtung
(ndrdlich des Rebenrings) anschlief3t, wird
hierdurch vollig ignoriert. Es wird nicht an-
satzweise erkannt, dass dieser Bereich eben-
falls einen Immissionsort darstellt. Dies wird
ausweislich der eigenen Stellungnahme der
Stadt Braunschweig bei der Planung gar
nicht bertcksichtigt. Demzufolge ist davon
auszugehen, dass die Immissionsrichtwerte
gemal Ziffer 6.1 der TA Larm nicht eingehal-
ten werden.

Die ist offensichtlich rechtswidrig, sodass ein
derartiger Bebauungsplan keinen rechtlichen
Bestand héatte. Wirde der Plan beschlossen
werden, kuindigen wir bereits jetzt eine Nor-
menkontrollklage vor dem Oberverwaltungs-
gericht gemaf § 47 VWGO an.

Es ist bei der Berechnung zudem nicht er-
sichtlich, dass die Immission im Hinblick auf
den direkt nordlich anschlieRenden Bereich
der Betroffenen auch nur erkannt oder be-
racksichtigt wurden. Wie bereits ausgefiihrt,
ist vielmehr damit zu rechnen, dass die ent-
eignungsrechtlich relevante Schwelle sogar
Uberschritten wird. Dies lasst sich durch be-
sondere Schallschutzmafinahmen (Einbau
dickerer Fenster) nicht verhindern.

Dies hétte jedoch nahegelegen, weil die Re-
chenergebnisse selbst ausweisen, dass die
Gerauschbelastung von der sudlichen Plan-
flache (nordlich Konstantin Uhde-Str.) nach
Norden hin (Richtung Rebenring) zunimmt.

indirekt auch deutlich, dass der Rebenring
mit seinen immissionsschutztechnischen
Auswirkungen auf das Plangebiet der be-
stimmende Faktor ist. Allerdings ist auch
deutlich, dass durch den Bebauungsplan nur
eine unbedeutende Verkehrs- und damit
Larmerhéhung am Rebenring verbunden ist.
Der nordlich des Rebenrings liegende Be-
reich wurde deshalb nicht in den Bebauungs-
plan aufgenommen, weil dies weder aus
stadtebaulichen noch aus immissionsschutz-
technischen Aspekten erforderlich erschien.
Der Umgang mit der zukinftigen Larm-
Immissionssituation bedingt nicht zwingend
die Aufnahme in das Plangebiet, zumal sich
keine Festsetzungen fur die Verringerung der
Immissionspegel aufdrangen.

Auf das Vorgenannte wird verwiesen.

Die vom Planvorhaben ausgehenden
Larmemissionen und deren Einfluss auf die
schutzbediirftige Nachbarschaft sind unter
Nr. 5.3 ,Gerausche® der schalltechnischen
Untersuchung und unter Nr. 5.4 ,Larm*“ der
Begriindung zum Bebauungsplan dargelegt
worden.

Der Auffassung des Einwéanders, dass der
Verzicht auf eine gutachterliche Untersu-
chung gleichzusetzen ist mit der Nichteinhal-
tung von Immissionsrichtwerten, kann nicht
gefolgt werden. Eine Rechtswidrigkeit der
Planung kann nicht erkannt werden.

Auf das Vorgenannte wird verwiesen.

Wie bereits erlautert stellt der Rebenring die
dominante Verkehrsgerauschquelle dar.
Demgegenuber ist eine Beaufschlagung
durch Immissionen aus Nutzungen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes im Ver-
haltnis zur Vorbelastung untergeordnet.

Eine Zunahme der Geréduschbelastung inner-
halb des Geltungsbereichs nach Norden ist
dartber hinaus ein klares Indiz daflr, dass
der StralRenverkehr auf dem Rebenring die
wesentliche Ursache fur Larmimmissionen
ist. Es ist nachvollziehbar, wenn sich der




Die Stellungnahme und Untersuchung weist
sogar lediglich MalBnhahmen zum passiven
Schallschutz oder zum aktiven Schallschutz
nur in stdlicher Richtung aus.

All dies ist fehlerhatft.

Die trichterahnliche und sich verstarkende
Wirkung im hinteren Bereich der Gebaude
der Betroffenen wird in der schalltechnischen
Untersuchung zudem nicht ansatzweise er-
fasst.

Dieser Bereich wird vielmehr gar nicht als
relevanter Baubereich auch nur gesehen.

In Folge der Bebauung wird es zudem zu
einer verstarkten Nutzung von An- und Ab-
fahren, Motor starten, Turschlagen und der-
gleichen kommen. Dies betrifft nicht nur den
sudlichen Bereich, sondern gerade auch den
nordlichen Bereich der Betroffenen.

Einwander gegen die Immissionsbelastung
aus dem Verkehr des Rebenrings ausspricht.
Allerdings tragt das Bebauungsplangebiet
hierzu nur in sehr untergeordnetem Umfang
bei. Soweit eine Reduzierung der Verkehrs-
belastung am Rebenring erfolgen soll, ist
dieser Bebauungsplan dafiur als Regelungs-
instrument ungeeignet. Dies bedarf vielmehr
anderer Uberlegungen, die auch das weiter-
gefasste Verkehrsnetz mit berticksichtigen.
Dazu ist der Bebauungsplan HA 128 allein
nicht in der Lage. Vielmehr entspricht es an-
deren akzeptierten stadtplanerischen Zielen,
gerade innerhalb des verdichteten Stadtrau-
mes mindergenutzte Fl&chen einer ange-
messenen Nutzung zuzufiihren. Die unmittel-
bare rdumliche Nahe des geplanten For-
schungszentrums zu weiteren Einrichtungen
der Technischen Universitat bieten ausrei-
chend Anlass, das Plangebiet fur weitere
Institutionen der TU auszuweisen. Dies tragt
damit zumindest mittelbar zu einer Vermei-
dung von Verkehren bei.

Die festgesetzten passiven Schallschutz-
mafinahmen fiur die Neubebauung sollen
sicherstellen, dass flr die zukinftigen Nut-
zungen die vom Gesetzgeber vorgeschriebe-
nen Grenzwerte eingehalten werden. Dabei
spielt der Umstand, dass die sudlich an-
schlieBenden Flachen innerhalb des Plange-
bietes heute noch nicht bebaut sind, eine
hervorgehobene Rolle. Durch die getroffenen
Festsetzungen kann sichergestellt werden,
dass ein zukinftiger Neubau in der Stidhalfte
des Plangebietes angemessen auf die Larm-
situation reagieren kann. Aktive Schall-
schutzmalRnahmen werden keine festgesetzt
und sollen aus gestalterischer Sicht auch
vermieden werden (vgl. Begriindung S. 24).

Auf das Vorgenannte wird verwiesen. Wie im
Gutachten dargestellt, erfolgte im Bebau-
ungsplanverfahren eine Auseinandersetzung
mit den Belangen hinsichtlich der Bestands-
gebaude.

Es wird nicht verkannt, dass durch die ge-
nannten Nutzungen in der Regel Larmemis-
sionen hervorgerufen werden. Konkrete
Festsetzungen Uber die genaue Lage von
Stellplatzen werden im Bebauungsplan nicht
getroffen. Allerdings wurden die Uberbauba-
ren Grundstlcksflachen so festgesetzt, dass




Zudem ist darauf hinzuweisen, dass ge-
ruchsbelastete Abluft nach den Maf3gaben
der TA Luft tber Dach abzuleiten ist, sodass
diese mit der freien Luftstromung abtranspor-
tiert werden kann. Dies scheidet aus den
bereits genannten Griinden aus, sodass dies
ebenfalls zu einer erheblichen Belastigung
der Nachbarschatft fuhrt. Die Moglichkeit
scheidet insbesondere deshalb aus, da der
bisherige griine Freizeit- und Sportplatz, auf
dem das Gebaude errichtet werden soll, weg-
fallt und damit eine Abluft gerade nicht mehr
abtransportiert werden kann, sondern auf-
grund der HOhe des Gebaudes unweigerlich
in nordliche Richtung abzieht. Damit wird die
Nutzung des Gartenbereiches und des
Wohnbereiches (also des jeweiligen Gebau-
des in sudlicher Richtung zum Rebenring hin,
als auch in nordliche Richtung vom Reben-
ring weg zum Garten) gestort und vollig un-

ein nordlicher Baukorper des SO 2 eine Ab-
schirmung fur solche Nutzungen darstellt und
dass andererseits die bereits bestehenden
Parkflachen zumindest bis zur Realisierung
eines weiteren Bauabschnitts weitergenutzt
werden kénnen.

Allgemein gilt gemalf} Parkplatzlarmstudie
(Tab. 37, Bayr. Landesamt fir Umwelt, 6.
Auflage ), dass ein Mindestabstand von 28 m
zur benachbarten Wohnbebauung einzuhal-
ten ist, um die durch an- und abfahrenden
Fahrzeuge erzeugten nachtlichen Spitzenpe-
gel (verursacht durch Turenschlagen, Motor-
starten, etc.) einzuhalten. Im konkreten Fall
wird laut Nutzungsbeispiel zwar der Abstand
zwischen der geplanten Stellplatzanlage und
der Wohnbebauung an der Konstantin-Uhde-
StralRe mit 15-30 m deutlich unterschritten
wird. Da Fahrzeugbewegungen aufgrund der
zulassigen Nutzung als Universitatseinrich-
tung jedoch vor allem tagstiber zu erwarten
sind, ist dieser Umstand im Zuge der Reali-
sierung des 2. Bauabschnittes zwar genau zu
prufen, aber derzeit keine kritische Ver-
schlechterung gegentiber der Bestandssitua-
tion zu erwarten.

Aufgrund der abschirmenden Lage des ge-
planten Gebaudes und einer Anordnung der
Stellplatze im sudlichen und westlichen Teil
des Geltungsbereiches werden Bestandsge-
biete nordlich des Rebenrings vom Parkplatz-
larm nicht betroffen. Unabhangig davon ist
der Mindestabstand auch deutlich Gberschrit-
ten.

Der Bebauungsplan trifft keine Regelungen
zu Abluft oder Geriichen. Anders als vielleicht
fur Larmemissionen lasst sich das zukiinftige
Verhalten nicht genau bestimmen. Etwaige
Reglementierungen fir diese Medien werden
im nachgeordneten Zustimmungsverfahren
(entspricht Baugenehmigungsverfahren) er-
lassen.

Dass ein Abtransport von geruchsbelasteten
Abliften nicht mehr méglich sein sollte, ist
nicht erkennbar. Mit der ermdglichten Bauho-
he stellen zukinftige Geb&aude in ihrem Um-
feld keine besonders niedrigen Gebaude dar.
Ein ausreichender Luftaustausch ist daher zu
erwarten. Auch die verbleibende Breite des
Rebenrings auf Hohe der Gebaude der Ein-
wander lasst erwarten, dass mdogliche Geri-
che abgefiihrt werden kdnnen.
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maglich macht.

Die Betroffenen wenden sich insbesondere
gegen die geplante Errichtung eines Gebau-
des im nordlichen Bereich des Bebauungspl-
angebietes gegenuber ihren jetzigen im Be-
stand befindlichen Hausern am Rebenring.

Als Entlastung fur den Abschnitt des Biilten-
wegs zwischen Rebenring und dem 6stlichen
Abschnitt der Konstantin- Uhde- Stral3e wird
eine zusétzliche Einfahrt vom Rebenring
festgesetzt. Dies ist unzumutbar. Hierdurch
erhoht sich das Verkehrsaufkommen auf dem
Rebenring ebenfalls betrachtlich. Die ver-
schiedenen Larmwirkungen werden hierdurch
noch verstarkt. Die Rechte und Interessen
der Betroffenen bleiben véllig aul3en vor, da
es offenbar als ,Errungenschaft‘ angesehen
wird, dass der von Westen zuflieRende Ver-
kehr direkt anfahren kann.

Bereits gegenwartig fuhrt der Verkehrslarm

schon im Bestand zu Uberschreitungen der

maldgebenden Orientierungswerte gem. DIN
18005, Beiblatt 1.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende

Sofern durch den spéteren Betrieb der Anla-
ge (Forschungszentrum) Geruchemissionen
zu erwarten sind, sind diese gemaf Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie Niedersachsen
(GIRL Nds.) so abzuleiten, dass die Ableitung
den Ansprichen der Nr. 5.5 TA Luft ent-
spricht. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des
Bebauungsplans keine Angaben hierzu ge-
macht werden kénnen, wird dieser Umstand
bei Bedarf im nachfolgenden Zustimmungs-
verfahren geregelt.

Die Nutzung, die durch diesen Bebauungs-
plan ermdglicht wird, dient einem neuen, in
seiner raumlichen Wirkung weithin sichtbaren
Forschungszentrum. Diese Wirkung ist plane-
risch gewollt. Das neue Gebaude entsteht auf
dem Campus der TU Braunschweig in direk-
ter N&dhe zum Haus der Wissenschatft.

Diesem Anspruch folgt die Fassadengestal-
tung mit einer relativ transparenten bandartig
ausgebildeten Lochfassade. Im Erdgeschoss
bindet der transparente Eingangsbereich von
Siuden nach Norden durch. Dadurch wird der
Eindruck einer ,WWand“ vermieden.

Das Gebé&ude tritt in einen Dialog mit dem
offentlichen Raum. Das Verhaltnis Gebaude-
hdhe und Stral3enbreite entspricht dabei ei-
nem an vielen Stellen des Rebenrings anzu-
treffenden urbanen Charakter und fuhrt zu
einer weiteren raumlichen Integration dieser
Hauptverkehrsstraf3e.

Laut Verkehrsgutachten erhoht sich das Ver-
kehrsaufkommen im Abschnitt des Reben-
rings auf der nach Osten fihrenden Fahr-
bahn um ca. 100 Fahrten bei einer Gesamt-
verkehrsmenge von zzt. 36.200 Kfz/24 h.
Diese Steigerung ist nicht wahrnehmbar. Der
Rebenring stellt in der stadtischen Verkehrs-
wegehierarchie eine bedeutende Verbindung
dar. Gemal dem planerischen Ziel, durch die
Blindelung von Verkehren auf Hauptstrecken
so gleichzeitig auch eine Beruhigung der
Wohnbereiche zu erzielen, ist die Anbindung
des Plangebietes Uber den Rebenring plau-
sibel und gerechtfertigt.

Es wird nicht bestritten, dass entlang des
Rebenrings bereits vor der Aufstellung des
Bebauungsplans HA 128 die Orientierungs-
werte der DIN 18005 und z.T. auch die
Schwelle, ab der eine Gesundheitsgefahr-
dung bestehen kann, Gberschritten sind. Die
vollumféangliche Einhaltung der Orientie-
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Sachverstandigengutachten

Die Begriindung des Bebauungsplanes stellt
einseitig auf die Situation im sidlichen Be-
reich des Plangebietes ab. Hierbei wird kon-
statiert, dass aufgrund der deutlichen Unter-
schreitung des Mindestabstandes zum all-
gemeinen Wohngebiet an der Konstantin-
Uhde-StraRe zur Nachtzeit es zu Uberschrei-
tungen des Spitzenpegels kommt. Dies gilt
jedoch jedenfalls (auch) im Nordlichen Be-
reich der Betroffenen. Dies wird hier jedoch
nicht berucksichtigt.

rungswerte wirde allerdings im Bereich des
Rebenrings wie auch an anderer Stelle im
Stadtgebiet jegliche stadtebauliche Entwick-
lung blockieren. Es ist ein anerkanntes plane-
risches Ziel, zentrumsnahe Gebiete einer
intensiven Nutzung zuzufuhren. Dies ge-
schieht auch hier. Um eben die Larmbelas-
tungen nicht auf einen noch grof3eren Kreis
auszudehnen, setzt der Bebauungsplan HA
128 keine schutzbedirftigen Nutzungen fest.

Es wird nicht verkannt, dass dies fuir die nérd-
lich des Rebenrings liegenden Grundstiicke
der Einwander nicht zu einer Verbesserung
der Situation fuhrt. Eine merkliche Verbesse-
rung der Immissionssituation fur die Nordsei-
te des Bebauungsplans lasst sich aber durch
den Bebauungsplan nicht erzielen. Zur Re-
duzierung der Verkehre auf dem Rebenring,
die auch eine merkliche Reduzierung der
Larmimmissionen herbeiftihrt, waren bei der
0.9. Verkehrsmenge andere, stark in das
innerstadtische Verkehrssystem eingreifende
MaRRnahmen erforderlich.

Der Bebauungsplan fihrt nur zu einer unwe-
sentlichen, nicht wahrnehmbaren Erhéhung
des Larmpegels. In innerstadtischen Lagen
an Hauptverkehrsstraf3en ist damit regelma-
3ig zu rechnen. Zwar ist angesichts der er-
rechneten Immissionspegel die Schwelle der
Gesundheitsgefahrdung Uberschritten. Da die
Erh6hung der Immissionen jedoch im Ver-
gleich zu den bisherigen Immissionen nicht
spurbar ist und eine Abhilfe nicht bzw. nur mit
unverhaltnisméaiigen Aufwand erfolgen kénn-
te, werden die Belange des Einwéanders zu-
rickgestellt hinter dem offentlichen Interesse
an der Realisierung des Vorhabens. Die Er-
richtung des Forschungszentrums mit seiner
positiven Wirkung auf den gesamten For-
schungs- bzw. Wissenschaftsstandort Braun-
schweig wird an dieser Stelle insgesamt ho-
her gewichtet als die formale Einhaltung der
Orientierungswerte.

Eine einseitige Bewertung der Situation ist
nicht erkennbar. Es ist richtig, dass vom kinf-
tigen Parkplatzlarm insbesondere der sudli-
che Bereich im Plangebiet zur Nachtzeit be-
troffen ist, da der Bebauungsplan zumindest
mittelfristig von einer Beibehaltung der dort
vorhandenen Parkplatze ausgeht. GemanR
Parkplatzlarmstudie (Tab. 37, Bayr. Landes-
amt fur Umwelt, 6. Auflage ) wird der Min-
destabstand von 28 m zur Unterschreitung
der Spitzenpegel (verursacht durch Turen-
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Entgegen der geltenden gesetzlichen Best-
immungen wird ebenfalls nicht bertcksichtigt
der Verkehrslarm, der sich auf die nordlich
bestehende Bebauung auswirkt.

Ebenso wenig wird gesehen die betrieblichen
Larmquellen des Plangebietes in diesem Be-
reich.

Die Begrindung fuhrt selbst aus, dass ge-
maf DIN 18005 im Hinblick auf den Ver-
kehrslarm selbst bei den — in sich nicht nach-

schlagen, Motorstarten, etc.) zwischen dem
an der sidlichen Plangebietsgrenze vorge-
sehen Parkstreifens und der betroffenen
Wohnbebauung mit 15-30 m zum Teil deut-
lich unterschritten. Da Fahrzeugbewegungen
aufgrund der zulassigen Nutzung als Univer-
sitatseinrichtung jedoch vor allem tagstuber
zu erwarten sind, ist dieser Umstand im Zuge
der Realisierung des 2. Bauabschnittes zwar
genau zu prifen, aber derzeit keine kritische
Verschlechterung gegentiber der Bestandssi-
tuation zu erwarten.

Die Konstantin-Uhde-Stral3e ist in ihrer ver-
kehrlichen Bedeutung deutlich geringer ein-
zustufen als der Rebenring. Sie dient bereits
in Teilen der Erschlieliung von Wohngebie-
ten. Insofern ist eine sensiblere Bewertung
bei den entstehenden Larmimmissionen ge-
rechtfertigt.

Aufgrund der abschirmenden Lage des ge-
planten Gebaudes im SO 2 und einer Anord-
nung der Stellplatze im sidlichen und westli-
chen Teil des Geltungsbereiches werden die
Bestandsgebiete nordlich des Rebenrings
vom Parkplatzlarm nicht betroffen. Unabhéan-
gig davon ist der Mindestabstand auch deut-
lich Uberschritten.

Auf das Vorgenannte wird verwiesen.

Die zu erwartende Immissionssituation noérd-
lich des Rebenrings wurde beachtet. Dabei
zielte die Prufung allerdings auf die durch
den Bebauungsplan verursachten zusatzli-
chen Immissionen ab. Die bestehenden Im-
missionen aus Verkehrslarm vom Rebenring
sind hier bereits erheblich. Es handelt sich
hier um einen Larmkonflikt, der nicht durch
den Bebauungsplan HA 128 gel6st werden
kann.

Gleichwohl ist es die Aufgabe des Bebau-
ungsplanes, durch seine Planung die zu er-
wartenden Emissionen (Parkplatz, Erschlie-
Bungsverkehr, Anlagengerausche etc.) so zu
begrenzen, dass sich die Immissionssituation
insgesamt nicht verschlechtert. Dabei wird
die bestehende Immissionssituation mit Beur-
teilungspegeln oberhalb der gerichtlich fest-
gestellten Schwelle der Gesundheitsgefahr
angemessen gewurdigt.

Bezogen auf die gesamte Gerduschbelas-
tung ist der Rebenring deutlich pegelbestim-
mend. Danach ist es logisch, dass der Ver-
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vollziehbaren — Prognosedaten, nachts die
Orientierungswerte nach DIN 18005 uber-
schritten werden. Hierbei nimmt die Ge-
rauschbelastung von der stdlichen Plange-
bietsflache nach Norden hin (Rebenring) zu.
Fur die Betroffenen ist dies vollig inakzepta-
bel.

Die Werte der DIN 18005 werden aufgrund
des StraRenverkehrslarms zur Tag- und
Nachtzeit bereits jetzt deutlich Gberschritten.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Der Bau einer Schallschutzwand oder eines
Schallschutzwalles kommt nicht in Betracht.
Dies scheidet schon, neben anderen, bereits
aus stadtebaulichen Griinden aus.

Es ist daher ersichtlich, dass die relevanten
Immissionsrichtwerte gem. Nr. 6.1 der TA
Larm im Bereich der Betroffenen nicht einge-
halten werden. Eine Zustimmung wird nicht
erteilt werden.

kehrslarm mit zunehmender N&he zum Re-
benring von Siden nach Norden zunimmt.
Auf den Umstand, dass der Bebauungsplan
nicht das geeignete Instrument ist, um diesen
Verkehrslarm zu reduzieren, wurde bereits
hingewiesen. Dass durch den Bebauungs-
plan selbst auch Verkehre erzeugt werden,
wird ebenfalls nicht verkannt. Die Gewichtung
des Umstandes, dass durch die zusétzlichen
Verkehre auch oberhalb der Schwelle der
Gesundheitsgefahrdung wenn auch gering-
fugige Erh6hungen stattfinden, wird oben
bereits vorgenommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der hier vollzogene Schluss des Einwénders,
dass ein Verzicht auf eine Schallschutzwand
gleichbedeutend mit der Nichteinhaltung von
Orientierungs- oder Grenzwerten sei, ist SO
nicht haltbar.

Es wird nicht verkannt, dass die Vorbelastung
des Rebenrings durch Immissionen aus Ver-
kehrslarm erheblich sind, insofern fihren die
Festsetzungen des Bebauungsplanes auch
nur zu einer unwesentlichen, nicht wahr-
nehmbaren Erh6hung des Larmkontingents.
In verdichteten Lagen an innerstadtischen
Hauptverkehrsstral3en ist regelmaf3ig damit
zu rechnen, dass die einschlagigen Orientie-
rungswerte nicht eingehalten werden kénnen.
Ebenso ist vielfach festzustellen, dass geeig-
nete Larmschutzmafnahmen aufgrund der
fehlenden Flachen, der mangelnden stadte-
baulichen Integration sowie unverhaltnisma-
RBiger Kosten nicht in Betracht kommen. Der
vollumfangliche Larmschutz wirde dann, wie
im Falle der Situation der Einwander, jegliche
stadtebauliche Entwicklung verhindern. Vor
diesem Hintergrund erscheint es gerechtfer-
tigt, die fur die Gesamtstadt bedeutende
Fortentwicklung der Forschungslandschatft in
enger raumlicher Nahe zu den bestehenden
Einrichtungen hoher zu werten als den voll-
umfanglichen Larmschutz Einzelner, der auf-
grund der hier dominierenden Verkehrsge-
rausche durch den Bebauungsplan nur mar-
ginal beeinflusst werden kann.

Die Regelungstiefe des Bebauungsplanes
betrifft die zu erwartenden Emissionen aus
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b) Weder erkennbare Gutachten noch die
textlichen Festsetzungen und Hinweise ge-
hen auf die Immissionssituation nérdlich des
Rebenrings ein. Hier liegt ein wesentlicher
Mangel vor.

Die Erlauterung und die Planung geht véllig
einseitig vor, bezieht sich nur auf den sidlich
angrenzenden Bereich und auf schutzbediirf-
tige Belange von Beschaftigten und anderen
innerhalb des Plangebietes. Dies geniigt
nicht. Inhaltlich bleibt der Bereich der Be-
troffenen vollig unbericksichtigt. Es ist gebo-
ten, dass auch diesen Belangen Rechnung
getragen wird. Es handelt sich bei der vorlie-
genden Planung um erhebliche Rechtsfehler.
Diese sind nicht behebbar.

¢) In Folge der vorgenannten Umstande ist
auch mit einer Erhéhung der Feinstaubbelas-
tung und der Abgasimmissionen zu rechnen.
Samtliche Vorausfilhrungen gelten hier ent-
sprechend.

den Nutzungen innerhalb des Geltungsbe-
reichs (Parkplatz, ErschlieBungsverkehr, An-
lagengerausche etc.). Diese sind so zu be-
grenzen, dass sich die Immissionssituation in
der schutzwiirdigen Nachbarschaft nicht ver-
schlechtert. Das erstellte Larmgutachten
zeigt auf, dass die Gerdusche aus dem Bau-
vorhaben unmittelbar am Rebenring deutlich
unterhalb der zuléssigen Immissionsrichtwer-
te an den Gebauden der Einwander liegen.

Es ist daher gerechtfertigt, die Einhaltung der
Immissionsrichtwerte hinsichtlich der betrieb-
lichen Larmquellen im Rahmen des Zustim-
mungsverfahrens zur baulichen Umsetzung
(entspricht Baugenehmigungsverfahren) si-
cherzustellen.

Die zum Bebauungsplan erstellte Gerausch-
immissions- und Gerauschemissionsprogno-
se (Bericht 13.158 des Akustik-Analyse-
Service) betrachtet sowohl die Schutzbedirf-
tigkeit der durch den Bebauungsplan ermdg-
lichten baulichen Vorhaben als auch die zu
erwartenden Emissionen (Parkplatz, Er-
schlieBungsverkehr, Anlagengerausche etc.)
auf die Nachbarschaft. Dabei werden ent-
sprechende Immissionsorte auch fur die Ge-
baude der Einwander festgelegt und in die
Bewertung einbezogen.

Jede verkehrliche Veranderung im motorisier-
ten Individualverkehr fihrt zu Veranderungen
bei Feinstaub und Abgasimmissionen. Die
sehr geringe Zunahme der Verkehre lasst
aber auch fur diese Medien erwarten, dass
keine erheblichen Verschlechterungen eintre-
ten. Im aktuellen Klimagutachten der Stadt
Braunschweig (Stadtklimaanalyse Braun-
schweig 2012 Steinicke & Steifenender, Rich-
ter & Rockle) wird die flachige Ausbreitung
der verkehrsrelevanten Schadstoffe NO, und
PM10 fur das Prognosejahr 2015 dargestellt.

Darin ist die Verdriftung der Schadstoffe in
nordlicher Richtung erkennbar. Dies resultiert
aus den vornehmlichen Windrichtungen
Sudwest und Sudost. Eine Trichterwirkung,
durch die H6he und Breite des geplanten
Gebaudes, ist aufgrund der Windsituation in
Braunschweig fur Luftschadstoffe auszu-
schlieRen. Eine Verengung des Immissions-
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d) AuRBerdem bestehen erhebliche Geruchs-
eindriicke in der Umgebung, wodurch die
Werte der Geruchsimmissionsrichtlinien Nie-
dersachsen Uberschritten sind.

raumes ist aufgrund der vorgenannten Be-
dingungen nicht relevant, da auch nach Rea-
lisierung ein breiter Strallenraum, der auch
Beluftungsfunktionen tGbernimmt, verbleibt.

Bei der bekannt hohen Fahrzeugmenge auf
dem Rebenring werden hinzukommende
Quell- und Zielverkehre des Forschungszent-
rums die Schadstoffbelastung im Fahrbahn-
bereich nicht wesentlich beeinflussen.

Eine Verschlechterung der Immissionsbelas-
tung durch Feinstaube ist auch wahrend der
Baumalinahme regelméaRig nicht auszu-
schlieRen. Die geplante Baumalnahme als
solche wird allerdings nicht zu einer signifi-
kanten Verschlechterung der Immissionssitu-
ation im Bereich des dstlichen Rebenrings
fuhren und ist dartiber hinaus zeitlich be-
schrénkt.

MalRnahmen, die zu einer signifikanten Ver-
besserung der Feinstaub- und Abgassituation
fuhren, sind im Rahmen des Bebauungsplans
HA 128 nicht umsetzbar. Dazu bedarf es ge-
samtstadtischer oder zumindest groRraumi-
gerer MaBhahmenbiindel. Die Stadt Braun-
schweig ist laufend damit befasst, im Rah-
men anderer gesamtstadtischer Strategien
(Klimaschutzkonzept, Larmaktionsplanung)
eine Verbesserung herbeizufiihren. Diese
MalRnahmen finden eine sukzessive Umset-
zung. Sie sind von der Prioritatensetzung im
stadtischen Klimaschutzkonzept, von der
jeweils anlassgebenden Ausgangssituation
und von den bereitstehenden Haushaltsmit-
teln abhangig.

Der Bebauungsplan trifft keine Regelungen
zu Gerlichen, da diese in der Regel sehr un-
terschiedlichen Auspragungen annehmen
konnen und damit durch bauplanungsrechtli-
che Festsetzungen kaum steuerbar sind. Der
vollstdndige Verzicht auf die planungsrechtli-
che Ausweisung eines Sondergebietes er-
scheint nicht gerechtfertigt, solange eine Ver-
schlechterung der Geruchssituation lediglich
befurchtet wird, aber keine weitergehenden
Hinweise bestehen. Sofern durch den Betrieb
der geplanten Anlage des Forschungszent-
rums konkrete Geruchsemissionen zu erwar-
ten waren und in der Nachbarschaft zu ent-
sprechenden Geruchsimmissionen fuhren, ist
im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zur
baulichen Umsetzung (entspricht Baugeneh-
migungsverfahren) eine Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte gemal3 der Ge-
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e) Zudem ist aufgrund des Einsatzes von
Losemitteln die Uberschreitung der Immissi-
onsbegrenzungen zu erwarten.

3. Die betrachtliche, nach dem Entwurf des
Bebauungsplanes denkbare Hohe von

21,5 m wird daflr sorgen, dass insbesondere
im Winter das jeweilige Gebaude des jeweili-
gen Betroffenen nicht genug Sonnenlicht
bekommt. Damit wiirde nicht genug Licht
zum Wohnbereich und zum hinteren (Garten)
Bereich gelangen.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Die Betroffenen wiirden sich neben den ge-
samten Immissionen dariiber hinaus mit ei-
nem erheblich hohen Gebaude konfrontiert
sehen, welches frontal auf den jeweils nach
Siuden ausgerichteten Wohnbereich ausge-
richtet ist.

Der obere Bereich des B-Planes (Gebaude)
ist sowohl nach Westen/ Osten ausgerichtet.

Die Betroffenen wirden sich mit einer fronta-
len Wand konfrontiert sehen, welche auf-
grund ihrer Masse, Lange und Hohe und in
ihrer frontalen Stellung zum Wohnbereich hin
eine erdriickende Wirkung erzeugt. Dieser
Eindruck verstarkt sich durch die zurtickge-
hende Besonnung erheblich.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Das Gebaude wirde eine Lange von 110 m

ruchsimmissionsrichtlinie Niedersachsens -
GIRL unter Berticksichtigung der bestehen-
den Geruchsvorbelastung nachzuweisen.
Aus derzeitiger Sicht ist nicht erkennbar,
dass es durch die geplante Nutzung zu Ge-
ruchsbelastigen kommen koénnte.

Inwieweit Losemittel im spéateren Betrieb zur
Anwendung kommen, ist nicht bekannt. Der
Bebauungsplan kann hierzu keine Regelun-
gen treffen.

Eine Sicherstellung, dass derartige anlagen-
bezogene Emissionen nicht im erheblichen
Umfang in die Umgebung gelangen und so-
mit in der Nachbarschaft auch nicht zu
schadlichen Immissionen fiihren konnen, ist
im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zur
baulichen Umsetzung (= Baugenehmigungs-
verfahren) entsprechend nachzuweisen.

Aufgrund der Einwendung wurde eine Son-
nenstudie erstellt. Daraus geht hervor, dass
eine Verschattung zumindest der Erdge-
schosszone des ndrdlich des Rebenrings
gelegenen Bestandes in den Monaten Okto-
ber bis Marz nicht auszuschlieRen ist. In der
tbrigen Jahreszeit trifft dies nicht zu. In ver-
dichteten innerstadtischen Lagen kann nicht
regelmafig eine ununterbrochene direkte
Belichtung erreicht werden. Die ausreichende
Belichtung wird auch durch die Einhaltung
der erforderlichen Abstandsflachen gewahr-
leistet. Der Rebenring verbleibt im Bereich
der Grundstiicke der Einwander auch nach
Umsetzung der Planung in einer Breite von
mehr als 30 Metern. Vor diesem Hintergrund
erscheint es gerechtfertigt, eine Bebauungs-
struktur zu ermoglichen, die sich an die Be-
bauung der Nachbarschaft anlehnt. Zeitweili-
ge Verschattungen der Gebaude der Ein-
wander werden daher als zumutbar angese-
hen.

Die vorgenommene Sonnenstudie bestatigt,
dass die Planung die schutzwirdigen Nach-
barbelange nicht unverhaltnismafig zurtck-
setzt. Eine Verschattung der nordlich liegen-
den Gartenbereiche ist davon nicht betroffen,
diese werden lediglich durch die Bestands-
geb&dude der Einwander verschattet. Insofern
erscheint es nichtgerechtfertigt, die Hohe des
geplanten Gebaudes zu reduzieren.

Die Gebaudehdhe wurde dartber hinaus aus
der Abfolge der am Rebenring vorhandenen
Gebéaude entwickelt. Im ndheren und weite-
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haben. Dies und die H6he wirden dafiir sor-
gen, dass vom Wohnhaus des jeweils Be-
troffenen nach Siden hin, sowohl in dstlicher
als auch in westlicher Richtung keine ,Aus-
weichmoglichkeit” besteht und damit objektiv
der Eindruck der erdriickenden Wirkung noch
verstarkt wird. Demzufolge besteht auch kein
Blick in den denkmalgeschiitzten Bereich auf
dem jetzigen Gelande.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Dass ,wirksame Raumkanten® entstehen, ist
kein Gegenargument. Das Ziel einer in ihrer
Hoéhenentwicklung harmonischen raumbil-
denden Bebauung am Rebenring wird so
ebenfalls nicht ermdglicht. Im Gegenteil ent-
stehen bauplanungsrechtlich relevante
Spannungen.

4. a) Im Ubrigen ist ein derartiger Bebau-
ungsplan bereits deshalb rechtswidrig, weil
bereits heute absehbar ist, dass eine recht-
mafige Baugenehmigung flr eine Bebauung
auf dem B-Plangebiet nicht erfolgen Kann.
Auf dem Geléande befinden sich Altlasten. Der
Boden ist durch eine friihere Farberei und
Reinigung hochgradig verseucht.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Die begonnene hydraulische Sanierung des
Grundwassers, deren Ergebnis bis heute
noch nicht bekannt ist, sieht vor, das verun-
reinigte Grundwasser Uber 2 Sanierungs-
brunnen zu einer Reinigungsstation gepumpt

ren Umfeld des Plangebietes befinden sich
bereits vergleichbar hohe Geb&ude. Eine
Fortsetzung dieser Bebauung, die auch der
Bedeutung des Rebenrings als innerstadti-
sche Hauptverkehrsstral3e gerecht wird, ist
planerisches Ziel.

Der benannte Eigentumsschutz greift im Falle
der Verschattung nicht. Das ,Wegnehmen
von Sonnenlicht® ist keine unzulassige Ein-
wirkung im Sinne des BGB. Auch von einer
erdrickenden Wirkung kann an dieser Stelle
nicht gesprochen werden. Es ist richtig, dass
sich die Umfeldsituation der Einwander mit
Realisierung der geplanten Bebauung deut-
lich verandern wird. Eine Belastung, die sich
in diesem Sinne als erdriickend darstellt, wird
allerdings nicht erkannt. Die Auffassung,
dass ein Geb&ude von 110 m Lange auch die
~LAusweichmdglichkeit“ des Blickes in westli-
cher und ostlicher Richtung genommen ist,
wird nicht geteilt. Durch den verbleibenden
breiten Strallenraum des Rebenrings ist es
sehr wohl méglich, auch nach Westen und
Osten grof3zigige Blickbeziehungen wahrzu-
nehmen. Im Ubrigen ist darauf hinzuweisen,
dass mit zunehmender Entfernung des Be-
trachters vom Fenster der Blickwinkel ein-
schrankt wird, also auch ein deutlich kirzeres
Gebaude den Blick verstellt.

Bodenrechtliche Spannungen sind nicht zu
erkennen. Im Gegenteil hat der Bebauungs-
plan zum Ziel, solche durch klare Vorgaben
zu verhindern. Spannungen wéren eher zu
erwarten, wenn die Bebauung auf der Freifla-
che ohne vorhergehende Planung unkoordi-
niert und jeweils nach den individuellen Inte-
ressen der Bauherren erfolgen wirde.

Die Behauptung, dass Altlasten eine recht-
mafige Baugenehmigung nicht zulassen, ist
nicht richtig. Die zitierte ,frGhere Farberei und
Reinigung“ befand sich eindeutig nicht im
Geltungsbereich des B-Plans, sondern sid-
lich davon zwischen der Konstantin-Uhde-
Stral3e und der Spielmannstral3e im Bereich
des heutigen Biozentrums. Von ,hochgradig
verseucht® kann also keine Rede sein. Viel-
mehr wurde das Gelande nachweisbar nie
gewerblich genutzt, es war bis zu seiner Um-
nutzung als Sportplatz in den 30er Jahren
des letzten Jahrhunderts Exerzierplatz und
daher nie altlastenverdéachtig. Das angeregte
Sachverstandigengutachten ertubrigt sich
somit.

Richtig ist, dass im Bereich der stdlichen
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und dort aufwendig gefiltert wird. Der friihere
stellvertretende Amtsleiter des damaligen
Staatshochbauamtes, Herr Treske, hat sei-
nerzeit die Auffassung vertreten, dass die
Messungen im schadenszentrum nicht ermu-
tigend sind. Erste Sanierungsarbeiten hatten
bereits Ende der 80er Jahre begonnen. Es
stellte sich jedoch heraus, dass das Absau-
gen von Bodenluft nicht ausgereicht hat. So-
weit hier bekannt, hatte seinerzeit die Stadt
Braunschweig selbst (Umweltamt) das Land
mit der ordnungsbehdrdlichen Verfigungen
zum Handeln gedréangt.

Beweisanregung:
einzuholende amtliche Auskunft

Aus den gegenwartigen Untersuchungen ist
nicht ersichtlich, dass eine Verunreinigung
mit chlorierten Kohlenwasserstoffen auszu-
schliel3en ist.

Beweisanregung:
wie vorstehend

Die Schadstofffahne des extrem gefahrdeten
Grundwassers breitete und breitet sich nord-
westlich aus und hat den Rebenring Uber-
schritten.

Beweisanregung:
wie vorstehend

Es ist nicht ersichtlich, wie eine derartige Ge-
fahrdung durch Auflagen bzw. technische
Nebenbestimmungen verhindert werden
kénnte. Da jedoch eine (etwaige spatere)
Baugenehmigung zwingend voraussetzt,
dass offentlich-rechtliche Vorschriften nicht
entgegenstehen, ist bereits ersichtlich, dass
der Bebauungsplan, sollte er tberhaupt be-
schlossen werden, jedenfalls funktionslos
wuirde. Bei einem derartigen Bebauungsplan
wirden schon aus diesem Grund Schaden
entstehen und Entschadigungsanspriiche,
jeweils durch die Betroffenen, zu wie Dritte,
ausgelost.

Jedenfalls gentigt das Absaugen der Boden-

Konstantin-Uhde-Stral3e eine massive Unter-
grundverunreinigung, eine Altlast, vorliegt,
die von einer ehemals dort gelegenen grof3en
Farberei und Reinigung ausgeht. Der Scha-
den wurde in den 80er Jahren entdeckt, zu-
nachst mittels Bodenluftabsaugung saniert
und seit 1997 hydraulisch. Die Sanierung
erfolgt mittels zweier Sanierungsbrunnen,
aus denen kontinuierlich kontaminiertes
Grundwasser abgepumpt wird, welches
durch eine in der Stidwestecke des Sport-
platzes aufgestellte Anlage gereinigt wird.
Entscheidend ist aber, dass sich der Scha-
densherd nicht im Bebauungsplanbereich
befindet, sondern sudlich davon. Es ist auch
richtig, wenn festgestellt wird, dass die Sanie-
rung noch nicht abgeschlossen ist und ein
Sanierungsende derzeit nicht absehbar ist,
weil die Schadstoffkonzentrationen im
Grundwasser noch sehr hoch sind. Diese
Sachverhalte sind bei der Stadt Braun-
schweig bekannt, ein Gutachten ist dazu
nicht erforderlich. Ein Hindernis fir den Be-
bauungsplan ist daraus nicht ableitbar.

Sowohl der Schadensherd selbst als auch die
Schadstofffahne wurden intensiv untersucht,
sodass das Ausmal des Schadens genau
bekannt ist. Daher kann ausgeschlossen
werden, dass sich auch in dem neu zu be-
bauenden Sportplatzbereich die Schadstoffe
(chlorierte Kohlenwasserstoffe) befinden.
Richtig ist, dass sich der Schaden mit dem
Grundwasser in westnordwestlicher Richtung
ausgedehnt hat und den Rebenring bereits
Uberschritten hat. Die Grundstiicke Reben-
ring 34-36 sind davon nicht betroffen. Davon
betroffen ist der bereits bebaute westliche
Teil des Geltungsbereichs. Hier sind aber
keine Eingriffe ins Grundwasser zu erwarten,
da der Flurabstand etwa 5 Meter betragt.
Andere Gefahrdungen liegen hier nicht vor.
Insofern stellt der vorliegende Schaden fiir
diesen Bereich kein Planungshindernis dar.
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luft nicht.

Beweisanregung:
wie vorstehend

b) Infolge der MalRnahme ist zudem mit einer
Grundwasserabsenkung zu rechnen. Hier-
durch waren unsere Mandanten bzw. deren
Grundstiicke ebenfalls erheblich beeintrach-
tigt. Dies gilt selbst dann, wenn etwaige Auf-
lagen getroffen wirden. Auch dies fihrt zu
erheblichen Verletzungen der Nutzbarkeit
des Grundeigentums.

Beweisanregung:
wie vorstehend

5. Im Ubrigen besteht im Hinblick auf den
Zweck der geplanten Einrichtung das erhebli-
che Risiko gentechnischer relevanter Immis-
sionen. Diese konnen sich ebenso schadlich
gegenlber dem Betroffenen sowie der Flora
und Fauna auf ihnrem jeweiligen Garten-
grundstlck auswirken.

6. Wir weisen ferner darauf hin, dass eine
Umweltvertraglichkeitsuntersuchung sowie
eine unmittelbare Vertraglichkeitsprifung
erforderlich sind, um Umweltgefahren wirk-
sam auszuschlieBen und um die Wechselwir-
kungen in der nattrlichen Umwelt analytisch
zu erfassen und zu bewerten. Hieran fehlt es.

7. Zudem weisen wir darauf hin, dass wah-
rend der Auslegungszeiten nicht samtliche
relevanten Unterlagen zur Einsichtnahme

Sollte im Zuge der hier geplanten Baumal3-
nahmen eine Grundwasserabsenkung erfor-
derlich werden, kann sich — je nach Art und
Ausmald der Absenkung — die Schadstofffah-
ne zum Baubereich hin verlagern. Im Falle
einer Grundwasserhaltung wird die Untere
Wasserbehorde als Genehmigungsbehérde
fur diese Wasserhaltung technische Auflagen
formulieren, damit ein Verziehen der Schad-
stofffahne verhindert wird. Eine Beeintrachti-
gung von Grundstiicken nérdlich des Reben-
rings kann dabei ausgeschlossen werden. Im
Zuge des Wasserrechtsverfahrens wirden
entsprechende gutachterliche Berechnungen,
Einschatzungen und Nachweise vom Antrag-
steller gefordert werden. Insgesamt handelt
es sich um ein beherrschbares technisches
Problem, eine Unzulassigkeit des Bebau-
ungsplans lasst sich daraus nicht ableiten.

Bestimmungen zur Gentechnik sind nicht
Regelungsgegenstand des Bebauungsplans.

Die angesprochenen Immissionen kénnen
nur durch den Betrieb einer entsprechenden
Anlage hervorgerufen werden. Welche Art
von Anlagen konkret zur Anwendung kom-
men, ist derzeit nicht bekannt.

Eine Sicherstellung, dass derartige anlagen-
bezogene Emissionen nicht in die Umgebung
gelangen und somit auch in der Nachbar-
schaft nicht zu schadlichen Immissionen fiih-
ren, ist im Rahmen des Zustimmungsverfah-
rens zur baulichen Umsetzung entsprechend
nachzuweisen. Die gentechnische und im-
missionsschutzrechtliche Zustandigkeit liegt
dabei beim staatlichen Gewerbeaufsichtsamt
Braunschweig.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten
Verfahren gemal3 § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB
aufgestellt. Tatbestéande, die nach Anlage 1
zum UVPG die Pflicht zu einer Umweltver-
traglichkeitsprifung oder zu einer UVP-
Vorprufung begriinden, sind nicht erkennbar.

Die Planunterlagen haben vollstandig mit den
angesprochenen Gutachten nach den Best-
immungen des 8 3 Abs. 2 BauGB d6ffentlich
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vorgelegen haben. Dies gilt insbesondere fir
die Gutachten und die schallschutztechni-
sche Untersuchung. Dieser Verfahrensman-
gel wird hiermit ausdriicklich ebenfalls gertgt.

8) Es bestehen rechtswidrige erhebliche Ein-
griffe in die korperliche Unversehrtheit der
betroffenen (insbesondere Larmimmissionen,
Feinstaub, Abgase)

In Folge der vorbezeichneten Umsténde, die
jeweils einzeln an das Zusammenwirken, ist
eine erhebliche Wertminderung des Eigen-
tums der jeweils Betroffenen zu beflrchten.
Es entstehen erhebliche Schaden, die nicht
kompensiert werden kénnen. Hier ist mit wei-
teren Entschadigungsanspriichen der Be-
troffenen zu rechnen.

Samtliche uns vorliegenden Unterlagen, ins-
besondere die Begriindung zum Bebauungs-
plan, stellen einseitig nur auf den stdlich an-
grenzenden Bereich ab. Der Nérdliche Be-
reich, der Wohn- und Eigentumsbereich der
Betroffenen, bleibt vollig aul3en vor.

ausgelegen. Verfahrensfehler sind nicht er-
kennbar. Dem steht nicht entgegen, dass
eine Gerauschimmissions- und Gerausch-
emissionsprognose (Bericht 13.158 des
Akustik-Analyse-Service) erst anlasslich der
vorliegenden Einwendung nach dem ersten
Satzungsbeschluss Uber den Bebauungsplan
eingeholt wurde. Es bestatigt die zuvor er-
folgte Bewertung der Stadt Braunschweig
hinsichtlich der Immissionen, wonach die
Belange der Einwénder zurickgestellt wur-
den.

Es wird nicht verkannt, dass durch den Be-
bauungsplan Beeintrachtigungen fur die Ein-
wander gegeben sind. Dies bezieht sich im
Wesentlichen auf die Verkehrslarmimmissio-
nen und das zukunftig nicht mehr frei Blick-
feld in Richtung Suden. Dabei wird auch nicht
verkannt, dass die Grundsticke der Einwan-
der bereits vor Inkrafttreten des Bebauungs-
plans HA 128 erheblichen Larmimmissionen
ausgesetzt sind. Der durch den Bebauungs-
plan zu erwartende zuséatzliche Verkehr wur-
de ermittelt und in die larmtechnischen Be-
trachtungen einbezogen. Dabei ist festzustel-
len, dass zusatzliche Verkehre im Verhéltnis
zur Vorbelastung verschwindend gering sind.
Gleichwonhl liegen die Vorbelastungen z.T.
bereits oberhalb der Schwelle zur Gesund-
heitsgefahrdung. Bereits geringe Zunahmen
sind daher angemessen in die Abwagung der
Belange einzustellen. Auch in Kenntnis die-
ser Situation wird an der Planung festgehal-
ten.

Geeignete Larmschutzmaflnahmen zum
Schutz der Einwander kommen aufgrund der
fehlenden Flachen, der mangelnden stadte-
baulichen Integration sowie unverhaltnisma-
Biger Kosten nicht in Betracht. Der vollum-
fangliche Larmschutz wirde jegliche stadte-
bauliche Entwicklung verhindern, da nicht
das Plangebiet maf3geblicher Verursacher
der Immissionen ist, sondern der Verkehr auf
dem Rebenring. Der Bebauungsplan ist nicht
in der Lage, die Verkehrssituation maf3geb-
lich zu beeinflussen. Auch der Verzicht auf
die Bauleitplanung wirde nur verschwindend
geringe, im Bereich des Nicht-Messbaren
liegende Optimierungen von weniger als

1 dB(A) ergeben. Dem gegenuber steht der
weitgehende Stillstand der stéadtebaulichen
Entwicklung an dieser Stelle, die zu negati-
ven Auswirkungen (z.B. zusatzlicher Fla-
chenverbrauch, Verkehre zwischen den Insti-
tutionen der TU) an anderer Stelle im Stadt-
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AulRerdem sind die Nachbar- und zugleich
Umweltbelange nicht umfassend ermittelt,
beschrieben und bewertet. In der schriftlichen
Fassung ist insbesondere lediglich von einer
erhohten Larmbelastung ,innerhalb des
Plangebietes” die Rede.

9. Gem. § 5 Abs.2 des Gesetzes zur Gen-
technik gibt es erhebliche Zweifel, ob dies
gewabhrleistet ist.

gebiet fuhren.

Vor diesem Hintergrund erscheint es gerecht-
fertigt, die fur die Gesamtstadt bedeutende
Fortentwicklung der Forschungslandschatft in
enger raumlicher Nahe zu den bestehenden
Einrichtungen héher zu werten als den voll-
umfanglichen Larmschutz Einzelner, der auf-
grund der hier dominierenden Verkehrsge-
rausche durch den Bebauungsplan nur mar-
ginal beeinflusst werden kdnnen.

Eine Verletzung der Pflicht, die genannten
Belange angemessen in das Planverfahren
einzustellen, ist nicht erkennbar.

8 5 des Gesetzes zur Gentechnik regelt die
Aufgaben der Zentralen Kommission fiir die
Biologische Sicherheit. Inwieweit sich hieraus
Zweifel beim Einwander begriinden, ist nicht
erkennbar. Die Einwendung ist nicht nach-
vollziehbar.

Vorschlag der Verwaltung:

An den Festsetzungen des Bebauungsplans
wird festgehalten.

Die Begriindung zum Bebauungsplan wird
zur Verdeutlichung erganzt.




Stadt g@ Braunschweig Stand. od age 7

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Forschungszentrum Rebenring HA 128
Behandlung der Stellungnahmen der Behérden und sonstigen Trager offentlicher
Belange gemal § 4 (2) BauGB, der Gemeinden gemal § 2 (2) BauGB sowie sonsti-
ger Stellen in der Zeit vom 30. November 2012 bis 07. Januar 2013.

Schreiben von Stellungnahme der Verwaltung
Braunschweiger Verkehrs-AG,
Am Hauptgiterbahnhof 28,
38126 Braunschweig

vom 19. Dezember 2012

,Die ErschlieBung des geplanten Bau-
gebiets durch den OPNV ist liber die
bestehenden Bus- und Stadtbahnver-
bindungen gegeben.

Unsererseits bestehen in diesem Be-
reich keine weiteren Planungsabsichten.

Sonstige Bedenken oder Anregungen Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
erheben wir nicht.” nommen.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme enthélt keine Beitra-
ge, die Auswirkungen auf den Bebau-
ungsplan haben.

Schreiben von Stellungnahme der Verwaltung
BS/ENERGY Braunschweiger
Versorgungs-AG & Co. KG, Abt. VW,
Taubenstral3e 7, 38106 Braunschweig
vom 12. Dezember 2012

,Seitens der Fernwarmeplanungsabtei-
lung VW - Warme und Contracting gibt
es Planungen das neue Forschungs-
zentrum Rebenring mit Fernwarme zu
versorgen. Unser Kunde, die TU Braun-
schweig, hat ein externes Planungsbtiro
fur die Planungen der Leitungsanbin-
dung beauftragt. Aus den gemeinsamen
Gesprachen sind die in der Anlage bei-
gefugten Ergebnisse diskutiert und ab-
gestimmt worden. Den Leitungsverlauf
der Fernwarmetrasse habe ich Ihnen Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
ebenfalls beigefigt.” nommen.




Vorschlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme enthélt keine Beitra-
ge, die Auswirkungen auf den Bebau-
ungsplan haben.

Schreiben von

BS/NETZ Braunschweiger Netz GmbH
Abt. BTPp, Taubenstralie 7,

38106 Braunschweig

vom 18. Dezember 2012

Stellungnahme der Verwaltung

Lotromversorgung:

Im Geltungsbereich des oben genannten
Bebauungsplanes befindet sich am
Rande zum Biltenweg/ Konstantin-
Uhde-Str. eine Ortsnetzstation der
Stromversorgung, die im Bebauungsplan
als Anlage der Stromversorgung bereits
eingetragen ist.

Nach Auskunft von Herrn Gronde
(Technischen Universitat Braunschweig)
wird das geplante Forschungszentrum
,Brics“ in das Mittelspannungsnetz der
Technischen Universitat Braunschweig,
im Bereich zur Spielmannstr. 10, Gber
die Konstantin-Uhde-Str., eingebunden.
Die Technische Universitat Braun-
schweig teilt der BSINETZ GmbH den
voraussichtlichen Leistungsbedarf fur
geplanten Neubau des Forschungszent-
rums am Rebenring mit.

Danach wird seitens der BSINetz GmbH
gepruft, ob an der TU-Ubergabe am
.Hagenring 30" der zusatzliche Leis-
tungsbedarf zur Verfligung steht.

Gas- uns Wasserversorgung:

Die Wasser- und ND-Gasversorgung
kann, je nach Erforderlichkeit, sowohl
Uber den Rebenring, als auch tber die
Konstantin-Uhde-Straf3e durch die dort
jeweils vorhandenen Versorgungs-
leitungen gewahrleistet werden, Haus-
anschlisse gilt es zu sichern.

Eine Neuverlegung von Versorgungslei-
tungen fur die Bereiche Gas- und Was-
ser ist auf der Basis des vorliegenden
Bebauungsplanes nicht notwendig.

Betriebstelefon:
Im Geltungsbereich des oben genannten




Bebauungsplanes befinden sich Kupfer-
und LWLVersorgungsleitungen im 6f-
fentlichen Bereich, der Nebenanlagen
Bulltenweg/ Rebenring und der Pockelstr.
(siehe Anhang).

In der Ortsnetzstation ,,Bultenweg/ Kon-
stantin-Uhde-Str." befindet sich ein Kup-
fer- und LWL-Verteiler.

Auf dem direkten Geldnde befinden sich
keine Versorgungsleitungen.*

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen.

Vorschlag der Verwaltung:

Die Stellungnahme enthélt keine Beitra-
ge, die Auswirkungen auf den Bebau-
ungsplan haben.

Schreiben von Deutsche Telekom
Netzproduktion GmbH PTI 23 Techni-
sche Infrastruktur, Niederlassung
Nordwest, Friedrich-Seele-Stralde 7,
38122 Braunschweig

Vom 07. Dezember 2012

Stellungnahme der Verwaltung

,Die Telekom Deutschland GmbH (nach-
folgend Telekom genannt) - als Netzei-
gentimerin und Nutzungsberechtigte i.
S.v. 8 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche
Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevoliméchtigt, alle Rechte und Pflichten
der Wegesicherung wahrzunehmen so-
wie alle Planverfahren Dritter entgegen-
zunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Stellungnahmen abzuge-
ben. Zu der o. g. Planung nehmen wir
wie folgt Stellung:

Im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes HA 128 verlaufen nach unseren Un-
terlagen nur private Kabelschachte der
TU Braunschweig, beflllt mit Kabeln der
Deutschen Telekom AG. Umfangreiche
Trassen unsererseits befinden sich un-
mittelbar aul3erhalb, des zu bebauenden
Gebietes in den Nebenanlagen (Gehwe-
gen) des Bebauungsplanes. Diese dir-
fen nicht beschadigt werden und sind in
der Bauphase zu sichern.

Wie bereits der Stadt Braunschweig er-
oOrtert, ist die in der Grinordnung ( Punkt
6.6) genannte Prifung, entlang der Sid-




seite des Rebenringes, aulRerhalb des
Geltungsbereiches Baume zu pflanzen
nicht umsetzbar. Ein Uberpflanzen unse-
rer Anlagen ist nicht moglich und eine
Verlegung ware unverhéaltnismanig.

Die Kabelschutzanweisung der Telekom
Deutschland GmbH ist zu beachten.

Bezlglich der geplanten Zufahrten zu
den neuen Forschungsbereichen und
einer notwendigen Sicherung und An-
passung aller unserer Anlagen, wie Ka-
belschachte, aktive Technik, gehen wir
von einer Kostenibernahme aus. Wir
bitten Sie, uns diese Kostenubernahme
durch den Investor ausdriicklich bestati-
gen zu lassen, da aufgrund der Grol3e
der betroffenen Anlagen nicht unerhebli-
che Kosten entstehen werden.

Die Kostenlbernahme des Investors
stellt ist fir uns ein wichtige Vorausset-
zung zur weiteren Wahrnehmung unse-
rer Interessen und der Zustimmung zum
vorliegenden Bebauungsplan dar.”

Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. Nach email-Austausch und telefo-
nischer Rucksprache am 13.03.2013
nimmt der Trager die Forderung der
Kostenubernahme als Vorbedingung fur
die Zustimmung zum vorliegenden Be-
bauungsplan zurtck.

Vorschlag der Verwaltung:

Kein Beschluss erforderlich.

Schreiben von Landesamt fur Berg-
bau, Energie und Geologie, Postfach
51 01 53, 30631 Hannover

Vom 07. Januar 2013

»LAuUs Sicht des Fachbereiches Geologie/
Boden wird zu 0. g. Vorhaben wie folgt
Stellung genommen:

Im Planungsbereich befinden sich aus
geologischer Sicht potentiell hochwas-
sergefahrdete Gebiete, die z.T. Aul3er-
halb der Grenzen des Jahrhunderthoch-
wassers (HQ1oo) liegen. Falls bei Extre-
mer-eignissen die vorhandenen Schutz-
malnahmen (z.B. Damme, Deiche) ver-
sagen sollten, konnen diese Gebiete von
Uberschwem-mungen betroffen sein.
Wir weisen darauf hin, dass beim Lan-
des-amt fur Bergbau, Energie und Geo-
logie diverse Kartenunterlagen zu den
Themen ,Geologie und Boden“ ,Hoch-
wassergefahrdung“ (GHK50) und ,Bau-
grund, Ingenieurgeologie® (IGK50) zur

Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men und unter ,Hinweise® in die Textli-




Verfligung stehen.”

chen Festsetzungen aufgenommen®

Vorschlag der Verwaltung:

Kein Beschluss erforderlich.

Schreiben von
Stadtteilheimatpflegerin
Frau Wenderoth
UferstralRe 27 d

38114 Braunschweig
vom 18. Dezember 2012

Stellungnahme der Verwaltung

,Keine Anregungen und Bedenken.

Fur die Dokumentation der Veranderun-
gen im Stadtgebiet bitte ich um Mittei-
lung des Termins fur den Baubeginn
sowie weiterer Bauabschnitte.”

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. Mit der Tragerin wurde per
Mail die Terminlage erdrtert.

Vorschlag der Verwaltung:

Kein Beschluss erforderlich

Schreiben von Braunschweig Zukunft
GmbH, Rebenring 33,

38106 Braunschweig

vom 11. Dezember 2012

Stellungnahme der Verwaltung

,Eine Entwicklung des Areals unterstutzt
die Aufwertung des Wissenschafts- und
Forschungsstandortes Braunschweig.
Wir gehen davon aus, dass die inhaltli-
che Ausgestaltung des Planes ohnehin
auf Winsche der Universitat und des
HdW zurick geht und Erganzungen un-
sererseits daher nicht nétig sind.

Lediglich zu ziff. | 3. der textlichen Fest-
setzungen habe ich eine Anmerkung
/bzw. Frage. Bezieht sich die maximale
Grol3e gastronomischer Einrichtungen
von 500 m? auf die Gesamtgrol3e aller
gastronomischen Einrichtungen oder auf
die jeweilige Einzelgrol3e? Mir ist nicht
bekannt, ob und ggf. in welchem Um-
fang neben dem Restaurant La Copula
kiinftig auch noch ein Bistro im Erdge-
schoss des Museums betrieben werden
soll. Dies war meines Wissens zumin-
dest einmal Uberlegt worden. Vielleicht
kénnen Sie das noch hinterfragen, falls
die Flache von 500 m? nicht ausreichen

Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. In den textlichen Festsetzungen
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sollte fir zwei gastronomische Einrich-  |wurde zwischenzeitlich die zulassige
tungen.”

Flache fur gastronomische Einrichtungen

bis zu einer Gesamtgréf3e von 600 m2
geandert.

Vorschlag der Verwaltung:

Kein Beschluss erforderlich.




Stadt % Braunschweig stand: 04 lage S

Bebauungsplan

Forschungszentrum Rebenring HA 128
Behandlung der Stellungnahmen der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB in der Zeit
vom 22. Méarz bis 22. April 2013

Stellungnahme Nr. 1 Stellungnahme der Verwaltung

Schreiben von

Anwalte am Dom, Dr. Moeskes
Rechtsanwaélte

vom 22. April 2013

~Wir vertreten die Eigentimer und Bewohner | Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis ge-
des Rebenrings Herrn Dr. Hans-Georg nommen.

Ahrens, Rebenring 35, 38106 Braunschweig,
Herrn Dr. Christroph Maul, Rebenring 34,
38106 Braunschweig, Burschenschaft Ger-
mania Braunschweig e. V., vertreten durch
den Vorstand, Rebenring 36, 38106 Braun-
schweig, Studentenheimverein Rebenring 36
e. V., vertreten durch den Vorstand, Reben-
ring 36, 38106 Braunschweig.

Namens und in Vollmacht der vorgezeichne-
ten geben wir hiermit nachstehende Einwen-
dungen und Stellungnahmen zum Entwurf
des Bebauungsplans Forschungszentrum
Rebenring ab. Vorliegende anwaltliche Voll-
machten werden Ihnen hiermit anwaltlich
versichert. Die Vollmachten werden nachge-
reicht.

Die vorbezeichneten sind jeweils Eigentiimer
und Bewohner von Hausern in Braun-
schweig, Rebenring (im Folgenden ,Betroffe-
ne“). Es handelt sich hierbei um -jeweils Re-
benring- Herrn Dr. Maul, Nummer 34: Herrn
Dr. Ahrens, Nummer 35; sowie die Bur-
schenschaft Germania Braunschweig e. V.
sowie flr den Studentenheimverein, Nummer
36; die beiden letztgenannten vermieten in
dem Haus Wohnungen.

Die Betroffenen erheben folgende Einwen-
dungen und Stellungnahmen gegen den
Entwurf des Bebauungsplanes Forschungs-
zentrum Rebenring. Die nachstehenden Ein-
wendungen und Stellungnahmen sind nicht
abschliel3end:

Der Bebauungsplan Forschungszentrum Re-




benring fuhrt jeweils zu einer empfindlichen
Verletzung des jeweiligen Eigentumsrechtes,
Art. 14 GG, sowie zu einer Verletzung des
jeweiligen Rechts auf korperliche Unver-
sehrtheit (Art. 2 Abs. 2 S.1 GG) und fihrt zu
einer spurbaren Verschlechterung der ge-
genwartigen Situation.

Im Einzelnen:

1. Die Hauser befinden sich auf der nordli-
chen Seite des Rebenrings ndrdlich des B-
Plangebietes.

Die von den Betroffenen jeweils bewohnten
und zu Eigentum stehenden Hauser stehen
jeweils unter Denkmalschutz.

Die Hauser werden jeweils von den jeweili-
gen Betroffenen und ihren Familien seit vie-
len Jahren bewohnt. Hinter jedem Haus be-
findet sich ein groRer Garten, der jeweils von
den Betroffenen und ihren Familien neben
gartnerischen Aktivitaten vor allem auch zur
Ruhe und Entspannung genutzt wird. Die
Verbindung und der Heimverein nutzen eben
falls den Garten in gleicher Weise; im Haus
leben des Weiteren 18 verschiedene Mieter,
welche ebenfalls auf Ruhe und Erholung in
dem hinter dem Verbindungshaus liegenden
Garten angewiesen sind.

Der Betroffene Ahrens ist 62 Jahre alt und ist
auf die Nutzung des Gartens angewiesen.

2. a) Insbesondere durch die Hohe des ge-
planten Bauwerkes am Rebenring (gegen-
Uber den genannten Flachen unserer Man-
danten) kommt es zu einer empfindlichen
Trichterwirkung wegen den zu erwartenden
Larmimmissionen (Verkehrslarm). Der Larm
kann nicht mehr in alle Richtungen ,abflie-

Es ist aus Sicht des Betroffenen nachvoll-
ziehbar, dass dieser eine erholsame und ru-
hige Nutzung des Gartens winscht. Dieser
Umstand wird jedoch aufgrund der bereits
vorhandenen Larmbelastigung durch den
StralRenverkehr nicht gewahrleistet. Es ist
nicht ersichtlich, warum der Betroffene mehr
als Ublich auf die Nutzung des Gartens an-

gewiesen sein soll-wird-leidernicht-ausge-

Grundsatzlich ist ein Hausgarten geeignet,
die Wohnqualitét zu erhéhen. Innerhalb des
verdichteten Stadtraumes, zu dem das Plan-
gebiet und seine Nachbarschaft zu zahlen
sind, gehort ein Hausgarten allerdings nicht
regelmanig zur Wohnungsausstattung.

Unabhangig-Der Rebenring gehdrt zu einer
der vielbefahrenen StralRen innerhalb des

Stadtgebietes von Braunschweig. Es wird
nicht verkannt, dass die Wohnhauser der
Einwander erheblichen Larmimmissionen aus

dem geplantenFersehungszentrum-Verkehr
ausgesetzt sind. Allerdings ist der-Rebenfing




Ren®. In Folge dessen werden die Larmim-
missionen sowohl im vorderen Bereich der
Hauser (zum Rebenring hin), die ausschliel3-
lich zu Wohnzwecken benutzt werden, emp-
findlich steigen. Die Zunahme der Larmim-
missionen bewirkt zudem, dass auch im hin-
teren Bereich (ebenfalls Wohnnutzung) keine
Wohnnutzung sowie hinter den Hausern eine
Gartennutzung nicht mehr erfolgen kann, da
der Larm aus dem Rebenring heraus in Folge
der Hohe des geplanten Bauwerkes in nordli-
che Richtung zu den Hausern und in die Ab-
stdnde zwischen den Hausern hineinfliel3t
und damit gerade auch im hinteren Bereich
sowie hinter den Hausern (Garten) erheblich
ist. In ndrdlicher Richtung hinter den Garten
befindet sich ebenfalls eine héherstockige
Bebauung. In Folge der entsprechenden
Trichterwirkung im Rebenring ist daher mit
einer sich verstarkende Larmimmissionsent-
wicklung sowohl im vorderen Bereich der
Hauser, als auch im hinteren Wohnbereich
sowie im Gartenbereich zu rechnen.

stark befahren-festzustellen, dass die unter
Denkmalschutz stehenden Gebaude zu einer
Zeit errichtet wurden, als der Rebenring noch
nicht seine heutige verkehrliche Bedeutung
besalR. Die daraus aus dem Verkehr resultie-
renden Larmimmissionen werden durch die
zusatzlichen -Verkehrsstrome nurmmarginal:
die aus der Realisierung des Bebauungs-
plans zu erwarten sind, tatsachlich geringfii-
gig erhoht. lawieweitDie Stadt hat den Um-
stand, inwieweit der Meramurf-dass-die-Ge-
baudehéhe Neubau des Neubaus-For-
schungszentrums eine weitergehende Trich-
terwirkung hervorruft, diezu-Sechallreflexio-

nen-und-damiteine-malkgebliche \ersehlech-
tenu}n;g{ Elle'l ST EIEE"EII' =i Ier'e'leu’ltlaelnng

lieh-mittels einer Schallausbreitungsberech-
nung untersucht. Die schalltechnische Unter-
suchung ergab zur StralRe hin eine geringfii-
gige Erhéhung der Beurteilungspegel von
0,5 dB(A) fur die kritische Hohe an den Fas-
saden (1. OG) und von rd. 1 dB(A) im Be-
reich der AuRenanlagen der Grundstlcke
Rebenring 34-36. Fur den Bereich der Au-
Benanlagen errechnen sich aufgrund der
Schallreflexionen fir den Bereich Ublicher
Terrassenanordnungen Mittelungspegel von
max. 57 dB(A) tags und 48 dB(A) nachts.
Diese liegen unterhalb der fur ein Mischge-
biet maflRgeblichen Orientierungswerte der
DIN 18005 (60 dB(A) tags/50 dB(A) nachts).
Die Erhdhung ist daher bereits aus diesem
Grund hinnehmbar. Zudem ist bezogen auf
den Gartenbereich — wie auch bezogen auf
die Gebaude- die Erhdéhung der Larmimmis
sionen nicht spirbar: Pegelanderungen un-
terhalb von 1 dB(A) gelten als messtechnisch
nicht nachweisbar. Die von der Stadt - Abtei-
lung Umweltschutz — berechnete Erh6hung
der Schallimmissionen wurde im Nachgang
von dem Buro Akustik Analyse Service (AAS)
bestatigt. Das Buro gelangte sogar zu Immis-
sionspegeln, die statt 0,5 dB(A) nur 0,4 dB(A)
hoher waren als ohne das Vorhaben. Diese
geringfugige Abweichung zwischen dem Er-
gebnis der beiden Begutachtungen begrin-
det jedoch keinen Zweifel an der Richtigkeit
der Gutachten, sondern ist u.a. darauf zu-
rickzufihren, dass die Stadt bei ihrer Be-
rechnung zugunsten der Anwohner von einer
rechtlich nicht erforderlichen Finffachreflexi-
on ausgegangen ist. Die beiden vorgenom-
menen Ermittlungen kommen damit im We-
sentlichen zu einem identischen Ergebnis.
Pegelanderungen unterhalb von 1 dB(A) gel-




ten als messtechnisch nicht nachweisbar,
Pegelanderungen unterhalb von 3 dB(A) sub-
jektiv-konnen als nicht wahrnehmbar sind-
eingestuft werden.

Bereits die bestehende verkehrliche Situation
fuhrt an den Wohnh&usern der Einwander zu
Beurteilungspegeln, die oberhalb der aus der
Rechtsprechung entwickelten Schwelle der
Gesundheitsgefahrdung von tags 70 dB(A)
und nachts 60 dB(A) liegen. Daher wurden
verschiedene MalRnahmen geprift, die einer
weiteren Erhéhung der Beurteilungspegel
entgegenwirken.

Die Errichtung einer Larmschutzwand nord-
lich des Plangebietes kommt aus stadtgestal-
terischer Sicht nicht in Betracht. Innerhalb
des verdichteten Stadtgebietes und entlang
des Rebenrings als wichtige Einfallstra3e
wirde eine Larmschutzwand als Fremdkor-
per wahrgenommen. Zudem ware lediglich
ein Standort auf der Nordseite des Reben-
rings und damit unmittelbar vor den Hauser
der Einwander Uberhaupt fur eine Larm-
schutzwand geeignet, den Verkehrslarm zu
reduzieren. Entsprechende Flachen stehen
hierzu nicht zur Verfiigung.

Das Aufbringen von schallabsorbierendem
Asphalt, sogenanntem Flusterasphalt, kann
zu einer Minderung der Larmbelastung fuh-
ren. Veranderungen der Fahrbahnoberflache
werden in Braunschweig in der Regel dann
vorgenommen, wenn der Strallenraum ohne-
hin sanierungsbedurftig ist. Ublicherweise
bildet die sanierungsbediirftige unterirdische
Leitungsinfrastruktur wie z.B. die Kanalisation
den Anlass, um auch oberirdische Verande-
rungen am StralBenraum vorzunehmen. Das
alleinige Aufbringen von Flisterasphalt steht
allerdings in keinem angemessenen Verhalt-
nis von Aufwand und Nutzen, wenn lediglich
die Reduzierung einer nicht spirbaren
Larmerhohung fir drei Wohnhauser damit
ausgeglichen werden soll. Aus finanziellen
Grunden kann eine solche MalRnahme erst
dann ausgefuihrt werden, wenn die Stral3e
ohnehin sanierungsdurftig ist.

Die Realisierung einer schallabsorbierenden
Fassade am Neubau des Forschungsgebau-
des wurde von der Bauherrin geprift. Im Er-
gebnis ist festzustellen, dass eine solche
Mafl3nahme die Funktionalitat der dahinterlie-
genden Biuroraume in Bezug auf Belichtung
und Bellftung einschranken wiirde. Zudem




Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Sowohl der Dauerschallpegel als auch die
Spitzenpegel werden das enteignungsrecht-
lich relevante Mal} liberschreiten.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

wirde eine Fassade ebenfalls Kosten auslo-
sen, die nicht mehr im Verhaltnis zu dem
erzielbaren Vorteil stehen.

Als MaRnahme fir die betroffenen Wohnhéau-
ser wurden auch passive MalRnahmen wie
der Einbau von Schallschutzfenstern in Er-
wagung gezogen. Zum Teil haben die Ein-
wander bereits vor Realisierung des Vorha-
bens einen Austausch der straf3enseitigen
Fenster an den Gebauden des Einwénders
vorgenommen. Eine weitergehende Reduzie-
rung ware danach — wie der Einwander wei-
ter unten selbst feststellt — kaum erzielbar.

Vor diesem Hintergrund wird von konkreten
Malnahmen zur Reduzierung der Beurtei-
lungspegel Abstand genommen. Die gering-
flgige Pegelerh6hung aus dem ermdoglichten
Vorhaben erscheint aberin-diesem-Falle auf-
grund der hohen Vorbelastung auf dem Re-
benring vertretbar. Nicht-ohre-Grund-befin-

I ich ind i hat i I

il . I : hutzbediri
werbliche-Nutzangen- Die ebenfalls betrach-

tete Reflexion des bestehenden Strafl3en-
larms auf die Hauser der Einwander wird
ebenfalls als nicht so gewichtig angesehen,
dass sie zwingend SchutzmalRnahmen aus-
[6sen mussten.

Die Technische Universitat bildet fir die Stadt
Braunschweig einen erheblichen Bedeu-
tungsfaktor in der Wissens- und Dienstleis-
tungswirtschaft. Sie begriindet eine nationale
und internationale Bekanntheit der Stadt und
stellt einen Baustein der wirtschaftlichen
Prosperitat dar. Die Stadt Braunschweig be-
tont daher regelméaRig die Bedeutung der
Forschungseinrichtungen und ihren Willen,
diesen Wirtschafts- bzw. Wissenschaftssek-
tor weiter zu fordern.

Auch fur andere StraBenraume innerhalb des
Stadtgebietes sind erhebliche Larmvorbelas-
tungen zu konstatieren. Die vollumfangliche
Bertcksichtigung des Larmschutzes liel3e
hier wie dort keine weitere Stadtentwicklung
zu. Vor diesem Hintergrund erscheint es ge-
rechtfertigt, den angemessenen Ansied-
lungsvoraussetzungen fir weitere Institutio-
nen ein héheres Gewicht zukommen zu las-
sen als die vollumfangliche Berlcksichtigung
der Belange Einzelner, an einer bereits heute
stark befahrenen Hauptverkehrsstral3e einen
vollumfanglichen Larm-Immissionsschutz zu
realisieren.




Nicht nur die HOhe ist entscheidend. Auch in
Folge des Umstandes, dass das geplante
Gebaude direkt an den Blrgersteig gebaut
werden soll, verstarken sich die vorgenann-
ten Wirkungen noch erheblich. Dies fuhrt zu
einer weiteren Verengung des Immissions-
raumes und damit auch zu einer Verstarkung
der Immissionswirkungen zu den jeweiligen
Grundstiicken der jeweiligen Betroffenen. Der
Larm flief3t nicht ab, sondern wird bestandig
erhalten und verstérkt sich. Die Abstdnde
zwischen dem Larm leiten die Immissionen
guasi durch.

In der uns bekannten zuganglichen Stellung-
nahme, soweit diese Uberhaupt ausgelegt
und zuganglich gemacht wurden, sind die
vorliegenden Umsténde nicht erfasst. Damit
sind die Immissionsschutzrelevanten Rah-
menbedingungen fur das Forschungszentrum
nicht ausgewiesen.

Die Berechnung des StraRenverkehrslarms
ist nicht nachvollziehbar. Es ist die Rede da-
von, dass aufgrund von Verkehrsprognose-
daten des WVI —Institutes fur 2010 und 2020
Berechnungen durchgefiihrt wurden. Die Er-
mittlung dieser Daten ist jedoch dunkel. Es ist
nicht ersichtlich, aufgrund welcher genauen
Daten bestimmte Prognosebildungen und
aufgrund welcher Grundannahmen diese
erfolgten.

Es wird nicht verkannt, dass die Gebaudeho-
he mitentscheidend fiur die Schallreflexion
innerhalb eines Strallenraumes ist. Allerdings
setzt dies i.d.R. eine beiderseits annahernd
gleichhohe Bebauung voraus. Der Rebenring
behalt auch nach der Realisierung des For-
schungsgebéaudes einen sehr breiten Stra-
Benraum. Bei den zu erwartenden unter-
schiedlichen Gebaudehdhen ist eher zu er-
warten, dass die Reflexionen mit zunehmen-
der H6he abnehmen, da oberhalb einer be-
stimmten Hohe keine beidseitige Reflexions-
wand mehr besteht. Die Untersuchungser-
gebnisse zeigen, dass es auch unter Berlick-
sichtigung der hohen Vorbelastung zu keiner
subjektiv wahrnehmbaren Verstarkung der
Immissionslast fur die Bestandgebaude
kommt.

Die schalltechnische Beurteilung der Abtei-
lung Umweltschutz mit den Planungsunterla-
gen konnte wahrend der 6ffentlichen Ausle-
gung eingesehen werden. Die schalltechni-
sche Beurteilung erfolgte umféanglich fir das
Plangebiet. Mangel in der Erhebung sind
nicht erkennbar. Das Plangebiet selbst wird
hauptsachlich vom Stral3enverkehrslarm des
Rebenrings beaufschlagt. Die Abteilung Um-
weltschutz hat aufgrund der Einwendungen
die Immissionserhéhungen fur die betroffe-
nen Geb&ude nochmals konkret berechnet.
Darlber hinaus hat der Vorhabentrager im
Rahmen des Zustimmungsverfahrens eine
schalltechnische Untersuchung an einen ex-
ternen Gutachter vergeben, die das Gutach-
ten der Stadt- Abteilung Umweltschutz- be-
statigt hat.

Die Berechnung des Verkehrslarms fufdt auf
den Verkehrsdaten 2010 sowie auf den
Prognosedaten fur das Jahr 2020, welche
beide vom Verkehrsgutachter WVI (Prof. Dr.
Wermuth Verkehrsforschung und Infrastruk-
turplanung GmbH) fur das gesamte Stadtge-
biet ermittelt wurden.

Zur Ermittlung der Immissionen aus Ver-
kehrslarm werden Verkehrsprognosen zu-
grunde gelegt, um die durch Z&ahlungen er-
mittelten Werte fur die verhaltnismafig lange
Geltungsdauer von Bebauungsplanen eine
verlassliche Datenbasis zu erlangen. Die zu
erwartenden Verkehre aus der Zu- und Ab-
fahrt in das Plangebiet wurden separat ermit-
telt.




Die Erlauterung weist als Untersuchungsge-
biet den Raum zwischen dem Rebenring, der
Konstantin-Uhde-Str., dem Biiltenweg und
der Pockelsstrafl3e. Damit ist der genannte
Bereich der Betroffenen gerade nicht erfasst.

Dies bedeutet, dass das Untersuchungsge-
biet ausschlie3lich auf den Bereich begrenzt
war, der sidlich an das geplante Bebau-
ungsplangebiet anschliel3t. Der Bereich unse-
rer Mandantschaft, der in ndrdlicher Richtung
(nordlich des Rebenrings) anschlief3t, wird
hierdurch vollig ignoriert. Es wird nicht an-
satzweise erkannt, dass dieser Bereich eben-
falls einen Immissionsort darstellt. Dies wird
ausweislich der eigenen Stellungnahme der
Stadt Braunschweig bei der Planung gar
nicht bertcksichtigt. Demzufolge ist davon
auszugehen, dass die Immissionsrichtwerte
gemaln Ziffer 6.1 der TA Larm nicht eingehal-
ten werden.

Die ist offensichtlich rechtswidrig, sodass ein
derartiger Bebauungsplan keinen rechtlichen
Bestand héatte. Wirde der Plan beschlossen
werden, kuindigen wir bereits jetzt eine Nor-
menkontrollklage vor dem Oberverwaltungs-
gericht gemaf § 47 VWGO an.

Es ist bei der Berechnung zudem nicht er-
sichtlich, dass die Immission im Hinblick auf
den direkt nordlich anschlieRenden Bereich
der Betroffenen auch nur erkannt oder be-
racksichtigt wurden. Wie bereits ausgefiihrt,
ist vielmehr damit zu rechnen, dass die ent-

Diese Werte werden zu einem wissenschaft-
lich anerkannten Modell verarbeitet. Es be-
steht daher aus Sicht der Stadt Braun-
schweig kein Anlass an der Aussagekraft des
Gutachtens zu zweifeln.

Das Untersuchungsgebiet ist weitgehend
identisch mit dem Plangebiet. Dadurch wird
indirekt auch deutlich, dass der Rebenring
mit seinen immissionsschutztechnischen
Auswirkungen auf das Plangebiet der be-
stimmende Faktor ist. Allerdings ist auch
deutlich, dass durch den Bebauungsplan nur
eine unbedeutende Verkehrs- und damit
Larmerhdhung am Rebenring verbunden ist.
Der nordlich des Rebenrings liegende Be-
reich wurde deshalb nicht in den Bebauungs-
plan aufgenommen, weil dies weder aus
stadtebaulichen noch aus immissionsschutz-
technischen Aspekten erforderlich erschien.
Der Umgang mit der zukinftigen Larm-
Immissionssituation bedingt nicht zwingend
die Aufnahme in das Plangebiet, zumal sich
keine Festsetzungen fur die Verringerung der
Immissionspegel aufdréangen.

Auf das Vorgenannte wird verwiesen.

Die vom Planvorhaben ausgehenden
Larmemissionen und deren Einfluss auf die
schutzbediirftige Nachbarschaft sind unter
Nr. 5.3 ,Gerausche” der schalltechnischen
Untersuchung und unter Nr. 5:4Anla-

genemissionen—derBegrondungzum-Be-

rings-5.4 ,Larm“ der Begriindung zum Be-
bauungsplan dargelegt worden.

Der Auffassung des Einwéanders, dass der
Verzicht auf eine gutachterliche Untersu-
chung gleichzusetzen ist mit der Nichteinhal-
tung von Immissionsrichtwerten, kann nicht
gefolgt werden. Eine Rechtswidrigkeit der
Planung kann nicht erkannt werden.

Auf das Vorgenannte wird verwiesen.

Wie bereits erlautert stellt der Rebenring die
dominante Verkehrsgerauschquelle dar.
Demgegenuber ist eine Beaufschlagung
durch Immissionen aus Nutzungen im Gel-




eignungsrechtlich relevante Schwelle sogar
Uberschritten wird. Dies lasst sich durch be-
sondere Schallschutzmafinahmen (Einbau
dickerer Fenster) nicht verhindern.

Dies héatte jedoch nahegelegen, weil die Re-
chenergebnisse selbst ausweisen, dass die
Gerauschbelastung von der studlichen Plan-
flache (ndrdlich Konstantin Uhde-Str.) nach
Norden hin (Richtung Rebenring) zunimmt.

Die Stellungnahme und Untersuchung weist
sogar lediglich Mal3nahmen zum passiven
Schallschutz oder zum aktiven Schallschutz
nur in stdlicher Richtung aus.

All dies ist fehlerhatft.

Die trichterahnliche und sich verstarkende
Wirkung im hinteren Bereich der Gebaude
der Betroffenen wird in der schalltechnischen
Untersuchung zudem nicht ansatzweise er-
fasst.

tungsbereich des Bebauungsplanes im Ver-
haltnis zur Vorbelastung untergeordnet.

Eine Zunahme der Geréduschbelastung inner-
halb des Geltungsbereichs nach Norden ist
dariber hinaus ein klares Indiz dafir, dass
der StralRenverkehr auf dem Rebenring die
wesentliche Ursache fir Larmimmissionen
ist. Es ist nachvollziehbar, wenn sich der
Einwénder gegen die Immissionsbelastung
aus dem Verkehr des Rebenrings ausspricht.
Allerdings tragt das Bebauungsplangebiet
hierzu nur in sehr untergeordnetem Umfang
bei. Soweit eine Reduzierung der Verkehrs-
belastung am Rebenring erfolgen soll, ist
dieser Bebauungsplan dafur als Regelungs-
instrument ungeeignet. Dies bedarf vielmehr
anderer Uberlegungen, die auch das weiter-
gefasste Verkehrsnetz mit berticksichtigen.
Dazu ist der Bebauungsplan HA 128 allein
nicht in der Lage. Vielmehr entspricht es an-
deren akzeptierten stadtplanerischen Zielen,
gerade innerhalb des verdichteten Stadtrau-
mes mindergenutzte Flachen einer ange-
messenen Nutzung zuzufthren. Die unmittel-
bare raumliche Nahe des geplanten For-
schungszentrums zu weiteren Einrichtungen
der Technischen Universitat bieten ausrei-
chend Anlass, das Plangebiet fir weitere
Institutionen der TU auszuweisen. Dies tragt
damit zumindest mittelbar zu einer Vermei-
dung von Verkehren bei.

Die festgesetzten passiven Schallschutz-
mafnahmen fur die Neubebauung sollen
sicherstellen, dass fir die zukinftigen Nut-
zungen die vom Gesetzgeber vorgeschriebe-
nen Grenzwerte eingehalten werden. Dabei
spielt der Umstand, dass die sudlich an-
schlieBenden Flachen innerhalb des Plange-
bietes heute noch nicht bebaut sind, eine
hervorgehobene Rolle. Durch die getroffenen
Festsetzungen kann sichergestellt werden,
dass ein zukinftiger Neubau in der Stidhalfte
des Plangebietes angemessen auf die Larm-
situation reagieren kann. Aktive Schall-
schutzmalinahmen werden keine festgesetzt
und sollen aus gestalterischer Sicht auch
vermieden werden (vgl. Begriindung S. 24).




Dieser Bereich wird vielmehr gar nicht als
relevanter Baubereich auch nur gesehen.

In Folge der Bebauung wird es zudem zu
einer verstarkten Nutzung von An- und Ab-
fahren, Motor starten, Turschlagen und der-
gleichen kommen. Dies betrifft nicht nur den
sudlichen Bereich, sondern gerade auch den
nordlichen Bereich der Betroffenen.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass ge-
ruchsbelastete Abluft nach den MalRgaben
der TA Luft Gber Dach abzuleiten ist, sodass
diese mit der freien Luftstrémung abtranspor-
tiert werden kann. Dies scheidet aus den

I d ; o el
schafteingehaltlenwerden:

Auf das Vorgenannte wird verwiesen. Wie im
Gutachten dargestellt, erfolgte im Bebau-
ungsplanverfahren eine Auseinandersetzung
mit den Belangen hinsichtlich der Bestands-
gebaude.

Es wird nicht verkannt, dass durch die ge-
nannten Nutzungen in der Regel Larmemis-
sionen hervorgerufen werden. Konkrete
Festsetzungen uber die genaue Lage von
Stellplatzen werden im Bebauungsplan nicht
getroffen. Allerdings wurden die Gberbauba-
ren Grundstiicksflachen so festgesetzt, dass
ein nordlicher Baukoérper des SO 2 eine Ab-
schirmung fur solche Nutzungen darstellt und
dass andererseits die bereits bestehenden
Parkflachen zumindest bis zur Realisierung
eines weiteren Bauabschnitts weitergenutzt
werden kénnen.

Allgemein gilt gemaf Parkplatzlarmstudie
(Tab. 37, Bayr. Landesamt fir Umwelt, 6.
Auflage ), dass ein Mindestabstand von 28 m
zur benachbarten Wohnbebauung einzuhal-
ten ist, um die durch an- und abfahrenden
Fahrzeuge erzeugten nachtlichen Spitzenpe-
gel (verursacht durch Turenschlagen, Motor-
starten, etc.) einzuhalten. Im konkreten Fall
wird laut Nutzungsbeispiel zwar der Abstand
zwischen der geplanten Stellplatzanlage und
der Wohnbebauung an der Konstantin-Uhde-
StralRe mit 15-30 m deutlich unterschritten
wird. Da Fahrzeugbewegungen aufgrund der
zulassigen Nutzung als Universitatseinrich-
tung jedoch vor allem tagsuber zu erwarten
sind, ist dieser Umstand im Zuge der Reali-
sierung des 2. Bauabschnittes zwar genau zu
prufen, aber derzeit keine kritische Ver-
schlechterung gegeniiber der Bestandssitua-
tion zu erwarten.

Aufgrund der abschirmenden Lage des ge-
planten Geb&udes und einer Anordnung der
Stellplatze im sudlichen und westlichen Teil
des Geltungsbereiches werden Bestandsge-
biete nordlich des Rebenrings vom Parkplatz-
larm nicht betroffen. Unabhangig davon ist
der Mindestabstand auch deutlich tGberschrit-
ten.

Der Bebauungsplan trifft keine Regelungen
zu Abluft oder Gerlichen. Anders als vielleicht
fur Larmemissionen lasst sich das zukinftige
Verhalten nicht genau bestimmen. Etwaige
Reglementierungen fir diese Medien werden
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bereits genannten Griinden aus, sodass dies
ebenfalls zu einer erheblichen Belastigung
der Nachbarschaft fuhrt. Die Mdglichkeit
scheidet insbesondere deshalb aus, da der
bisherige griine Freizeit- und Sportplatz, auf
dem das Gebaude errichtet werden soll, weg-
fallt und damit eine Abluft gerade nicht mehr
abtransportiert werden kann, sondern auf-
grund der Hohe des Geb&udes unweigerlich
in nordliche Richtung abzieht. Damit wird die
Nutzung des Gartenbereiches und des
Wohnbereiches (also des jeweiligen Gebau-
des in sudlicher Richtung zum Rebenring hin,
als auch in ndrdliche Richtung vom Reben-
ring weg zum Garten) gestort und vollig un-
maoglich macht.

Die Betroffenen wenden sich insbesondere
gegen die geplante Errichtung eines Gebau-
des im nordlichen Bereich des Bebauungspl-
angebietes gegenuber ihren jetzigen im Be-
stand befindlichen Hausern am Rebenring.

Als Entlastung fur den Abschnitt des Bulten-
wegs zwischen Rebenring und dem 6stlichen
Abschnitt der Konstantin- Uhde- Stral3e wird
eine zusatzliche Einfahrt vom Rebenring
festgesetzt. Dies ist unzumutbar. Hierdurch
erhoht sich das Verkehrsaufkommen auf dem
Rebenring ebenfalls betrachtlich. Die ver-

im nachgeordneten Zustimmungsverfahren
(entspricht Baugenehmigungsverfahren) er-
lassen.

Dass ein Abtransport von geruchsbelasteten
Abliften nicht mehr méglich sein sollte, ist
nicht erkennbar. Mit der ermdglichten Bauho-
he stellen zuklnftige Geb&aude in ihrem Um-
feld keine besonders niedrigen Gebaude dar.
Ein ausreichender Luftaustausch ist daher zu
erwarten. Auch die verbleibende Breite des
Rebenrings auf Hohe der Gebaude der Ein-
wander lasst erwarten, dass mdagliche Geri-
che abgefiihrt werden kdnnen.

Sofern durch den spéteren Betrieb der Anla-
ge (Forschungszentrum) Geruchemissionen
zu erwarten sind, sind diese gemaf Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie Niedersachsen
(GIRL Nds.) so abzuleiten, dass die Ableitung
den Ansprtchen der Nr. 5.5 TA Luft ent-
spricht. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des
Bebauungsplans keine Angaben hierzu ge-
macht werden kdnnen, wird dieser Umstand
bei Bedarf im nachfolgenden Zustimmungs-
verfahren geregelt.

Die Nutzung, die durch diesen Bebauungs-
plan ermdglicht wird, dient einem neuen, in
seiner raumlichen Wirkung weithin sichtbaren
Forschungszentrum. Diese Wirkung ist plane-
risch gewollt. Das neue Geb&ude entsteht auf
dem Campus der TU Braunschweig in direk-
ter N&he zum Haus der Wissenschatft.

Diesem Anspruch folgt die Fassadengestal-
tung mit einer relativ transparenten bandartig
ausgebildeten Lochfassade. Im Erdgeschoss
bindet der transparente Eingangsbereich von
Siuden nach Norden durch. Dadurch wird der
Eindruck einer ,WWand“ vermieden.

Das Gebéaude tritt in einen Dialog mit dem
offentlichen Raum. Das Verhaltnis Gebaude-
hohe und StralRenbreite entspricht dabei ei-
nem an vielen Stellen des Rebenrings anzu-
treffenden urbanen Charakter und fuhrt zu
einer weiteren raumlichen Integration dieser
Hauptverkehrsstraf3e.

Laut Verkehrsgutachten erhéht sich das Ver-
kehrsaufkommen im Abschnitt des Reben-
rings auf der nach Osten fihrenden Fahr-
bahn um ca. 100 Fahrten bei einer Gesamt-
verkehrsmenge von zzt. 36.200 Kfz/24 h.
Diese Steigerung ist nicht wahrnehmbar. Der
Rebenring stellt in der stadtischen Verkehrs-




- 11 -

schiedenen Larmwirkungen werden hierdurch
noch verstarkt. Die Rechte und Interessen
der Betroffenen bleiben véllig aul3en vor, da
es offenbar als ,Errungenschaft® angesehen
wird, dass der von Westen zuflieRende Ver-
kehr direkt anfahren kann.

Bereits gegenwartig fihrt der Verkehrslarm
schon im Bestand zu Uberschreitungen der
mafgebenden Orientierungswerte gem. DIN
18005, Beiblatt 1.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

wegehierarchie eine bedeutende Verbindung
dar. Gemal dem planerischen Ziel, durch die
Bindelung von Verkehren auf Hauptstrecken
so gleichzeitig auch eine Beruhigung der
Wohnbereiche zu erzielen, ist die Anbindung
des Plangebietes Uber den Rebenring plau-
sibel und gerechtfertigt.

Es wird nicht bestritten, dass entlang des
Rebenrings bereits vor der Aufstellung des
Bebauungsplans HA 128 die Orientierungs-
werte der DIN 18005 und z.T. auch die
Schwelle, ab der eine Gesundheitsgefahr-
dung bestehen kann, Gberschritten sind. Die
vollumfangliche Einhaltung der Orientie-
rungswerte wirde allerdings im Bereich des
Rebenrings wie auch an anderer Stelle im
Stadtgebiet jegliche stadtebauliche Entwick-
lung blockieren. Es ist ein anerkanntes plane-
risches Ziel, zentrumsnahe Gebiete einer
intensiven Nutzung zuzufiihren. Dies ge-
schieht auch hier. Um eben die Larmbelas-
tungen nicht auf einen noch gréf3eren Kreis
auszudehnen, setzt der Bebauungsplan HA
128 keine schutzbedirftigen Nutzungen fest.

Es wird nicht verkannt, dass dies fir die nord-
lich des Rebenrings liegenden Grundstticke
der Einwander nicht zu einer Verbesserung
der Situation fuhrt. Eine merkliche Verbesse-
rung der Immissionssituation fir die Nordsei-
te des Bebauungsplans lasst sich aber durch
den Bebauungsplan nicht erzielen. Zur Re-
duzierung der Verkehre auf dem Rebenring,
die auch eine merkliche Reduzierung der
Larmimmissionen herbeiftihrt, waren bei der
0.g. Verkehrsmenge andere, stark in das
innerstadtische Verkehrssystem eingreifende
Mafnahmen erforderlich.

Der Bebauungsplan fuhrt nur zu einer unwe-
sentlichen, nicht wahrnehmbaren Erhéhung
des Larmpegels. In innerstadtischen Lagen
an HauptverkehrsstralRen ist damit regelma-
3ig zu rechnen und-dies-ist-deshalb-zu-ak-
zeptieren- Zwar ist angesichts der errechne-
ten Immissionspegel die Schwelle der Ge-
sundheitsgefahrdung Uberschritten. Da die
Erhéhung der Immissionen jedoch im Ver-
gleich zu den bisherigen Immissionen nicht
spurbar ist und eine Abhilfe nicht bzw. nur mit
unverhaltnismaRigen Aufwand erfolgen kénn-
te, werden die Belange des Einwénders zu-
rickgestellt hinter dem 6ffentlichen Interesse
an der Realisierung des Vorhabens. Die Er-
richtung des Forschungszentrums mit seiner
positiven Wirkung auf den gesamten For-
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Die Begriindung des Bebauungsplanes stellt
einseitig auf die Situation im sudlichen Be-
reich des Plangebietes ab. Hierbei wird kon-
statiert, dass aufgrund der deutlichen Unter-
schreitung des Mindestabstandes zum all-
gemeinen Wohngebiet an der Konstantin-
Uhde-StraRe zur Nachtzeit es zu Uberschrei-
tungen des Spitzenpegels kommt. Dies gilt
jedoch jedenfalls (auch) im Nordlichen Be-
reich der Betroffenen. Dies wird hier jedoch
nicht bertcksichtigt.

Entgegen der geltenden gesetzlichen Best-
immungen wird ebenfalls nicht berticksichtigt
der Verkehrslarm, der sich auf die nordlich
bestehende Bebauung auswirkt.

Ebenso wenig wird gesehen die betrieblichen
Larmquellen des Plangebietes in diesem Be-
reich.

schungs- bzw. Wissenschaftsstandort Braun-
schweig wird an dieser Stelle insgesamt ho-
her gewichtet als die formale Einhaltung der
Orientierungswerte.

Eine einseitige Bewertung der Situation ist
nicht erkennbar. Es ist richtig, dass vom kinf-
tigen Parkplatzlarm insbesondere der sudli-
che Bereich im Plangebiet zur Nachtzeit be-
troffen ist, da der Bebauungsplan zumindest
mittelfristig von einer Beibehaltung der dort
vorhandenen Parkplatze ausgeht. Gemafl
Parkplatzlarmstudie (Tab. 37, Bayr. Landes-
amt fir Umwelt, 6. Auflage ) wird der Min-
destabstand von 28 m zur Unterschreitung
der Spitzenpegel (verursacht durch Turen-
schlagen, Motorstarten, etc.) zwischen dem
an der sidlichen Plangebietsgrenze vorge-
sehen Parkstreifens und der betroffenen
Wohnbebauung mit 15-30 m zum Teil deut-
lich unterschritten. Da Fahrzeugbewegungen
aufgrund der zulassigen Nutzung als Univer-
sitatseinrichtung jedoch vor allem tagstiber
zu erwarten sind, ist dieser Umstand im Zuge
der Realisierung des 2. Bauabschnittes zwar
genau zu prifen, aber derzeit keine kritische
Verschlechterung gegentiber der Bestandssi-
tuation zu erwarten.

Die Konstantin-Uhde-Stral3e ist in ihrer ver-
kehrlichen Bedeutung deutlich geringer ein-
zustufen als der Rebenring. Sie dient bereits
in Teilen der Erschlieung von Wohngebie-
ten. Insofern ist eine sensiblere Bewertung
bei den entstehenden Larmimmissionen ge-
rechtfertigt.

Aufgrund der abschirmenden Lage des ge-
planten Gebaudes im SO 2 und einer Anord-
nung der Stellplatze im sidlichen und westli-
chen Teil des Geltungsbereiches werden die
Bestandsgebiete nordlich des Rebenrings
vom Parkplatzlarm nicht betroffen. Unabhéan-
gig davon ist der Mindestabstand auch deut-
lich Gberschritten.

Auf das Vorgenannte wird verwiesen.

Die zu erwartende Immissionssituation nord-
lich des Rebenrings wurde beachtet. Dabei
zielte die Prifung allerdings auf die durch
den Bebauungsplan verursachten zusatzli-
chen Immissionen ab. Die bestehenden Im-
missionen aus Verkehrslarm vom Rebenring
sind hier bereits erheblich. Es handelt sich
hier um einen Larmkonflikt, der nicht durch
den Bebauungsplan HA 128 gel6st werden
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Die Begrindung fuhrt selbst aus, dass ge-
maf DIN 18005 im Hinblick auf den Ver-
kehrslarm selbst bei den — in sich nicht nach-
vollziehbaren — Prognosedaten, nachts die
Orientierungswerte nach DIN 18005 uber-
schritten werden. Hierbei nimmt die Ge-
rauschbelastung von der stdlichen Plange-
bietsflache nach Norden hin (Rebenring) zu.
Fir die Betroffenen ist dies vollig inakzepta-
bel.

Die Werte der DIN 18005 werden aufgrund
des StraRenverkehrslarms zur Tag- und
Nachtzeit bereits jetzt deutlich Uberschritten.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Der Bau einer Schallschutzwand oder eines
Schallschutzwalles kommt nicht in Betracht.
Dies scheidet schon, neben anderen, bereits
aus stadtebaulichen Griinden aus.

Es ist daher ersichtlich, dass die relevanten
Immissionsrichtwerte gem. Nr. 6.1 der TA
Larm im Bereich der Betroffenen nicht einge-
halten werden. Eine Zustimmung wird nicht
erteilt werden.

kann.

Gleichwohl ist es die Aufgabe des Bebau-
ungsplanes, durch seine Planung die zu er-
wartenden Emissionen (Parkplatz, Erschlie-
Bungsverkehr, Anlagengerausche etc.) so zu
begrenzen, dass sich die Immissionssituation
insgesamt nicht verschlechtert. Dabei wird
die bestehende Immissionssituation mit Beur-
teilungspegeln oberhalb der gerichtlich fest-
gestellten Schwelle der Gesundheitsgefahr
angemessen gewurdigt.

Bezogen auf die gesamte Gerauschbelas-
tung ist der Rebenring deutlich pegelbestim-
mend. Danach ist es logisch, dass der Ver-
kehrslarm mit zunehmender N&he zum Re-
benring von Stiden nach Norden zunimmt.
Auf den Umstand, dass der Bebauungsplan
nicht das geeignete Instrument ist, um diesen
Verkehrslarm zu reduzieren, wurde bereits
hingewiesen. Dass durch den Bebauungs-
plan selbst auch Verkehre erzeugt werden,
wird ebenfalls nicht verkannt. Die Gewichtung
des Umstandes, dass durch die zusétzlichen
Verkehre auch oberhalb der Schwelle der
Gesundheitsgefahrdung wenn auch gering-
fugige Erhdhungen stattfinden, wird oben
bereits vorgenommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der hier vollzogene Schluss des Einwénders,
dass ein Verzicht auf eine Schallschutzwand
gleichbedeutend mit der Nichteinhaltung von
Orientierungs- oder Grenzwerten sei, ist so
nicht haltbar.

Es wird nicht verkannt, dass die Vorbelastung
des Rebenrings durch Immissionen aus Ver-
kehrslarm erheblich sind, insofern fihren die
Festsetzungen des Bebauungsplanes auch
nur zu einer unwesentlichen, nicht wahr-
nehmbaren Erh6hung des Larmkontingents.
In verdichteten Lagen an innerstadtischen
Hauptverkehrsstral3en ist regelmafRlig damit
zu rechnen, dass die einschlagigen Orientie-
rungswerte nicht eingehalten werden kénnen.
Ebenso ist vielfach festzustellen, dass geeig-
nete Larmschutzmafnahmen aufgrund der
fehlenden Flachen, der mangelnden stadte-
baulichen Integration sowie unverhaltnisma-
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b) Weder erkennbare Gutachten noch die
textlichen Festsetzungen und Hinweise ge-
hen auf die Immissionssituation nérdlich des
Rebenrings ein. Hier liegt ein wesentlicher
Mangel vor.

Die Erlauterung und die Planung geht vollig
einseitig vor, bezieht sich nur auf den sudlich
angrenzenden Bereich und auf schutzbediirf-
tige Belange von Beschaftigten und anderen
innerhalb des Plangebietes. Dies geniigt
nicht. Inhaltlich bleibt der Bereich der Be-
troffenen vollig unbericksichtigt. Es ist gebo-
ten, dass auch diesen Belangen Rechnung
getragen wird. Es handelt sich bei der vorlie-
genden Planung um erhebliche Rechtsfehler.
Diese sind nicht behebbar.

RBiger Kosten nicht in Betracht kommen. Der
vollumfangliche Larmschutz wirde dann, wie
im Falle der Situation der Einwander, jegliche
stadtebauliche Entwicklung verhindern. Vor
diesem Hintergrund erscheint es gerechtfer-
tigt, die fur die Gesamtstadt bedeutende
Fortentwicklung der Forschungslandschatft in
enger raumlicher Nahe zu den bestehenden
Einrichtungen héher zu werten als den voll-
umfanglichen Larmschutz Einzelner, der auf-
grund der hier dominierenden Verkehrsge-
rausche durch den Bebauungsplan nur mar-
ginal beeinflusst werden kann.

Die Regelungstiefe des Bebauungsplanes
betrifft die zu erwartenden Emissionen aus
den Nutzungen innerhalb des Geltungsbe-
reichs (Parkplatz, ErschlieBungsverkehr, An-
lagengerdusche etc.). Diese sind so zu be-
grenzen, dass sich die Immissionssituation in
der schutzwiirdigen Nachbarschaft nicht ver-
schlechtert. Das erstellte Larmgutachten
zeigt auf, dass die Gerausche aus dem Bau-
vorhaben unmittelbar am Rebenring deutlich
unterhalb der zuldssigen Immissionsrichtwer-
te an den Gebauden der Einwander liegen.

Es ist daher gerechtfertigt, die Einhaltung der
Immissionsrichtwerte hinsichtlich der betrieb-
lichen Larmquellen im Rahmen des Zustim-
mungsverfahrens zur baulichen Umsetzung
(entspricht Baugenehmigungsverfahren) si-
cherzustellen.

o its ol I Weistdl
e ist I an d ¥

Heksieht g Die zum Be-
bauungsplan erstellte Gerduschimmissions-
und Gerduschemissionsprognose (Bericht
13.158 des Akustik-Analyse-Service) be-
trachtet sowohl die Schutzbedurftigkeit der
durch den Bebauungsplan ermdglichten bau-
lichen Vorhaben als auch die zu erwartenden
Emissionen (Parkplatz, ErschlieBungsver-
kehr, Anlagengeréusche etc.) auf die Nach-
barschaft zu-preghestizieren. Dabei werden
entsprechende Immissionsorte auch fir die
Gebaude der Einwéander festgelegt und in die
Bewertung einbezogen.
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¢) In Folge der vorgenannten Umstande ist
auch mit einer Erh6hung der Feinstaubbelas-
tung und der Abgasimmissionen zu rechnen.
Samtliche Vorausfiihrungen gelten hier ent-
sprechend.

Jede verkehrliche Veranderung im motorisier-
ten Individualverkehr fihrt zu Veranderungen
bei Feinstaub und Abgasimmissionen. Die
sehr geringe Zunahme der Verkehre lasst
aber auch fir diese Medien erwarten, dass
keine erheblichen Verschlechterungen eintre-
ten. Im aktuellen Klimagutachten der Stadt
Braunschweig (Stadtklimaanalyse Braun-
schweig 2012 Steinicke & Steifenender, Rich-
ter & Rockle) wird die flachige Ausbreitung
der verkehrsrelevanten Schadstoffe NO, und
PM10 fir das Prognosejahr 2015 dargestellt.

Darin ist die Verdriftung der Schadstoffe in
nordlicher Richtung erkennbar. Dies resultiert
aus den vornehmlichen Windrichtungen
Sudwest und Sudost. Eine Trichterwirkung,
durch die Hohe und Breite des geplanten
Gebaudes, ist aufgrund der Windsituation in
Braunschweig fir Luftschadstoffe auszu-
schlieBen. Eine Verengung des Immissions-
raumes ist aufgrund der vorgenannten Be-
dingungen nicht relevant, da auch nach Rea-
lisierung ein breiter StralRenraum, der auch
Bellftungsfunktionen tbernimmt, verbleibt.

Bei der bekannt hohen Fahrzeugmenge auf
dem Rebenring werden hinzukommende
Quell- und Zielverkehre des Forschungszent-
rums die Schadstoffbelastung im Fahrbahn-
bereich nicht wesentlich beeinflussen.

Eine Verschlechterung der Immissionsbelas-
tung durch Feinstaube ist auch wahrend der
Baumalinahme regelmé&Rig nicht auszu-
schlieRen. Die geplante Baumalnahme als
solche wird allerdings nicht zu einer signifi-
kanten Verschlechterung der Immissionssitu-
ation im Bereich des dstlichen Rebenrings
fuhren und ist dartiber hinaus zeitlich be-
schrénkt.

Malnahmen, die zu einer signifikanten Ver-
besserung der Feinstaub- und Abgassituation
fuhren, sind im Rahmen des Bebauungsplans
HA 128 nicht umsetzbar. Dazu bedarf es ge-
samtstadtischer oder zumindest groRraumi-
gerer MaBnahmenbiindel. Die Stadt Braun-
schweig ist laufend damit befasst, im Rah-
men anderer gesamtstadtischer Strategien
(Klimaschutzkonzept, Larmaktionsplanung)
eine Verbesserung herbeizufihren. Diese
MafRnahmen finden eine sukzessive Umset-
zung. Sie sind von der Prioritdtensetzung im
stadtischen Klimaschutzkonzept, von der
jeweils anlassgebenden Ausgangssituation
und von den bereitstehenden Haushaltsmit-
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d) AuRerdem bestehen erhebliche Geruchs-
eindriicke in der Umgebung, wodurch die
Werte der Geruchsimmissionsrichtlinien Nie-
dersachsen Uberschritten sind.

e) Zudem ist aufgrund des Einsatzes von
Lésemitteln die Uberschreitung der Immissi-
onsbegrenzungen zu erwarten.

3. Die betrachtliche, nach dem Entwurf des
Bebauungsplanes denkbare H6he von

21,5 m wird daflr sorgen, dass insbesondere
im Winter das jeweilige Gebaude des jeweili-
gen Betroffenen nicht genug Sonnenlicht
bekommt. Damit wirde nicht genug Licht
zum Wohnbereich und zum hinteren (Garten)
Bereich gelangen.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

teln abhangig.

Der Bebauungsplan trifft keine Regelungen
zu Gerlichen, da diese in der Regel sehr un-
terschiedlichen Auspragungen annehmen
kénnen und damit durch bauplanungsrechtli-
che Festsetzungen kaum steuerbar sind. Der
vollsténdige Verzicht auf die planungsrechtli-
che Ausweisung eines Sondergebietes er-
scheint nicht gerechtfertigt, solange eine Ver-
schlechterung der Geruchssituation lediglich
befurchtet wird, aber keine weitergehenden
Hinweise bestehen. Sofern durch den Betrieb
der geplanten Anlage des Forschungszent-
rums konkrete Geruchsemissionen zu erwar-
ten waren und in der Nachbarschaft zu ent-
sprechenden Geruchsimmissionen fuhren, ist
im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zur
baulichen Umsetzung (entspricht Baugeneh-
migungsverfahren) eine Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte gemaf der Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie Niedersachsens -
GIRL unter Berticksichtigung der bestehen-
den Geruchsvorbelastung nachzuweisen.
Aus derzeitiger Sicht ist nicht erkennbar,
dass es durch die geplante Nutzung zu Ge-
ruchsbelastigen kommen kénnte.

Inwieweit Losemittel im spéateren Betrieb zur
Anwendung kommen, ist nicht bekannt. Der
Bebauungsplan kann hierzu keine Regelun-
gen treffen.

Eine Sicherstellung, dass derartige anlagen-
bezogene Emissionen nicht im erheblichen
Umfang in die Umgebung gelangen und so-
mit in der Nachbarschaft auch nicht zu
schadlichen Immissionen fiihren kdnnen, ist
im Rahmen des Zustimmungsverfahrens zur
baulichen Umsetzung (= Baugenehmigungs-
verfahren) entsprechend nachzuweisen. Bie

immissionsschutzrechtliche Zustandigkeit
Lot boi liel I fcicl
Braunsehweig:

Aufgrund der Einwendung wurde eine Son-
nenstudie erstellt. Daraus geht hervor, dass
eine Verschattung zumindest der Erdge-
schosszone des ndrdlich des Rebenrings
gelegenen Bestandes in den Monaten Okto-
ber bis Marz nicht auszuschlieRen ist. In der
Ubrigen Jahreszeit trifft dies nicht zu. In ver-
dichteten innerstadtischen Lagen kann nicht
regelmanig eine ununterbrochene direkte
Belichtung erreicht werden. Die ausreichende
Belichtung wird auch durch die Einhaltung
der erforderlichen Abstandsflachen gewahr-
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Die Betroffenen wiirden sich neben den ge-
samten Immissionen daruber hinaus mit ei-
nem erheblich hohen Geb&ude konfrontiert
sehen, welches frontal auf den jeweils nach
Suden ausgerichteten Wohnbereich ausge-
richtet ist.

Der obere Bereich des B-Planes (Gebaude)
ist sowohl nach Westen/ Osten ausgerichtet.

Die Betroffenen wirden sich mit einer fronta-
len Wand konfrontiert sehen, welche auf-
grund ihrer Masse, Lange und Hohe und in
ihrer frontalen Stellung zum Wohnbereich hin
eine erdriickende Wirkung erzeugt. Dieser
Eindruck verstarkt sich durch die zurtickge-
hende Besonnung erheblich.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Das Gebaude wirde eine Lange von 110 m
haben. Dies und die Hohe wirden dafur sor-
gen, dass vom Wohnhaus des jeweils Be-
troffenen nach Siden hin, sowohl in dstlicher
als auch in westlicher Richtung keine ,Aus-
weichmadglichkeit* besteht und damit objektiv
der Eindruck der erdriickenden Wirkung noch
verstarkt wird. Demzufolge besteht auch kein
Blick in den denkmalgeschiitzten Bereich auf
dem jetzigen Gelande.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Dass ,wirksame Raumkanten® entstehen, ist
kein Gegenargument. Das Ziel einer in ihrer
Hohenentwicklung harmonischen raumbil-
denden Bebauung am Rebenring wird so
ebenfalls nicht ermdglicht. Im Gegenteil ent-
stehen bauplanungsrechtlich relevante
Spannungen.

leistet. Der Rebenring verbleibt im Bereich
der Grundstucke der Einwander auch nach
Umsetzung der Planung in einer Breite von
mehr als 30 Metern. Vor diesem Hintergrund
erscheint es gerechtfertigt, eine Bebauungs-
struktur zu ermaéglichen, die sich an die Be-
bauung der Nachbarschaft anlehnt. Zeitweili-
ge Verschattungen der Gebaude der Ein-
wander werden daher als zumutbar angese-
hen.

Die vorgenommene Sonnenstudie bestatigt,
dass die Planung die schutzwiirdigen Nach-
barbelange nicht unverhaltnismafig zurtick-
setzt. Eine Verschattung der nordlich liegen-
den Gartenbereiche ist davon nicht betroffen,
diese werden lediglich durch die Bestands-
gebadude der Einwander verschattet. Insofern
erscheint es nichtgerechtfertigt, die Hohe des
geplanten Gebaudes zu reduzieren.

Die Geb&udehdhe wurde daruber hinaus aus
der Abfolge der am Rebenring vorhandenen
Gebaude entwickelt. Im n&heren und weite-
ren Umfeld des Plangebietes befinden sich
bereits vergleichbar hohe Gebéaude. Eine
Fortsetzung dieser Bebauung, die auch der
Bedeutung des Rebenrings als innerstadti-
sche Hauptverkehrsstral3e gerecht wird, ist
planerisches Ziel.

Der benannte Eigentumsschutz greift im Falle
der Verschattung nicht. Das ,Wegnehmen
von Sonnenlicht” ist keine unzulassige Ein-
wirkung im Sinne des BGB. Auch von einer
erdriickenden Wirkung kann an dieser Stelle
nicht gesprochen werden. Es ist richtig, dass
sich die Umfeldsituation der Einwander mit
Realisierung der geplanten Bebauung deut-
lich verandern wird. Eine Belastung, die sich
in diesem Sinne als erdriickend darstellt, wird
allerdings nicht erkannt. Die Auffassung,
dass ein Geb&ude von 110 m Lange auch die
~Ausweichmdglichkeit des Blickes in westli-
cher und 6stlicher Richtung genommen ist,
wird nicht geteilt. Durch den verbleibenden
breiten StralRenraum des Rebenrings ist es
sehr wohl méglich, auch nach Westen und
Osten grof3zugige Blickbeziehungen wahrzu-
nehmen. Im Ubrigen ist darauf hinzuweisen,
dass mit zunehmender Entfernung des Be-
trachters vom Fenster der Blickwinkel ein-
schrankt wird, also auch ein deutlich kirzeres
Gebéaude den Blick verstellt.
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4. a) Im Ubrigen ist ein derartiger Bebau-
ungsplan bereits deshalb rechtswidrig, weil
bereits heute absehbar ist, dass eine recht-
mafige Baugenehmigung flr eine Bebauung
auf dem B-Plangebiet nicht erfolgen Kann.
Auf dem Gelande befinden sich Altlasten. Der
Boden ist durch eine friihere Farberei und
Reinigung hochgradig verseucht.

Beweisanregung:
von der Stadt Braunschweig einzuholende
Sachverstandigengutachten

Die begonnene hydraulische Sanierung des
Grundwassers, deren Ergebnis bis heute
noch nicht bekannt ist, sieht vor, das verun-
reinigte Grundwasser Uber 2 Sanierungs-
brunnen zu einer Reinigungsstation gepumpt
und dort aufwendig gefiltert wird. Der friihere
stellvertretende Amtsleiter des damaligen
Staatshochbauamtes, Herr Treske, hat sei-
nerzeit die Auffassung vertreten, dass die
Messungen im schadenszentrum nicht ermu-
tigend sind. Erste Sanierungsarbeiten hatten
bereits Ende der 80er Jahre begonnen. Es
stellte sich jedoch heraus, dass das Absau-
gen von Bodenluft nicht ausgereicht hat. So-
weit hier bekannt, hatte seinerzeit die Stadt
Braunschweig selbst (Umweltamt) das Land
mit der ordnungsbehdrdlichen Verfugungen
zum Handeln gedréangt.

Beweisanregung:
einzuholende amtliche Auskunft

Aus den gegenwartigen Untersuchungen ist

Bodenrechtliche Spannungen sind nicht zu
erkennen. Im Gegenteil hat der Bebauungs-
plan zum Ziel, solche durch klare Vorgaben
zu verhindern. Spannungen wéren eher zu
erwarten, wenn die Bebauung auf der Freifla-
che ohne vorhergehende Planung unkoordi-
niert und jeweils nach den individuellen Inte-
ressen der Bauherren erfolgen wirde.

Die Behauptung, dass Altlasten eine recht-
mafige Baugenehmigung nicht zulassen, ist
nicht richtig. Die zitierte ,friihere Farberei und
Reinigung“ befand sich eindeutig nicht im
Geltungsbereich des B-Plans, sondern sud-
lich davon zwischen der Konstantin-Uhde-
Stral3e und der Spielmannstral3e im Bereich
des heutigen Biozentrums. Von ,hochgradig
verseucht® kann also keine Rede sein. Viel-
mehr wurde das Gelande nachweisbar nie
gewerblich genutzt, es war bis zu seiner Um-
nutzung als Sportplatz in den 30er Jahren
des letzten Jahrhunderts Exerzierplatz und
daher nie altlastenverdéachtig. Das angeregte
Sachverstandigengutachten ertbrigt sich
somit.

Richtig ist, dass im Bereich der slidlichen
Konstantin-Uhde-StralRe eine massive Unter-
grundverunreinigung, eine Altlast, vorliegt,
die von einer ehemals dort gelegenen grofRen
Farberei und Reinigung ausgeht. Der Scha-
den wurde in den 80er Jahren entdeckt, zu-
nachst mittels Bodenluftabsaugung saniert
und seit 1997 hydraulisch. Die Sanierung
erfolgt mittels zweier Sanierungsbrunnen,
aus denen kontinuierlich kontaminiertes
Grundwasser abgepumpt wird, welches
durch eine in der Sidwestecke des Sport-
platzes aufgestellte Anlage gereinigt wird.
Entscheidend ist aber, dass sich der Scha-
densherd nicht im Bebauungsplanbereich
befindet, sondern sudlich davon. Es ist auch
richtig, wenn festgestellt wird, dass die Sanie-
rung noch nicht abgeschlossen ist und ein
Sanierungsende derzeit nicht absehbar ist,
weil die Schadstoffkonzentrationen im
Grundwasser noch sehr hoch sind. Diese
Sachverhalte sind bei der Stadt Braun-
schweig bekannt, ein Gutachten ist dazu
nicht erforderlich. Ein Hindernis fir den Be-
bauungsplan ist daraus nicht ableitbar.

Sowohl der Schadensherd selbst als auch die
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nicht ersichtlich, dass eine Verunreinigung
mit chlorierten Kohlenwasserstoffen auszu-
schlief3en ist.

Beweisanregung:
wie vorstehend

Die Schadstofffahne des extrem gefahrdeten
Grundwassers breitete und breitet sich nord-
westlich aus und hat den Rebenring Uber-
schritten.

Beweisanregung:
wie vorstehend

Es ist nicht ersichtlich, wie eine derartige Ge-
fahrdung durch Auflagen bzw. technische
Nebenbestimmungen verhindert werden
kénnte. Da jedoch eine (etwaige spatere)
Baugenehmigung zwingend voraussetzt,
dass offentlich-rechtliche Vorschriften nicht
entgegenstehen, ist bereits ersichtlich, dass
der Bebauungsplan, sollte er tberhaupt be-
schlossen werden, jedenfalls funktionslos
wirde. Bei einem derartigen Bebauungsplan
wirden schon aus diesem Grund Schaden
entstehen und Entschadigungsanspriiche,
jeweils durch die Betroffenen, zu wie Dritte,
ausgelost.

Jedenfalls genlgt das Absaugen der Boden-
luft nicht.

Beweisanregung:
wie vorstehend

b) Infolge der MalRnahme ist zudem mit einer
Grundwasserabsenkung zu rechnen. Hier-
durch wéren unsere Mandanten bzw. deren
Grundstiicke ebenfalls erheblich beeintrach-
tigt. Dies gilt selbst dann, wenn etwaige Auf-
lagen getroffen wirden. Auch dies fihrt zu
erheblichen Verletzungen der Nutzbarkeit
des Grundeigentums.

Beweisanregung:
wie vorstehend

Schadstofffahne wurden intensiv untersucht,
sodass das Ausmalfi des Schadens genau
bekannt ist. Daher kann ausgeschlossen
werden, dass sich auch in dem neu zu be-
bauenden Sportplatzbereich die Schadstoffe
(chlorierte Kohlenwasserstoffe) befinden.
Richtig ist, dass sich der Schaden mit dem
Grundwasser in westnordwestlicher Richtung
ausgedehnt hat und den Rebenring bereits
Uberschritten hat. Die Grundstiicke Reben-
ring 34-36 sind davon nicht betroffen. Davon
betroffen ist der bereits bebaute westliche
Teil des Geltungsbereichs. Hier sind aber
keine Eingriffe ins Grundwasser zu erwarten,
da der Flurabstand etwa 5 Meter betragt.
Andere Gefahrdungen liegen hier nicht vor.
Insofern stellt der vorliegende Schaden fiir
diesen Bereich kein Planungshindernis dar.

Sollte im Zuge der hier geplanten Baumal3-
nahmen eine Grundwasserabsenkung erfor-
derlich werden, kann sich — je nach Art und
Ausmald der Absenkung — die Schadstofffah-
ne zum Baubereich hin verlagern. Im Falle
einer Grundwasserhaltung wird die Untere
Wasserbehorde als Genehmigungsbehérde
fur diese Wasserhaltung technische Auflagen
formulieren, damit ein Verziehen der Schad-
stofffahne verhindert wird. Eine Beeintrachti-
gung von Grundstiicken nordlich des Reben-
rings kann dabei ausgeschlossen werden. Im
Zuge des Wasserrechtsverfahrens wirden
entsprechende gutachterliche Berechnungen,
Einschatzungen und Nachweise vom Antrag-
steller gefordert werden. Insgesamt handelt
es sich um ein beherrschbares technisches
Problem, eine Unzulassigkeit des Bebau-
ungsplans lasst sich daraus nicht ableiten.
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5. Im Ubrigen besteht im Hinblick auf den
Zweck der geplanten Einrichtung das erhebli-
che Risiko gentechnischer relevanter Immis-
sionen. Diese kdnnen sich ebenso schadlich
gegeniuber dem Betroffenen sowie der Flora
und Fauna auf ihrem jeweiligen Garten-
grundstick auswirken.

6. Wir weisen ferner darauf hin, dass eine
Umweltvertraglichkeitsuntersuchung sowie
eine unmittelbare Vertraglichkeitsprifung
erforderlich sind, um Umweltgefahren wirk-
sam auszuschlieen und um die Wechselwir-
kungen in der nattrlichen Umwelt analytisch
zu erfassen und zu bewerten. Hieran fehlt es.

7. Zudem weisen wir darauf hin, dass wah-
rend der Auslegungszeiten nicht samtliche
relevanten Unterlagen zur Einsichthahme
vorgelegen haben. Dies gilt insbesondere fir
die Gutachten und die schallschutztechni-
sche Untersuchung. Dieser Verfahrensman-

gel wird hiermit ausdriicklich ebenfalls gertgt.

Bestimmungen zur Gentechnik sind nicht
Regelungsgegenstand des Bebauungsplans.

Die angesprochenen Immissionen kénnen
nur durch den Betrieb einer entsprechenden
Anlage hervorgerufen werden. Welche Art
von Anlagen konkret zur Anwendung kom-
men, ist derzeit nicht bekannt.

Eine Sicherstellung, dass derartige anlagen-
bezogene Emissionen nicht in die Umgebung
gelangen und somit auch in der Nachbar-
schaft nicht zu schadlichen Immissionen fih-
ren, ist im Rahmen des Zustimmungsverfah-
rens zur baulichen Umsetzung entsprechend
nachzuweisen. Die gentechnische und im-
missionsschutzrechtliche Zustandigkeit liegt
dabei beim staatlichen Gewerbeaufsichtsamt
Braunschweig.

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten
Verfahren gemal § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB
aufgestellt. Tatbesténde, die nach Anlage 1
zum UVPG die Pflicht zu einer Umweltver-
traglichkeitsprifung oder zu einer UVP-
Vorprifung begriinden, sind nicht erkennbar.

Die Planunterlagen haben vollstandig mit den
angesprochenen Gutachten nach den Best-
immungen des § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich
ausgelegen. Verfahrensfehler sind nicht er-
kennbar. Dem steht nicht entgegen, dass
eine Gerauschimmissions- und Gerausch-
emissionsprognose (Bericht 13.158 des
Akustik-Analyse-Service) erst anlasslich der
vorliegenden Einwendung nach dem ersten
Satzungsbeschluss Uber den Bebauungsplan
eingeholt wurde. Es bestatigt die zuvor er-
folgte Bewertung der Stadt Braunschweig
hinsichtlich der Immissionen, wonach die
Belange der Einwander zurtckgestellt wur-
den.
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8) Es bestehen rechtswidrige erhebliche Ein-
griffe in die korperliche Unversehrtheit der
betroffenen (insbesondere Larmimmissionen,
Feinstaub, Abgase)

In Folge der vorbezeichneten Umstande, die
jeweils einzeln an das Zusammenwirken, ist
eine erhebliche Wertminderung des Eigen-
tums der jeweils Betroffenen zu befiirchten.
Es entstehen erhebliche Schaden, die nicht
kompensiert werden kénnen. Hier ist mit wei-
teren Entschadigungsanspriichen der Be-
troffenen zu rechnen.

Samtliche uns vorliegenden Unterlagen, ins-
besondere die Begriindung zum Bebauungs-
plan, stellen einseitig nur auf den sidlich an-
grenzenden Bereich ab. Der Nordliche Be-
reich, der Wohn- und Eigentumsbereich der
Betroffenen, bleibt vollig aul3en vor.

Es wird nicht verkannt, dass durch den Be-
bauungsplan Beeintrachtigungen fur die Ein-
wander gegeben sind. Dies bezieht sich im
Wesentlichen auf die Verkehrslarmimmissio-
nen und das zukunftig nicht mehr frei Blick-
feld in Richtung Stiden. Dabei wird auch nicht
verkannt, dass die Grundstuicke der Einwan-
der bereits vor Inkrafttreten des Bebauungs-
plans HA 128 erheblichen Larmimmissionen
ausgesetzt sind. Der durch den Bebauungs-
plan zu erwartende zuséatzliche Verkehr wur-
de ermittelt und in die larmtechnischen Be-
trachtungen einbezogen. Dabei ist festzustel-
len, dass zusatzliche Verkehre im Verhaltnis
zur Vorbelastung verschwindend gering sind.
Gleichwonhl liegen die Vorbelastungen z.T.
bereits oberhalb der Schwelle zur Gesund-
heitsgefahrdung. Bereits geringe Zunahmen
sind daher angemessen in die Abwagung der
Belange einzustellen. Auch in Kenntnis die-
ser Situation wird an der Planung festgehal-
ten.

Geeignete Larmschutzmaflinahmen zum
Schutz der Einwander kommen aufgrund der
fehlenden Flachen, der mangelnden stadte-
baulichen Integration sowie unverhaltnisma-
RBiger Kosten nicht in Betracht. Der vollum-
fangliche Larmschutz wirde jegliche stadte-
bauliche Entwicklung verhindern, da nicht
das Plangebiet maf3geblicher Verursacher
der Immissionen ist, sondern der Verkehr auf
dem Rebenring. Der Bebauungsplan ist nicht
in der Lage, die Verkehrssituation maf3geb-
lich zu beeinflussen. Auch der Verzicht auf
die Bauleitplanung wirde nur verschwindend
geringe, im Bereich des Nicht-Messbaren
liegende Optimierungen von weniger als

1 dB(A) ergeben. Dem gegenuber steht der
weitgehende Stillstand der stadtebaulichen
Entwicklung an dieser Stelle, die zu negati-
ven Auswirkungen (z.B. zusatzlicher Fla-
chenverbrauch, Verkehre zwischen den Insti-
tutionen der TU) an anderer Stelle im Stadt-
gebiet fuhren.

Vor diesem Hintergrund erscheint es gerecht-
fertigt, die fur die Gesamtstadt bedeutende
Fortentwicklung der Forschungslandschatt in
enger raumlicher Nahe zu den bestehenden
Einrichtungen hdher zu werten als den voll-
umfanglichen Larmschutz Einzelner, der auf-
grund der hier dominierenden Verkehrsge-
rausche durch den Bebauungsplan nur mar-
ginal beeinflusst werden kénnen.




- 22 -

AulRerdem sind die Nachbar- und zugleich
Umweltbelange nicht umfassend ermittelt,
beschrieben und bewertet. In der schriftlichen
Fassung ist insbesondere lediglich von einer
erhdhten Larmbelastung ,innerhalb des
Plangebietes” die Rede.

9. Gem. § 5 Abs.2 des Gesetzes zur Gen-
technik gibt es erhebliche Zweifel, ob dies
gewabhrleistet ist.

Eine Verletzung der Pflicht, die genannten
Belange angemessen in das Planverfahren
einzustellen, ist nicht erkennbar.

8 5 des Gesetzes zur Gentechnik regelt die
Aufgaben der Zentralen Kommission fiir die
Biologische Sicherheit. Inwieweit sich hieraus
Zweifel beim Einwé&nder begriinden, ist nicht
erkennbar. Die Einwendung ist nicht nach-
vollziehbar.

Vorschlag der Verwaltung:

An den Festsetzungen des Bebauungsplans
wird festgehalten.

Die Begrindung zum Bebauungsplan wird
zur Verdeutlichung erganzt.




	Vorlage
	Anlage  1 HA128_Übersicht_Anlage1
	Anlage  2 HA128NutzungsbeispielAnlage2_R
	Anlage  3 HA128PlanzeichenAnlage3a_R
	Anlage  4 HA128 Planzeichen Anlage 3b
	Anlage  5 16-07-04-HA128 textliche Festsetzungen Anlage 4
	Anlage  6 16-07-04-HA 128 begründung Anlage 5
	Anlage  7 16-07-04 HA 128 Abwägung 3_2 Anlage 6
	Anlage  8 16-07-04-HA 128  Behandlung Stellungnahmen TÖB-Anlage 7
	Anlage  9 16-08-05-HA 128 Abwägung 3_2 Anlage 6

